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Tiroler Kinderbildungs – und Kinderbetreuungsgesetz samt 
Materialien 

 
 

Dies ist ein Arbeitsbehelf und nicht die authentische Fassung des Gesetzes. Im 
Zweifelsfall gilt nur die im Landesgesetzblatt für Tirol kundgemachte Fassung. Dieser 
Arbeitbehelf beinhaltet auch den – in den Gesetzestext bereits eingearbeiteten - 
Abänderungsantrag samt dessen Begründung. Sollten Passagen in den 
Erläuternden Bemerkungen durch den Abänderungsantrag ergänzt oder überholt 
worden sein, so sind diese Stellen mit „*Begründung*“ markiert. In diesen Fällen ist 
auch die Begründung zum Abänderungsantrag heranzuziehen. 
(Mag. Gregor Netolitzky, 05.07.2010) 
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Gesetz vom 30. Juni 2010 über die Kinderbetreuung i n Tirol 

(Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz ) 

 

 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

  (1) Dieses Gesetz regelt 

  a) die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege v on Kindern 

in Kinderbetreuungseinrichtungen, 

  b) die Organisation, den Besuch, die Anforderunge n an das 

Personal und den Personaleinsatz sowie die Finanzie rung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen, 

  c) die Aufsicht über Kinderbetreuungseinrichtunge n, 

  d) die fachlichen Anstellungserfordernisse der in  Kinder-

betreuungseinrichtungen und in Schülerheimen einges etzten 

pädagogischen Fachkräfte und 

  e) die Tagesbetreuung von Kindern sowie die Förde rung von 

Kinderspielgruppen. 

  (2) Dieses Gesetz gilt nicht für 

  a) Übungskrippen, Übungskindergärten und Übungsho rte, die 

einer öffentlichen Schule bzw. einer Privatschule m it Öffent-

lichkeitsrecht für lehrplanmäßig vorgesehene Übunge n einge-

gliedert sind, 

  b) den Schulbetrieb einschließlich des Betreuungs teils ganz-

tägiger Schulen, 

  c) Schülerheime, mit Ausnahme der in diesem Geset z geregel-

ten Anstellungserfordernisse für pädagogische Fachk räfte an 

Schülerheimen, 

  d) Lehrlingsheime, 

  e) die Betreuung von Gruppen von Kindern in der a ußerschu-

lischen Jugenderziehung, 
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  f) die Betreuung von Kindern, wenn diese nur stun denweise 

und nicht organisiert erfolgt,  

  g) die Betreuung von einzelnen oder mehreren Kind ern durch 

bis zum dritten Grad Verwandte oder Verschwägerte, Wahleltern, 

die nach § 187 ABGB mit der Obsorge betrauten Perso nen oder 

andere mit der Pflege oder Erziehung betraute Perso nen. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

  (1) Kinderbetreuungseinrichtungen sind in einer r äumlichen 

Einheit betriebene Einrichtungen, die zumindest wäh rend des 

Kindergartenjahres geöffnet sind und in denen Kinde r in Kin-

derkrippen-, Kindergarten- oder Hortgruppen (Kinder betreuungs-

gruppen) betreut werden. Wenn der Erhalter eine Geb ietskörper-

schaft ist, handelt es sich um eine öffentliche, so nst um eine 

private Kinderbetreuungseinrichtung. 

  (2) Kinderkrippengruppen sind erste außerfamiliär e, elemen-

tarpädagogische Einrichtungen, die zur Bildung, Erz iehung, Be-

treuung und Pflege von Kindern durch pädagogisches Fachperso-

nal bestimmt sind, und in denen grundsätzlich Kinde r bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr gefördert und betreu t werden.  

  (3) Kindergartengruppen sind elementarpädagogisch e Einrich-

tungen, die zur Bildung, Erziehung und Betreuung vo n Kindern 

durch pädagogisches Fachpersonal bestimmt sind, und  in denen 

grundsätzlich Kinder ab dem vollendeten dritten Leb ensjahr bis 

zum Besuch einer Schule gefördert und betreut werde n. 

  (4) Hortgruppen sind pädagogische Bildungseinrich tungen, in 

denen schulpflichtige Kinder familienunterstützend und fami-

lienergänzend von pädagogischem Fachpersonal geförd ert und be-

treut werden. 

  (5) Einzelintegration ist die zum Zweck der sozia len Inte-

gration erfolgende Betreuung und Förderung von einz elnen Kin-

dern mit erhöhtem Förderbedarf gemeinsam mit Kinder n ohne er-

höhten Förderbedarf in Kinderkrippen-, Kindergarten - oder 

Hortgruppen.  

  (6) Integrationsgruppen sind Kinderkrippen-, Kind ergarten- 

oder Hortgruppen, in denen mehrere Kinder mit erhöh tem Förder-
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bedarf unter Einsatz von heilpädagogischen Maßnahme n zum Zweck 

der sozialen Integration gemeinsam mit Kindern ohne  erhöhten 

Förderbedarf gefördert und betreut werden. 

  (7) Heilpädagogische Gruppen sind Kinderkrippen-,  Kinder-

garten- oder Hortgruppen, in denen ausschließlich K inder mit 

erhöhtem Förderbedarf unter Einsatz von heilpädagog ischen Maß-

nahmen gefördert und betreut werden. 

  (8) Alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen sind  Kinder-

krippen-, Kindergarten- oder Hortgruppen, in denen außer Kin-

dern der nach Abs. 2, 3 und 4 grundsätzlich vorgese henen 

Altersgruppen auch Kinder anderer Altersgruppen, un d zwar ab 

dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Ende der  allge-

meinen Schulpflicht, gefördert und betreut werden. 

  (9) Gemeindeübergreifende Kinderbetreuungsgruppen  sind Kin-

derkrippen-, Kindergarten- oder Hortgruppen, in den en Kinder 

aus mehreren Gemeinden gefördert und betreut werden . 

  (10) Kinderspielgruppen sind nicht zwingend währe nd des ge-

samten Kindergartenjahres geöffnete Einrichtungen m it einer 

Öffnungszeit von weniger als 20 Stunden pro Woche, in denen es 

Kindern, die überwiegend von ihren Eltern selbst be treut wer-

den, ermöglicht werden soll, Gruppenerfahrungen mit  anderen 

Kindern zu machen, wobei die Betreuung nicht verpfl ichtend 

durch pädagogisches Fachpersonal erfolgt.  

  (11) Tagesbetreuung ist die für einen Teil des Ta ges erfol-

gende Übernahme eines Kindes bis zum vollendeten 

16. Lebensjahr zur regelmäßigen und gewerbsmäßigen Betreuung 

außerhalb einer Kinderbetreuungseinrichtung oder de s Schulbe-

triebes durch andere als bis zum dritten Grad Verwa ndte oder 

Verschwägerte, Wahleltern, die nach § 187 ABGB mit der Obsorge 

betrauten Personen oder andere mit der Pflege und E rziehung 

betraute Personen. Die Tagesbetreuung kann sowohl i m Haushalt 

einer geeigneten Person (Tagesmutter, Tagesvater) a ls auch in 

Gruppen mit geeigneten Räumlichkeiten erfolgen.  

  (12) Ganztägiges und ganzjähriges Angebot ist das  Vorhanden-

sein einer für die Eltern in einer angemessenen Ent fernung zum 

Wohnsitz oder Arbeitsplatz erreichbaren Kinderbetre uungs-

gruppe, die 
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  a) durchgängig während des gesamten Kinderbetreuu ngsjahres 

mit einer Unterbrechung von höchstens fünf Wochen, 

  b) mindestens 45 Stunden in der Woche, 

  c) werktags an vier Tagen von Montag bis Freitag jeweils 

mindestens 9 1/2 Stunden und  

  d) mit dem Angebot eines Mittagessens 

  geführt wird. 

  (13) Erhalter ist eine natürliche oder juristisch e Person, 

die für 

  a) die Bereitstellung und Instandhaltung der für den Betrieb 

einer Kinderbetreuungseinrichtung, einer Kinderspie lgruppe 

oder der für die Tagesbetreuung notwendigen Gebäude , Räume und 

Liegenschaften, deren Reinigung, Beleuchtung und Be heizung, 

  b) die Beistellung des für die Betreuung der Kind er erfor-

derlichen Fachpersonals sowie des für die Betreuung  der Ge-

bäude, Räume und Liegenschaften erforderlichen Hilf spersonals, 

  c) die Bereitstellung und Instandhaltung des Besc häftigungs- 

und Spielmaterials und 

  d) die Deckung des sonstigen Sachaufwandes 

  verantwortlich ist. 

  (14) Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung  ist ihre 

Gründung in einer bestimmten Organisationsform eins chließlich 

der Festsetzung ihrer örtlichen Lage. 

  (15) Stilllegung einer Kinderbetreuungseinrichtun g ist die 

Einstellung des Kinderbetreuungsbetriebes. 

  (16) Kinderbetreuungsjahr ist der Zeitraum vom 1.  September 

bis zum 31. August des nächstfolgenden Kalenderjahr es. 

  (17) Kindergartenjahr ist der Zeitraum des Unterr ichtsjahres 

im Sinn des § 8 Abs. 1 des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. 

Nr. 77/1985, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl . I 

Nr. 29/2008. Ausgenommen sind die schulfreien Tage nach § 8 

Abs. 3 und 4 des Schulzeitgesetzes 1985 sowie nach § 110 

Abs. 2 des Tiroler Schulorganisationsgesetzes 1991,  LGBl. Nr. 

84/1991, in der jeweils geltenden Fassung. 
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  (18) Betreuungspersonen sind pädagogische Fachkrä fte, 

Assistenzkräfte und Stützkräfte. 

  (19) Pädagogische Fachkräfte sind Personen, die d ie An-

stellungserfordernisse nach den §§ 31 und 32 erfüll en. 

  (20) Assistenzkräfte sind Personen, die pädagogis che Fach-

kräfte bei ihren pädagogischen und betreuenden Aufg aben unter-

stützen und die Anstellungserfordernisse nach den § § 31 und 32 

nicht erfüllen müssen.  

  (21) Stützkräfte sind Assistenzkräfte, die zusätz lich zu den 

Aufgaben nach Abs. 20 auch zur Unterstützung der pä dagogischen 

Fachkräfte bei der Förderung und Betreuung von Kind ern mit er-

höhtem Förderbedarf eingesetzt werden. 

  (22) Eltern sind Vater, Mutter oder sonstige mit der Pflege 

und Erziehung eines Kindes betraute Personen. 

  (23) Teilen von Kinderbetreuungsplätzen ist die B erechnung 

der jeweils zulässigen Gruppenhöchstzahlen nicht au f Basis der 

Anzahl aller angemeldeten Kinder sondern auf Basis der Anzahl 

der für einen bestimmten Tag angemeldeten und anwes enden Kin-

der. 

 

§ 3 

Ziele 

  (1) Ziele dieses Gesetzes sind 

  a) die besondere Förderung und Unterstützung der körper-

lichen, seelischen, geistigen, sittlichen und sozia len Ent-

wicklung der Kinder, 

  b) die Sicherstellung von optimalen Bildungsmögli chkeiten 

und Chancen für alle Kinder unabhängig von ihrer so zioöko-

nomischen Herkunft, 

  c) die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege v on Kindern 

mit erhöhtem Förderbedarf gemeinsam mit Kindern ohn e erhöhten 

Förderbedarf (Integration), 

  d) die Sicherstellung hoher pädagogischer Bildung squalität 

unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher  Erkennt-

nisse, 
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  e) die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf u nd Familie 

und die Förderung der Beteiligung der Frauen am Erw erbsleben, 

  f) die Unterstützung und Ergänzung der Familien i n ihren Er-

ziehungs- und Pflegeaufgaben. 

  (2) Die Gewährleistung dieser Ziele soll insbeson dere erfol-

gen durch: 

  a) die Akzeptanz jedes einzelnen Kindes als eigen e Persön-

lichkeit sowie die Achtung und Förderung der Rechte , Würde, 

Freude und Neugier der Kinder,  

  b) die Erziehung und Bildung der Kinder nach erpr obten ganz-

heitlichen Methoden der Pädagogik unter besonderer Berücksich-

tigung ihres jeweiligen Alters und ihrer individuel len Fähig-

keiten, 

  c) die Förderung der Fort- und Weiterbildung des in der Kin-

derbetreuung tätigen Personals, 

  d) die bedarfsorientierte Entwicklung, Schaffung und Förde-

rung eines flächendeckenden ganztägigen und ganzjäh rigen Ange-

botes an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder bis zum  vollende-

ten dritten Lebensjahr, Kinder ab dem vollendeten d ritten 

Lebensjahr bis zum Schulbesuch sowie für schulpflic htige Kin-

der unter besonderer Berücksichtigung von alterserw eiterten 

und gemeindeübergreifenden Lösungen. 

 

§ 4 

Grundsätze 

  (1) Die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern 

in Kinderbetreuungseinrichtungen erfolgt unter beso nderer Be-

rücksichtigung des Kindeswohls familienunterstützen d und fami-

lienergänzend in Zusammenarbeit zwischen Eltern, Be treuungs-

personen, Erhaltern und dem Land Tirol. 

  (2) Kinderbetreuungseinrichtungen sind ohne Unter schied der 

Geburt, des Geschlechts, der Herkunft, des Standes,  der Spra-

che und des Bekenntnisses der Kinder allgemein zugä nglich. 

  (3) Die Inanspruchnahme einer Kinderbetreuungsein richtung 

ist freiwillig, soweit nicht eine Besuchspflicht na ch § 26 be-

steht. 
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§ 5 

Bildungsauftrag, Tiroler Bildungsplan, 

Sprachförderung 

  (1) Die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Tagesb etreuung 

sowie die Kinderspielgruppen haben einen Bildungsau ftrag zu 

erfüllen. Dazu hat die Landesregierung in Ergänzung  und Aus-

führung des Bildungsplanes für institutionelle Kind erbetreu-

ungseinrichtungen im Sinn des Art. 3 Abs. 5 der Ver einbarung 

gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institution ellen Kin-

derbetreuungsangebots und über die Einführung der v erpflich-

tenden frühen sprachlichen Förderung in institution ellen Kin-

derbetreuungseinrichtungen sowie Schaffung eines bu ndesweiten 

vorschulischen Bildungsplanes, LGBl. Nr. 13/2009, d urch Ver-

ordnung einen Tiroler Bildungsplan zu erlassen. Im Rahmen des 

Tiroler Bildungsplanes sind geeignete Maßnahmen zur  Qualitäts-

sicherung in Kinderbetreuungseinrichtungen und zur Aus-, Fort- 

und Weiterbildung der Betreuungspersonen vorzusehen . 

  (2) Das Land Tirol hat durch geeignete Maßnahmen,  insbeson-

dere solche nach Art. 3 Abs. 3 der im Abs. 1 genann ten Verein-

barung gemäß Art. 15a B-VG, die sprachliche Förderu ng der im 

Rahmen dieses Gesetzes zu betreuenden Kinder zu unt erstützen.  

 

2. Abschnitt 

Organisation von Kinderbetreuungseinrichtungen 

 

1. Unterabschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 6 

Organisationsform 

  (1) In einer Kinderbetreuungseinrichtung können K inder-

krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen eingerichte t werden. 

Diese können nach Maßgabe der §§ 18, 19 und 20 jewe ils auch 

als Kinderbetreuungsgruppen mit Einzelintegration, Integra-

tionsgruppen oder heilpädagogische Gruppen geführt werden. 
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  (2) Die im Abs. 1 genannten Kinderbetreuungsgrupp en können 

nach Maßgabe des § 21 jeweils auch in einer flexibl en Organi-

sationsform geführt werden. 

  (3) Die Führung von Kinderbetreuungsgruppen unter schied-

licher Art innerhalb einer Kinderbetreuungseinricht ung ist zu-

lässig.  

 

§ 7 

Bezeichnung 

  Kinderbetreuungseinrichtungen von privaten Erhalt ern müssen 

hinsichtlich ihrer Bezeichnung durch die Verwendung  des Zu-

satzes „Privat“ oder eines ähnlichen Zusatzes einde utig von 

öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen untersch ieden 

werden können. 

 

§ 8 

Aufgaben 

  (1) Kinderbetreuungseinrichtungen haben insbesond ere die 

Aufgabe, 

  a) jedes Kind seinem Entwicklungsstand entspreche nd unter 

Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze d er Bildung, 

Erziehung, Betreuung und Pflege zu fördern und 

  b) die Selbstkompetenz der Kinder zu stärken und zur Ent-

wicklung der Sozial- und Sachkompetenz beizutragen.   

  (2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben Kind erbetreu-

ungseinrichtungen insbesondere 

  a) auf die Entwicklung grundlegender ethischer un d religiö-

ser Werte Bedacht zu nehmen, 

  b) die Fähigkeiten des Erkennens und des Denkens zu fördern, 

  c) die sprachlichen und schöpferischen Fähigkeite n der Kin-

der zur Entfaltung zu bringen, 

  d) auf die körperliche Pflege und Gesundheit, ins besondere 

die gesunde Ernährung, der Kinder zu achten,  

  e) die motorische Entwicklung der Kinder zu unter stützen und  
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  f) präventive Maßnahmen zur Verhütung von Fehlent wicklungen 

zu setzen. 

  (3) Kinderkrippengruppen haben insbesondere die A ufgabe, 

Prozesse der Primärsozialisation zu unterstützen, d ie Kinder 

in der aktiven Gestaltung ihrer Entwicklung zu begl eiten sowie 

in intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern die fam iliäre Bil-

dung, Erziehung und Betreuung in der Bindungs-, Los lösungs- 

und Selbstfindungsphase zu ergänzen.  

  (4) Kindergartengruppen haben insbesondere die Au fgabe, nach 

elementarpädagogischen Prinzipien unter besonderer Beachtung 

des ganzheitlichen Lernens mit allen Sinnen und in intensiver 

Zusammenarbeit mit den Eltern den Übergang der Kind er in die 

Schule zu gestalten. 

  (5) Hortgruppen haben insbesondere die Aufgabe, d ie Erzie-

hung der Kinder durch die Schule zu unterstützen un d zu ergän-

zen. Die in Hortgruppen tätigen pädagogischen Fachk räfte haben 

nach Möglichkeit mit den Lehrkräften und den Eltern  der Kinder 

zusammenzuarbeiten. Dabei ist Hilfe bei der Erfüllu ng schuli-

scher Aufgaben unter Anwendung aktueller Lerntechni ken anzu-

bieten und eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu erm öglichen. 

 

§ 9 

Versorgungsauftrag, Bedarfserhebung, 

Entwicklungskonzept 

  (1) Die Gemeinden haben zu gewährleisten, dass un ter Berück-

sichtigung von gemeindeübergreifenden und privaten Einrichtun-

gen ein ganztägiges und ganzjähriges Angebot an Bet reuungs-

plätzen in einem solchen Ausmaß sichergestellt ist,  dass eine 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich ist.  

  (2) Die Landesregierung hat ausgehend vom Bestand  an Kinder-

betreuungsplätzen, die in der Gemeinde zur Verfügun g stehen, 

aufgrund statistischer Daten für jede Gemeinde den zukünftigen 

Bedarf an Betreuungsplätzen für  

  a) Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr,  

  b) Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr b is zum Ein-

tritt der Schulpflicht und 
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  c) schulpflichtige Kinder, 

  jeweils mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde, zu erh eben. 

  (3) Im Rahmen der Erhebung nach Abs. 2 sind jeden falls zu 

berücksichtigen: 

  a) die Art und die jeweilige Anzahl der Betreuung splätze in 

bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen, 

  b) die Öffnungszeiten der bestehenden Kinderbetre uungsein-

richtungen, 

  c) sonstige Betreuungsangebote, insbesondere im R ahmen einer 

Tagesbetreuung, von Kinderspielgruppen und von schu lischen 

Einrichtungen, 

  d) die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere die Bevölke-

rungsstruktur, die Wanderungs- und Geburtenbilanz, die Ent-

wicklung des Siedlungsraums und die Entwicklung der  Beschäf-

tigungszahlen unter besonderer Berücksichtigung der  Frauen-

erwerbsquote. 

  (4) Eine Bedarfserhebung nach Abs. 2 ist mindeste ns alle 

drei Jahre durchzuführen. Treten jedoch in einer Ge meinde 

Änderungen der für die Kinderbetreuung wesentlichen  Umstände 

ein, so ist schon zu einem früheren Zeitpunkt für d iese Ge-

meinde eine neuerliche Bedarfserhebung durchzuführe n.  

  (5) Das Ergebnis der Bedarfserhebung ist der Geme inde mitzu-

teilen. Reicht danach das vorhandene Angebot in der  Gemeinde 

nicht aus, so hat diese binnen eines Jahres ein Ent wicklungs-

konzept zu erstellen und im Gemeinderat zu beschlie ßen. 

  (6) Das Entwicklungskonzept hat geeignete Maßnahm en zur Be-

darfsdeckung darzustellen. Bei seiner Erstellung si nd insbe-

sondere auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit z wischen be-

nachbarten Gemeinden nach § 21 zu berücksichtigen. Die Landes-

regierung hat in Zusammenarbeit mit den in den Kind erbetreu-

ungseinrichtungen in der Gemeinde mit der Leitung b etrauten 

pädagogischen Fachkräften (§ 30) bei der Erstellung  beratend 

mitzuwirken.  

  (7) Das Entwicklungskonzept ist der Landesregieru ng, den 

Nachbargemeinden, den Erhaltern der Kinderbetreuung seinrich-



 13 

tungen in der Gemeinde sowie den dort mit der Leitu ng betrau-

ten pädagogischen Fachkräften  

  a) vor der Beschlussfassung zur Stellungnahme und  

  b) nach der Beschlussfassung zur Kenntnisnahme 

  zu übermitteln.  

 

§ 10 

Gruppengröße 

  (1) Die zulässige Zahl der Kinder beträgt, soweit  in den 

Abs. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt ist, 

  a) in Kinderkrippengruppen mindestens acht und hö chstens 

zwölf, abweichend davon jedoch höchstens zehn, wenn  mindestens 

zwei Kinder unter eineinhalb Jahren zu betreuen sin d, 

  b)in Kindergarten- und in Hortgruppen mindestens zwölf und 

höchstens 20. 

  (2) Die Teilung von Kinderbetreuungsplätzen ist z ulässig, in 

Kindergartengruppen jedoch nur in Zeiten nach 14:00  Uhr und in 

Zeiten außerhalb des Kindergartenjahres. 

  (3) Wird die Gruppenhöchstzahl überschritten, so sind die 

Kinder auf mehrere Gruppen aufzuteilen, soweit nich t Abs. 4 

anzuwenden ist. Dabei ist darauf zu achten, dass mö glichst 

gleich kleine Gruppen entstehen. 

  (4) In Kinderbetreuungsgruppen ist eine geringfüg ige Über-

schreitung der zulässigen Kinderhöchstzahl zulässig , wenn im 

Hinblick auf die räumlichen oder personellen Voraus setzungen 

der Kinderbetreuungseinrichtung die Führung einer w eiteren 

Kinderbetreuungsgruppe nicht in Betracht kommt und die räum-

lichen Voraussetzungen eine Überschreitung zulassen . Der Er-

halter hat diese Überschreitung der Landesregierung  unverzüg-

lich mitzuteilen.  

  (5) In Kinderbetreuungsgruppen ist eine geringfüg ige Unter-

schreitung der zulässigen Kindermindestzahl um bis zu zwei 

Kinder zulässig, wenn die Kinderzahl voraussichtlic h nur für 

einen Zeitraum von höchstens einem Kinderbetreuungs jahr ab-
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sinkt. Der Erhalter hat diese Unterschreitung der L andesregie-

rung unverzüglich mitzuteilen.  

  (6) Um eine möglichst wohnortnahe Kinderbetreuung  zu ermög-

lichen, ist mit Genehmigung der Landesregierung die  Führung 

einer Kleinkinderkrippen-, Kleinkindergarten- oder Kleinhort-

gruppe mit mindestens fünf Kindern zulässig, wenn i n einer für 

die Eltern angemessenen Entfernung zum Wohnsitz ode r Arbeits-

platz keine geeignete Kinderbetreuungseinrichtung e rreichbar 

ist. 

 

§ 11 

Öffnungszeiten 

  (1) Der Erhalter hat nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 für jede 

Kinderbetreuungsgruppe eine Tages-, Wochen- und Jah resöff-

nungszeit unter Berücksichtigung eines allfälligen Mittag-

essens festzulegen. Bei der Festlegung dieser Öffnu ngszeiten 

ist auf die Bedürfnisse der Kinder und deren Eltern  sowie auf 

die Dienstzeit des Personals Bedacht zu nehmen.  

  (2) Die Wochenöffnungszeit für Kinderbetreuungsgr uppen hat 

außer in den Fällen der Abs. 3 und 4 mindestens 25 Stunden und 

höchstens 60 Stunden zu betragen. Die Tagesöffnungs zeit für 

Kinderkrippen- und Kindergartengruppen ist außer in  den Fällen 

der Abs. 3 und 4 mindestens von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, für 

Hortgruppen mindestens von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr festzu-

setzen.  

  (3) Die Landesregierung kann für einzelne Kinderb etreuungs-

gruppen kürzere Wochen- oder Tagesöffnungszeiten ge nehmigen, 

wenn 

  a) ein ganztägiges und ganzjähriges Angebot beste ht oder  

  b) es sich um eine Kleinkinderkrippen-, Kleinkind ergarten- 

bzw. Kleinhortgruppe (§ 10 Abs. 6) handelt. 

  Eine Wochenöffnungszeit von 20 Stunden darf jedoc h nicht 

unterschritten werden. 

  (4) Der Erhalter kann folgende Zeiträume innerhal b der 

Tagesöffnungszeit als Randzeit festlegen, wenn in d iesen Zeit-

räumen regelmäßig nicht mehr als sechs Kinder anwes end sind: 
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  a) bei einer Wochenöffnungszeit bis einschließlic h 

30 Stunden eine Stunde pro Tag, 

  b) bei einer Wochenöffnungszeit von über 30 und w eniger als 

45 Stunden zwei Stunden pro Tag, 

  c) ab einer Wochenöffnungszeit von 45 Stunden dre i Stunden 

pro Tag. 

  Die restliche Tagesöffnungszeit gilt als Kernzeit . 

  (5) Der Erhalter hat die Kinderbetreuungseinricht ung an 

Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen geschlossen z u halten. 

 

§ 12 

Bauliche Gestaltung, Einrichtung 

  (1) Gebäude, Räume und Liegenschaften, die für Zw ecke einer 

Kinderbetreuungseinrichtung verwendet werden, sind baulich so 

zu gestalten, dass im Interesse des Kindeswohls ein  ordnungs-

gemäßer Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung, in sbesondere 

unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Pädagogik  sowie die 

Erfordernisse der Sicherheit und der Hygiene, gewäh rleistet 

ist. 

  (2) Kinderbetreuungseinrichtungen haben folgende räumliche 

Mindestausstattung aufzuweisen: 

  a) einen Gruppenraum für jede Kinderbetreuungsgru ppe in der 

unter Bedachtnahme auf die voraussichtliche Kinderz ahl erfor-

derlichen Größe, wobei die Bodenfläche mindestens 2 ,5 m 2 für 

jedes Kind betragen muss, 

  b) ausreichende Kleiderablagen außerhalb der Grup penräume, 

  c) einen Bewegungsraum, 

  d) bei mehrgruppigen Kinderbetreuungseinrichtunge n einen ge-

eigneten Raum als Büro, 

  e) die erforderlichen sanitären Einrichtungen, 

  f) die erforderlichen Nebenräume, darunter jedenf alls eine 

Küche.  

  (3) Für jede Kinderbetreuungseinrichtung ist bei Vorhanden-

sein einer geeigneten Fläche ein Außenspielplatz zu m Spielen 
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und Turnen vorzusehen, der sich nach Möglichkeit in  unmittel-

barer Nähe des Gebäudes der Kinderbetreuungseinrich tung be-

findet. 

  (4) Personalwohnungen im Gebäude der Kinderbetreu ungsein-

richtung müssen einen von den Räumen der Kinderbetr euungsein-

richtung getrennten Zugang haben. 

  (5) Die Landesregierung kann, soweit dies im Inte resse des 

Kindeswohls zur Sicherstellung eines ordnungsgemäße n Betriebs 

von Kinderbetreuungseinrichtungen erforderlich ist,  durch Ver-

ordnung nähere Bestimmungen über die Lage, die baul iche Ge-

staltung, die Größe, die Belichtung, die Lüftung, d ie Behei-

zung und die Einrichtung der Gebäude, Räume und Lie genschaf-

ten, die für Zwecke einer Kinderbetreuungseinrichtu ng verwen-

det werden, erlassen. 

  (6) Die Planunterlagen, die nach den baurechtlich en Vor-

schriften dem Ansuchen um die Erteilung der Baubewi lligung für 

den Neu-, Zu- oder Umbau oder eine sonstige Änderun g von Ge-

bäuden oder Räumen einer Kinderbetreuungseinrichtun g anzu-

schließen sind, bedürfen der vorherigen Genehmigung  durch die 

Landesregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, w enn das ge-

plante Vorhaben den Erfordernissen nach den Abs. 1 bis 5 ent-

spricht. Sie ist unter Bedingungen und/oder mit Auf lagen zu 

erteilen, soweit dies zur Erfüllung dieser Erforder nisse not-

wendig ist. Die Baubewilligung für den Neu-, Zu- od er Umbau 

oder eine sonstige Änderung von Gebäuden oder Räume n einer 

Kinderbetreuungseinrichtung darf erst nach Vorliege n der im 

ersten Satz vorgesehenen Genehmigung erteilt werden . Beschei-

de, mit denen die Baubewilligung vor diesem Zeitpun kt erteilt 

wird, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Feh ler. 

  (7) Gebäude, Räume und Liegenschaften, die für Zw ecke einer 

Kinderbetreuungseinrichtung verwendet werden, dürfe n mit Aus-

nahme der Gruppenräume außerhalb der Betriebszeit f ür andere 

Zwecke verwendet werden, wenn dadurch der ordnungsg emäße Be-

trieb der Kinderbetreuungseinrichtung nicht beeintr ächtigt 

wird. Diese Einschränkungen der Mitverwendung gelte n nicht in 

Katastrophenfällen. 
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§ 13 

Errichtung 

  (1) Zur Errichtung einer Kinderbetreuungseinricht ung sind 

berechtigt: 

  a) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Vert ragsstaaten 

des EWR-Abkommens und der Schweiz, die voll handlun gsfähig und 

verlässlich sind,  

  b) Angehörige der in der lit. a genannten Persone n, die voll 

handlungsfähig und verlässlich sind; zu den Angehör igen 

zählen: 

1.  ihre Ehegatten, 

2.  ihre eingetragenen Partner, sofern die eingetragene  Part-

nerschaft nach den Rechtsvorschriften eines EU-Mitg lied-

staates, eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abko mmens 

oder der Schweiz eingegangen wurde, 

3.  ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehegatten oder 

eingetragenen Partner in absteigender Linie bis zur  

Vollendung des 21. Lebensjahres und, sofern sie ihn en 

Unterhalt gewähren, darüber hinaus, 

4.  ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehegatten oder 

eingetragenen Partner in aufsteigender Linie, sofer n sie 

ihnen Unterhalt gewähren, 

  c) Staatsangehörige anderer Staaten, die voll han dlungsfähig 

und verlässlich sind, soweit sie aufgrund von Vertr ägen im 

Rahmen der europäischen Integration Unionsbürgern h insichtlich 

der Bedingungen der Niederlassung gleichgestellt si nd, 

  d) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Dau eraufent-

halt-EG“ oder „Daueraufenthalt-Familienangehöriger“  nach § 45 

bzw. § 48 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz es, BGBl. I 

Nr. 157/2005, zuletzt geändert durch das Gesetz BGB l. I Nr. 

135/2009, verfügen und voll handlungsfähig und verl ässlich 

sind, 

  e) juristische Personen, die ihren Sitz in einem EU-Mit-

gliedstaat oder in einem anderen Vertragsstaat des EWR-Ab-

kommens haben und deren vertretungsbefugte Organe v oll hand-

lungsfähig und verlässlich sind, 
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  f) juristische Personen, die ihren Sitz in einem anderen 

Staat haben und deren vertretungsbefugte Organe vol l hand-

lungsfähig und verlässlich sind, soweit diese juris tischen 

Personen aufgrund von Verträgen im Rahmen der europ äischen 

Integration juristischen Personen im Sinn der lit. e hinsicht-

lich der Bedingungen der Niederlassung gleichgestel lt sind, 

  g) Körperschaften öffentlichen Rechts, gesetzlich  anerkannte 

Kirchen und Religionsgesellschaften sowie deren Ein richtungen. 

  (2) Die Errichtung ist nur zulässig, wenn die nac h diesem 

Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-

gen für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Kinderbet reuungsein-

richtung vorgesehenen Voraussetzungen, insbesondere  in pädago-

gischer, personeller, hygienischer, organisatorisch er und 

räumlicher Hinsicht, vorliegen.  

  (3) Der Erhalter hat der Landesregierung die Erri chtung spä-

testens drei Monate vor der beabsichtigten Aufnahme  des Be-

triebs schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat alle  zum Nach-

weis der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 erforder lichen An-

gaben bzw. Unterlagen, insbesondere den baurechtlic hen Bewil-

ligungsbescheid und ein Organisationskonzept, zu en thalten. 

  (4) Die Landesregierung hat die Errichtung binnen  zwei Mona-

ten nach dem Einlangen der vollständigen Anzeige zu  prüfen. 

Ergibt sich dabei, dass die Voraussetzungen nach Ab s. 1 oder 2 

nicht vorliegen, so ist die Errichtung zu untersage n. Eine 

Untersagung kommt jedoch nicht in Betracht, wenn di e Einhal-

tung der Voraussetzungen nach Abs. 2 durch die Vors chreibung 

entsprechender Bedingungen und/oder Auflagen sicher gestellt 

werden kann. In einem solchen Fall ist die Errichtu ng unter 

den erforderlichen Bedingungen und/oder Auflagen zu  genehmi-

gen. 

  (5) Erfolgt innerhalb der im Abs. 4 genannten Fri st keine 

bescheidmäßige Erledigung der Anzeige, so gilt die Errichtung 

der Kinderbetreuungseinrichtung als genehmigt. 

  (6) Als nicht verlässlich im Sinn des Abs. 1 lit.  a bis f 

sind Personen anzusehen, die wegen einer vorsätzlic hen, mit 

mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Hand lung oder 

wegen einer strafbaren Handlung gegen fremdes Vermö gen oder 
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gegen die Sittlichkeit von einem Gericht verurteilt  worden 

sind, es sei denn, dass die Verurteilung getilgt is t oder der 

Beschränkung über die Erteilung von Auskünften aus dem Straf-

register nach den tilgungsrechtlichen Vorschriften oder ver-

gleichbaren Vorschriften eines anderen Staates unte rliegt. Zur 

Beurteilung der Verlässlichkeit ist der Anzeige nac h Abs. 3 

eine Strafregisterbescheinigung oder ein vergleichb arer Nach-

weis anzuschließen. 

 

§ 14 

Stilllegung 

  (1) Der Erhalter kann die Kinderbetreuungseinrich tung jeder-

zeit stilllegen. Er hat die Stilllegung spätestens vier Monate 

im Voraus der Landesregierung schriftlich mitzuteil en.  

  (2) Der Erhalter hat die Kinderbetreuungseinricht ung still-

zulegen, wenn eine der gesetzlich oder durch Verord nung vorge-

sehenen Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Bet rieb der 

Kinderbetreuungseinrichtung, insbesondere in pädago gischer, 

personeller, hygienischer, organisatorischer oder r äumlicher 

Hinsicht, weggefallen ist. Der Erhalter hat die Sti lllegung 

unverzüglich der Landesregierung schriftlich mitzut eilen. 

  (3) Die Wiederaufnahme des Betriebs einer stillge legten Kin-

derbetreuungseinrichtung bedarf einer neuerlichen A nzeige nach 

§ 13 Abs. 3.  

 

§ 15 

Kinderbetreuungsversuche 

  (1) Zur Erprobung neuer Formen der Bildung, Erzie hung, 

Betreuung und Pflege von Kindern können mit Genehmi gung der 

Landesregierung Kinderbetreuungsgruppen unter Bedac htnahme auf 

die örtlichen Gegebenheiten abweichend von einzelne n Bestim-

mungen dieses Gesetzes in Form eines Versuches gefü hrt werden. 

  (2) Die Genehmigung ist vom Erhalter bei der Land esregierung 

zu beantragen. Der Antrag hat eine Versuchsbeschrei bung zu 

enthalten. Vor der Einbringung des Antrages hat der  Erhalter 

die Eltern über die beabsichtigte Durchführung des Versuchs im 

Rahmen einer Elternversammlung zu informieren. 
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  (3) Die Landesregierung hat die Genehmigung befri stet sowie 

erforderlichenfalls unter Bedingungen und/oder Aufl agen zu er-

teilen, wenn 

  a) die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen, 

  b) die Versuchsbeschreibung von den Bestimmungen dieses Ge-

setzes nur insoweit abweicht, als dies im Hinblick auf den 

Versuchszweck und das Versuchsziel unbedingt erford erlich ist, 

  c) die Durchführung des Versuchs die Erfüllung de r Aufgabe 

der Kinderbetreuungseinrichtung nicht gefährdet und  

  d) der Erhalter seiner Informationspflicht gegenü ber den El-

tern nach Abs. 2 nachweislich nachgekommen ist.  

  (4) Das Land Tirol kann Kinderbetreuungsversuche abweichend 

von den §§ 38, 38a und 38b unter Berücksichtigung d er Be-

sonderheiten des Versuchs, etwa im Hinblick auf den  Personal-

aufwand, die Anzahl der betreuten Kinder, die räuml ichen 

Voraussetzungen oder das pädagogische Konzept, förd ern.  

 

§ 16 

Pädagogisches Konzept 

  (1) Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädag ogischen 

Qualität ist von der Leitung (§ 30) in Zusammenarbe it mit dem 

Erhalter und den Betreuungspersonen ein pädagogisch es Konzept 

zu erarbeiten, das unter Berücksichtigung des Tirol er Bil-

dungsplanes (§ 5 Abs. 1) und geltender Bildungsstan dards die 

pädagogischen Grundsätze der Tätigkeit in den Kinde rbetreu-

ungsgruppen beschreibt.  

  (2) Das pädagogische Konzept hat zur Sicherung un d Weiter-

entwicklung der Qualität des Personals die regelmäß ige Durch-

führung geeigneter Maßnahmen der Personal- und Team entwicklung 

vorzusehen. 

  (3) Das pädagogische Konzept hat in der Kinderbet reuungsein-

richtung aufzuliegen. Den Eltern ist das pädagogisc he Konzept 

zur Kenntnis zu bringen und auf Wunsch auszuhändige n. 

 

2. Unterabschnitt 

Integration und heilpädagogische Kinderbetreuung 
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§ 17 

Integration 

  (1) Die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern 

mit erhöhtem Förderbedarf kann erfolgen in 

  a) Kinderbetreuungsgruppen mit Einzelintegration,  

  b) Integrationsgruppen oder 

  c) heilpädagogischen Gruppen. 

  (2) Für die in Abs. 1 genannten Betreuungsformen gelten, so-

weit in den §§ 18, 19 und 20 nichts anderes bestimm t ist, die 

Bestimmungen für Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortgruppen 

sinngemäß. 

 

§ 18 

Einzelintegration 

  (1) Im Rahmen der Einzelintegration sind die nach  § 8 fest-

gelegten Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung  des Inte-

grationszieles zu erfüllen. 

  (2) Die Betreuung von Kindern in Einzelintegratio n ist von 

der Landesregierung zu genehmigen, wenn 

  a) das Vorliegen, die Art und das Ausmaß des erhö hten För-

derbedarfs eines Kindes oder mehrerer Kinder, desse n (deren) 

Einzelintegration beabsichtigt ist, nachgewiesen wi rd, 

  b) das Ziel der sozialen Integration gewährleiste t ist, 

  c) die unter Berücksichtigung des Ausmaßes des er höhten För-

derbedarfes des zu integrierenden Kindes (der zu in tegrieren-

den Kinder) erforderlichen Stützkräfte durch den Er halter be-

reitgestellt werden, 

  d) ein Verlaufsplan vorgelegt wird und 

  e) die räumlichen Voraussetzungen für die Einzeli ntegration 

vorliegen. 

  (3) Das Land Tirol hat durch die Bereitstellung v on Fachbe-

ratern für Integration die für die Einzelintegratio n erforder-

liche Beratung der Eltern, der Erhalter und der päd agogischen 

Fachkräfte sicherzustellen. 
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§ 19 

Integrationsgruppen 

  (1) Integrationsgruppen haben zusätzlich zu den A ufgaben 

nach § 8 insbesondere die Aufgabe, durch die gemein same Erzie-

hung und Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderb edarf und 

Kindern ohne erhöhten Förderbedarf, nach erprobten wissen-

schaftlichen Grundsätzen, insbesondere auf dem Gebi et der 

Heilpädagogik und der Integration, zwischen den Kin dern 

soziale Kontakte anzubahnen und weiterzuentwickeln sowie das 

gegenseitige Verständnis zu fördern.  

  (2) Die zulässige Zahl der Kinder beträgt abweich end von 

§ 10 Abs. 1 

  a) in Integrationskinderkrippengruppen mindestens  sechs und 

höchstens zehn; von diesen dürfen höchstens drei Ki nder einen 

erhöhten Förderbedarf aufweisen; 

  b) in Integrationskindergarten- und Integrationsh ortgruppen 

mindestens zehn und höchstens 15; von diesen dürfen  höchstens 

drei Kinder einen erhöhten Förderbedarf aufweisen. 

  (3) Jede Integrationsgruppe ist abweichend von § 29 Abs. 3, 

4 und 5 mit zwei pädagogischen Fachkräften zu beset zen, wobei 

mindestens eine pädagogische Fachkraft die Anstellu ngserfor-

dernisse für heilpädagogische Gruppen und Integrati onsgruppen 

zu erfüllen hat. Werden in einer Kinderbetreuungsei nrichtung 

mehrere Integrationsgruppen geführt, so hat für jew eils zwei 

Integrationsgruppen nur eine pädagogische Fachkraft  diese An-

stellungserfordernisse zu erfüllen. 

  (4) Jene pädagogische Fachkraft, die die Anstellu ngserfor-

dernisse für heilpädagogische Gruppen und Integrati onsgruppen 

erfüllt, hat für jedes einzelne Kind mit erhöhtem F örderbedarf 

einen Förderplan zu entwickeln und umzusetzen. Dies er hat dem 

individuellen Entwicklungsstand des Kindes und den jeweils 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem G ebiet der 

Integration zu entsprechen.  

  (5) In Integrationsgruppen können für Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf auch Rehabilitationsmaßnahmen nach Maß gabe des 
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Tiroler Rehabilitationsgesetzes, LGBl. Nr. 58/1983,  in der je-

weils geltenden Fassung durchgeführt werden.  

 

§ 20 

Heilpädagogische Gruppen 

  (1) Heilpädagogische Gruppen haben zusätzlich zu den Aufga-

ben nach § 8 insbesondere die Aufgabe, Kinder mit e rhöhtem 

Förderbedarf nach erprobten wissenschaftlichen Grun dsätzen, 

insbesondere auf dem Gebiet der Heilpädagogik, in i hrer Ent-

wicklung zu fördern und zu betreuen. 

  (2) In heilpädagogischen Gruppen beträgt die zulä ssige Zahl 

der Kinder abweichend von § 10 Abs. 1 mindestens vi er und 

höchstens acht. 

  (3) Jede heilpädagogische Gruppe ist abweichend v on § 29 

Abs. 3, 4 und 5 mit zwei pädagogischen Fachkräften zu beset-

zen, wobei mindestens eine pädagogische Fachkraft d ie An-

stellungserfordernisse für heilpädagogische Gruppen  und Inte-

grationsgruppen zu erfüllen hat.  

  (4) Jene pädagogische Fachkraft, die die Anstellu ngserfor-

dernisse für heilpädagogische Gruppen und Integrati onsgruppen 

erfüllt, hat für jedes einzelne Kind mit erhöhtem F örderbedarf 

einen Förderplan zu entwickeln und umzusetzen. Dies er hat dem 

individuellen Entwicklungsstand des Kindes und den jeweils 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem G ebiet der 

Heilpädagogik zu entsprechen.  

  (5) § 19 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

 

3. Unterabschnitt 

Flexible Organisationsformen  

§ 21 

Alterserweiterte und gemeindeübergreifende 

Kinderbetreuungsgruppen 

  (1) Die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kin-

dern, insbesondere am Nachmittag und außerhalb des Kindergar-

tenjahres, kann durch Kinderbetreuungsgruppen erfol gen, die 

alterserweitert und/oder gemeindeübergreifend gefüh rt werden.  
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  (2) Für alterserweiterte und/oder gemeindeübergre ifende Kin-

derbetreuungsgruppen gelten, soweit in den Abs. 3 b is 6 nichts 

anderes bestimmt ist, die Bestimmungen für Kinderkr ippen-, 

Kindergarten- und Hortgruppen sinngemäß. 

  (3) In alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppen sind – ab-

hängig davon, in welchem Ausmaß eine Kinderkrippen- , Kinder-

garten- oder Hortgruppe alterserweitert geführt wir d – zusätz-

lich zu erfüllen: 

  a) hinsichtlich der Kinder bis zum vollendeten dr itten 

Lebensjahr die Aufgaben der Kinderkrippengruppe, 

  b) hinsichtlich der Kinder ab dem vollendeten dri tten 

Lebensjahr bis  zum Besuch einer Schule die Aufgabe n der Kin-

dergartengruppe und 

  c) hinsichtlich der Kinder im schulpflichtigen Al ter die 

Aufgaben der Hortgruppe. 

  (4) Die Einrichtung einer alterserweiterten Kinde rbetreu-

ungsgruppe bedarf der Genehmigung durch die Landesr egierung. 

Diese ist zu erteilen, wenn 

  a) eine der Form und dem Ausmaß der Alterserweite rung ent-

sprechende Aufgabenerfüllung (Abs. 3) sichergestell t ist, 

  b) die räumlichen Voraussetzungen für die Einrich tung der 

alterserweiterten Kinderbetreuungsgruppe vorliegen und  

  c) gewährleistet ist, dass in dem Zeitausmaß, das  der Kern-

zeit (§ 11 Abs. 4) entspricht, jede alterserweitert e Kinder-

betreuungsgruppe ab einer Größe von zehn Kindern au ßer mit der 

pädagogischen Fachkraft zumindest mit einer Assiste nzkraft be-

setzt ist.  

  (5) Die Einrichtung einer gemeindeübergreifenden Kinderbe-

treuungsgruppe ist nach Maßgabe der in diesem Geset z für Kin-

derkrippen-, Kindergarten- oder Hortgruppen vorgese henen Vo-

raussetzungen ohne weitere Genehmigung zulässig.  

  (6) Die Einrichtung einer alterserweiterten und g emeinde-

übergreifenden Kindergartengruppe, die ein ganztägi ges und 

ganzjähriges Angebot gewährleistet, bedarf der Gene hmigung 

durch die Landesregierung. Diese ist zu erteilen, w enn  
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  a) ein ganztägiges und ganzjähriges Angebot nicht  auch durch 

andere Kinderbetreuungsgruppen sichergestellt werde n kann, 

  b) ausschließlich Kinder zwischen dem vollendeten  zweiten 

und dem vollendeten zehnten Lebensjahr betreut werd en, die in 

den betroffenen Gemeinden gemeldet sind oder deren Eltern in 

den betroffenen Gemeinden berufstätig sind, 

  c) eine Vereinbarung zwischen dem Erhalter und de n betroffe-

nen Gemeinden über die Organisation dieser Kinderga rtengruppe, 

insbesondere die Personalbereitstellung, die Entgel te für die 

Kinderbetreuung, die Finanzierung des nicht durch E ntgelte für 

die Kinderbetreuung und Förderungen des Landes abge deckten 

Aufwandes, die besuchsberechtigten Kinder und die Ö ffnungs-

zeiten, vorliegt, 

  d) geeignete Räumlichkeiten für die alterserweite rte und 

ganztägige Führung der Kindergartengruppe vorhanden  sind, 

  e) die Zahl der Kinder am Nachmittag und in Zeite n außerhalb 

des Kindergartenjahres mindestens sechs und höchste ns 16 be-

trägt, 

  f) die Kindergartengruppe zumindest mit einer päd agogischen 

Fachkraft und – ab einer Gruppengröße von zwölf Kin dern, wenn 

mehr als zwei Kinder bis zum vollendeten dritten Le bensjahr 

anwesend sind – zusätzlich mit einer Assistenzkraft  besetzt 

ist, 

  g) die Entgelte für die Kinderbetreuung für alle besuchs-

berechtigten Kinder unabhängig von der Gemeindezuge hörigkeit 

gleich hoch sind. 

 

3. Abschnitt 

Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen 

§ 22 

Aufnahme, Widerruf der Aufnahme 

  (1) Die Aufnahme in eine Kinderbetreuungseinricht ung bedarf 

der Anmeldung des Kindes durch die Eltern.  

  (2) Wird nichts anderes vereinbart, so gilt die A ufnahme für 

die gesamte Öffnungszeit. Der Besuch der Kinderbetr euungsein-

richtung kann mit Zustimmung des Erhalters auch nur  für einen 
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Teil der Öffnungszeit erfolgen, wenn dadurch das Au smaß der 

Besuchspflicht (§ 26 )  nicht unterschritten wird. 

  (3) Der Erhalter darf die Aufnahme eines Kindes, mit Aus-

nahme besuchspflichtiger Kinder (§ 26), nur verweig ern oder 

widerrufen, wenn 

  a) die vorhandenen Gruppenräume oder die festgese tzte 

Höchstzahl der Kinder in den einzelnen Kinderbetreu ungsgruppen 

die Betreuung eines weiteren Kindes nicht zulassen,   

  b) die Eltern eine ihnen obliegende Verpflichtung  trotz vor-

heriger schriftlicher Mahnung nicht erfüllen oder 

  c) aufgrund ärztlicher oder psychologischer Gesic htspunkte 

eine andere Form der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege 

den Bedürfnissen des Kindes nachweislich besser ger echt wird.  

  (4) Können nach Maßgabe des Abs. 3 lit. a nicht a lle für den 

Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung angemeldeten  Kinder 

aufgenommen werden, so sind der Reihe nach aufzuneh men: 

  a) besuchspflichtige Kinder (§ 26) mit Hauptwohns itz in der 

Standortgemeinde der Kinderbetreuungseinrichtung, 

  b) Kinder, die die Kinderbetreuungseinrichtung be reits be-

suchen,  

  c) Kinder mit Hauptwohnsitz in der Standortgemein de der Kin-

derbetreuungseinrichtung, 

  d) Kinder, deren Eltern berufstätig sind, 

  e) Kinder, deren Eltern nachweislich arbeitssuche nd sind 

oder sich in Ausbildung befinden, 

  f) Kinder, die nach ihrem Alter dem Schuleintritt  am nächs-

ten stehen.  

  Auf Betriebskinderbetreuungseinrichtungen sind di e lit. a 

und c mit der Maßgabe anzuwenden, dass nicht auf de n Haupt-

wohnsitz des Kindes, sondern auf die Betriebszugehö rigkeit 

eines Elternteils abzustellen ist. 

  (5) Wird die Aufnahme eines Kindes verweigert ode r wider-

rufen, so hat der Erhalter dies auf Verlangen der E ltern 

schriftlich zu begründen und diese Begründung der A ufsichts-

behörde zur Kenntnis zu bringen. 
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§ 23 

Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 

  Der Erhalter kann in einer Kinderbetreuungseinric htungsord-

nung unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen dieses  Gesetzes 

nähere Regelungen für den Betrieb der Kinderbetreuu ngseinrich-

tung treffen. Diese ist den Eltern bei der Anmeldun g eines 

Kindes zur Kenntnis zu bringen und auf Wunsch auszu händigen. 

 

§ 24 

Suspendierung 

  (1) Der Erhalter kann nach Rücksprache mit der Le itung 

(§ 30) schriftlich die Suspendierung eines Kindes v om Besuch 

der Kinderbetreuungseinrichtung für jenen Zeitraum aus-

sprechen, in dem eine Eigen- oder Fremdgefährdung d ieses 

Kindes oder anderer sich regelmäßig in der Kinderbe treuungs-

einrichtung aufhaltender Personen vorliegt.  

  (2) Der Erhalter hat die Suspendierung auf Verlan gen der El-

tern schriftlich zu begründen und diese Begründung der Auf-

sichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen. 

 

§ 25 

Aufenthaltsdauer 

  (1) Die wöchentliche Aufenthaltsdauer eines Kinde s in einer 

Kinderbetreuungseinrichtung darf jenen Zeitraum nic ht über-

steigen, der erforderlich ist, um eine Vollbeschäft igung bei-

der Eltern im Ausmaß von 40 Stunden pro Woche zu er möglichen. 

  (2) Der Erhalter hat mit den Eltern zu vereinbare n, dass ihr 

Kind insgesamt mindestens fünf Wochen pro Kinderbet reuungs-

jahr, davon mindestens zwei Wochen durchgehend, auß erhalb der 

Kinderbetreuungseinrichtung betreut wird.  

  (3) Die Leitung (§ 30) hat für jedes Kind Aufzeic hnungen 

über die An- und Abwesenheit in bzw. von der Kinder betreuungs-

einrichtung zu führen. 
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§ 26 

Pflicht zum Besuch einer Kindergartengruppe 

  (1) Die Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder 

mit Hauptwohnsitz in Tirol, die am 31. August vor d em Beginn 

des Kindergartenjahres ihr fünftes Lebensjahr volle ndet haben 

und im Folgejahr schulpflichtig werden, im Ausmaß d es Abs. 2 

eine Kindergartengruppe besuchen.  

  (2) Die Besuchspflicht besteht im Ausmaß von 20 S tunden an 

mindestens vier Werktagen pro Woche. Die Besuchspfl icht gilt 

während des Kindergartenjahres, ausgenommen bei ein er all-

fälligen Unbenützbarkeit des Gebäudes sowie bei Vor liegen der 

sonstigen im § 8 Abs. 8 des Schulzeitgesetzes 1985 angeführten 

Gründe. 

  (3) Die Gemeinde hat die Eltern der in Betracht k ommenden 

Kinder spätestens im Dezember vor dem Beginn des ve rpflichten-

den Kindergartenjahres schriftlich über die Besuchs pflicht zu 

informieren. 

  (4) Nach Anzeige durch die Eltern können Kinder v on der Be-

suchspflicht nach Abs. 1 ausgenommen werden, wenn  

  a) ihnen aus medizinischen Gründen, aufgrund eine s besonde-

ren sonderpädagogischen Förderbedarfs, aufgrund sch wieriger 

Wegverhältnisse oder aufgrund der Entfernung zwisch en ihrem 

Wohnort und der nächstgelegenen Kindergartengruppe der Besuch 

nicht zugemutet werden kann,  

  b) sie vorzeitig die Schule besuchen, 

  c) sie einen Übungskindergarten im Sinn des § 1 A bs. 2 

lit. a besuchen, 

  d) sie eine sonstige Kinderbetreuungsgruppe besuc hen und 

sichergestellt ist, dass die Bildungsaufgaben dort ent-

sprechend dem Tiroler Bildungsplan (§ 5 Abs. 1) wah rgenommen 

werden, 

  e) sie häuslich erzogen oder im Rahmen einer Tage sbetreuung 

betreut werden und die Eltern schriftlich erklären,  dass die 

Bildungsaufgaben entsprechend dem Leitfaden nach Ar t. 2 Abs. 6 

der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einfü hrung der 

halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Fö rderung in 
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institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, LGB l. Nr. 

64/2009, wahrgenommen werden.  

  (5) Eine Anzeige nach Abs. 4 ist bis spätestens E nde Februar 

vor dem Beginn des Kindergartenjahres bei der Gemei nde, in der 

das Kind seinen Hauptwohnsitz hat, schriftlich einz ubringen. 

Die Anzeige ist zu begründen. 

  (6) Die Wohnsitzgemeinde hat die Anzeige unverzüg lich an die 

örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weiter zuleiten. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme nicht vor, so hat 

die Bezirksverwaltungsbehörde den Eltern binnen sec hs Wochen 

ab dem Einlagen der vollständigen Anzeige die Ausna hme von der 

Besuchspflicht zu versagen. Der Versagungsbescheid ist der 

Wohnsitzgemeinde und der Landesregierung zur Kenntn is zu brin-

gen. Lässt die Bezirksverwaltungsbehörde die genann te Frist 

verstreichen, so gilt die Ausnahme von der Besuchsp flicht als 

genehmigt.  

  (7) Besuchspflichtige Kinder dürfen der Kindergar tengruppe 

nur im Fall einer gerechtfertigten Verhinderung fer nbleiben. 

Eine solche liegt insbesondere bei einer Erkrankung  des Kindes 

oder der Eltern, bei Urlaub im Ausmaß von höchstens  drei 

Wochen innerhalb des Kindergartenjahres sowie bei a ußergewöhn-

lichen Ereignissen vor. 

  (8) Der Erhalter hat für die besuchspflichtigen K inder fest-

zulegen, zu welchen Zeiten sie die Kindergartengrup pe jeden-

falls besuchen müssen; dabei ist auf die Bedürfniss e der Kin-

der und deren Eltern sowie auf die Dienstzeit des P ersonals 

Bedacht zu nehmen. Die festgelegten Zeiten sind ges ondert be-

kannt zu machen.  

 

§ 27 

Mitwirkung der Eltern 

  (1) Jede gruppenführende pädagogische Fachkraft ( § 29 

Abs. 2) hat mindestens zwei Mal im Jahr Elternversa mmlungen 

für die von ihr geführte Kinderbetreuungsgruppe dur chzuführen. 

Der Termin der Elternversammlung ist den Eltern zum indest zwei 

Wochen im Voraus anzukündigen und dem Erhalter mitz uteilen. 
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Die erste Elternversammlung ist innerhalb der erste n vier 

Wochen des Kindergartenjahres durchzuführen. 

  (2) Die Eltern sind in den Elternversammlungen be rechtigt, 

ihre Vorstellungen hinsichtlich der Festlegung der Öffnungs-

zeiten, der Ferienzeiten und in sonstigen organisat orischen 

und pädagogischen Fragen einzubringen.  

  (3) Die Hälfte der Eltern jener Kinder, die eine Kinderbe-

treuungsgruppe besuchen, haben das Recht, die Einbe rufung 

einer Elternversammlung binnen 14 Tagen zu verlange n. 

  (4) Ein Elternbeirat ist einzusetzen, wenn sich d ie Mehrheit 

der bei der Elternversammlung anwesenden Eltern daf ür aus-

spricht. Zu diesem Zweck haben die Eltern aus ihrer  Mitte drei 

Vertreter in den Elternbeirat zu wählen. Für jedes Mitglied 

des Elternbeirates kann in gleicher Weise ein Ersat zmitglied 

gewählt werden. 

  (5) Der Elternbeirat kann der gruppenführenden pä dagogischen 

Fachkraft Vorschläge, Wünsche und Beschwerden mitte ilen. Diese 

hat das Vorbringen zu prüfen, mit den Mitgliedern d es Eltern-

beirats zu besprechen und anschließend den Erhalter  zu infor-

mieren.  

 

§ 28 

Pflichten der Eltern 

  (1) Die Eltern haben mit dem Erhalter und den päd agogischen 

Fachkräften zusammenzuarbeiten sowie die bei der Au fnahme des 

Kindes und gegebenenfalls in der Kinderbetreuungsei nrichtungs-

ordnung festgelegten Pflichten einzuhalten. 

  (2) Die Eltern haben für eine entsprechende Körpe rpflege und 

Kleidung ihrer Kinder zu sorgen.  

  (3) Die Eltern haben Kinder im noch nicht schulpf lichtigen 

Alter in die Kinderbetreuungseinrichtung zu bringen  und von 

dort rechtzeitig abzuholen oder dafür zu sorgen, da ss die Kin-

der auf dem Weg zur und von der Kinderbetreuungsein richtung 

von einer geeigneten Person begleitet werden. 

  (4) Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass der Be such der 

Kinderbetreuungseinrichtung durch ihre Kinder entsp rechend den 
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festgesetzten bzw. vereinbarten Öffnungszeiten erfo lgt. Ist 

ein Kind verhindert, die Kinderbetreuungseinrichtun g zu be-

suchen, so haben die Eltern die Leitung hievon ehes tmöglich zu 

benachrichtigen. Die Eltern von besuchspflichtigen Kindern 

(§ 26) haben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder der Besuchs-

pflicht nachkommen. 

  (5) Die Eltern haben den vom Erhalter festgesetzt en Beitrag 

für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung unte r den von 

diesem festgesetzten Bedingungen regelmäßig zu entr ichten.   

  (6) Die Eltern haben die Leitung über anzeigepfli chtige 

Krankheiten des Kindes oder von Personen, die im se lben Haus-

halt mit dem Kind leben, unverzüglich zu verständig en. In 

einem solchen Fall ist das Kind so lange vom Besuch  der Kin-

derbetreuungseinrichtung fernzuhalten, bis keine Ge fahr der 

Ansteckung anderer Kinder und des Personals mehr be steht. 

 

4. Abschnitt 

Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen 

§ 29 

Mindestpersonaleinsatz 

  (1) Der Erhalter hat nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 pädago-

gische Fachkräfte und Assistenzkräfte sowie das not wendige 

Hauspersonal heranzuziehen. Das Personal muss eigen berechtigt 

sowie körperlich, persönlich und fachlich für die j eweilige 

Tätigkeit geeignet sein.  

  (2) Jede Kinderbetreuungsgruppe ist durch eine pä dagogische 

Fachkraft verantwortlich zu führen (gruppenführende  pädago-

gische Fachkraft).  

  (3) Für jede Kinderkrippengruppe ist zumindest ei ne pädago-

gische Fachkraft nach § 31 Abs. 1 lit. a und zumind est eine 

Assistenzkraft heranzuziehen. 

  (4) Für jede Kindergartengruppe ist zumindest ein e pädago-

gische Fachkraft nach § 31 Abs. 1 lit. b heranzuzie hen. 

Weiters ist zu gewährleisten, dass für je 15 der in  den Kin-

dergartengruppen einer Kinderbetreuungseinrichtung betreuten 
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Kinder eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, w obei Stütz-

kräfte außer Betracht bleiben. 

  (5) Für jede Hortgruppe ist zumindest eine pädago gische 

Fachkraft nach § 31 Abs. 1 lit. c und zumindest ein e Assis-

tenzkraft heranzuziehen.  

  (6) In den Randzeiten (§ 11 Abs. 4) darf vom Mind estperso-

naleinsatz nach den Abs. 3, 4 und 5 insofern abgewi chen wer-

den, als in diesen Zeiten nur eine Betreuungsperson en anwesend 

sein muss.  

  (7) Im Fall der Abwesenheit der gruppenführenden pädago-

gischen Fachkraft wegen Krankheit, Fortbildung oder  sonstiger 

triftiger Gründe ist die Assistenzkraft auf Anordnu ng des Er-

halters befugt, für einen Zeitraum von höchstens fü nf aufein-

ander folgenden Öffnungstagen die Betreuung der Kin der in der 

betreffenden Kinderbetreuungsgruppe allein zu übern ehmen.  

  (8) Im Fall der Abwesenheit einer verpflichtend h eranzu-

ziehenden Assistenzkraft wegen Krankheit, Fortbildu ng oder 

sonstiger triftiger Gründe ist die pädagogische Fac hkraft be-

fugt, für einen Zeitraum von höchstens fünf aufeina nder fol-

genden Öffnungstagen die Betreuung der Kinder in de r be-

treffenden Kinderbetreuungsgruppe allein zu überneh men.  

  (9) Abwesenheiten im Sinn der Abs. 7 und 8, die l änger als 

fünf aufeinander folgende Öffnungstage dauern, sind  der Lan-

desregierung zur Kenntnis zu bringen. 

 

§ 30 

Leitung 

  (1) Der Erhalter hat für jede Art der in einer Ki nderbetreu-

ungseinrichtung geführten Kinderbetreuungsgruppen e ine grup-

penführende pädagogische Fachkraft (§ 29 Abs. 2), d ie die Zu-

satzerfordernisse nach § 33 erfüllt, mit deren Leit ung zu 

betrauen. Die Leitung besteht in pädagogischer und administra-

tiver Hinsicht. Erfüllt der Erhalter alle entsprech enden 

Anstellungs- und Zusatzerfordernisse, so kann er di e Leitung 

selbst wahrnehmen. 
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  (2) Die mit der Leitung betraute Person sowie jed er Wechsel 

in dieser Funktion sind der Landesregierung unverzü glich be-

kannt zu geben. 

 

§ 31 

Anstellungserfordernisse für pädagogische Fachkräft e 

  (1) Fachliche Anstellungserfordernisse sind:  

  a) für pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippengr uppen die 

erfolgreiche Ablegung  

  1. der Reife- und Diplomprüfung für Kindergärten oder  

  2. der Diplomprüfung für Kindergartenpädagogik,  

  jeweils mit der Zusatzausbildung in Früherziehung , 

  b) für pädagogische Fachkräfte in Kindergartengru ppen die 

erfolgreiche Ablegung  

  1. der Reife- und Diplomprüfung für Kindergärten oder  

  2. der Diplomprüfung für Kindergartenpädagogik, 

  c) für pädagogische Fachkräfte in Hortgruppen und  an Schü-

lerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für S chüler von 

Pflichtschulen mit Ausnahme von Sonderschulen besti mmt sind, 

die erfolgreiche Ablegung 

1.  der Reife- und Diplomprüfung für Horte, 

2.  der Diplomprüfung für Sozialpädagogik, 

3.  der Reife- oder Befähigungsprüfung für Erzieher ode r 

4.  einer Lehrbefähigungs- oder Lehramtsprüfung, 

  d) für pädagogische Fachkräfte in heilpädagogisch en Kinder-

krippen- und Kindergartengruppen sowie in Integrati onskinder-

krippen- und Integrationskindergartengruppen die er folgreiche 

Ablegung der Diplomprüfung für Sonderkindergärten u nd Frühför-

derung, 

  e) für pädagogische Fachkräfte in heilpädagogisch en Hort-

gruppen und Integrationshortgruppen sowie an Schüle rheimen, 

die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler von Sonder-

schulen bestimmt sind, die erfolgreiche Ablegung 
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1.  der Diplomprüfung für Sondererzieher an Horten oder  

2.  einer Lehrbefähigungs- oder Lehramtsprüfung für Son der-

schulen. 

  (2) Die im Abs. 1 genannten Qualifikationen sind durch Zeug-

nisse öffentlicher oder mit dem Öffentlichkeitsrech t ausge-

statteter Schulen oder staatlicher Prüfungskommissi onen, die 

aufgrund schulrechtlicher Vorschriften eingerichtet  sind, 

nachzuweisen. 

  (3) Von anderen Staaten ausgestellte Zeugnisse si nd, sofern 

sie sich nicht auf eine nach § 35 anzuerkennende Au sbildung 

beziehen, als Nachweis der Erfüllung des jeweiligen  An-

stellungserfordernisses nach Abs. 1 nur zuzulassen,  wenn sie 

schulbehördlich österreichischen Zeugnissen der ver langten Art 

als gleichwertig anerkannt (nostrifiziert) worden s ind. 

 

§ 32 

Zeitlich befristete Verwendung, 

Verwendung in bestimmten Zeiten 

  (1) Stehen entsprechend qualifizierte Bewerber (§  31 Abs. 1) 

nachweislich nicht zur Verfügung, so dürfen im Rahm en von 

kündbaren Dienstverhältnissen, die keinen Rechtsans pruch des 

Dienstnehmers auf Umwandlung in ein unkündbares Die nstverhält-

nis begründen, auch verwendet werden:  

  a) als pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippen- und Kinder-

gartengruppen Personen, die über eine mindestens ei njährige 

Erfahrung in der Erziehung und Betreuung einer Grup pe von 

Kleinkindern verfügen,  

  b) als pädagogische Fachkräfte in Hortgruppen und  an Schü-

lerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für S chüler von 

Pflichtschulen mit Ausnahme von Sonderschulen besti mmt sind, 

Personen, die 

1.  über eine hinreichende Erfahrung in der Erziehung u nd 

Betreuung einer Gruppe von schulpflichtigen Kindern  ver-

fügen oder 

2.  eine höhere oder eine mindestens dreijährige mittle re 

Schule mit Erfolg abgeschlossen haben; 
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  dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, das s zumindest 

eine pädagogische Fachkraft in der betreffenden Kin derbetreu-

ungseinrichtung oder im betreffenden Schülerheim da s Anstel-

lungserfordernis nach § 31 Abs. 1 lit. c erfüllt, 

  c) als pädagogische Fachkräfte in heilpädagogisch en Kinder-

krippen- und Kindergartengruppen sowie in Integrati onskinder-

krippen- und Integrationskindergartengruppen Person en, die die 

Anstellungserfordernisse nach § 31 Abs. 1 lit. a bi s c er-

füllen, 

  d) als pädagogische Fachkräfte in heilpädagogisch en Hort-

gruppen und in Integrationshortgruppen sowie an Sch ülerheimen, 

die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler von Sonder-

schulen bestimmt sind,  

1.  Personen, die die Anstellungserfordernisse nach § 3 1 

Abs. 1 lit. c erfüllen, oder, 

2.  wenn ein entsprechend qualifizierter Bewerber nachw eis-

lich nicht zur Verfügung steht, auch Personen, die die 

Anstellungserfordernisse nach § 31 Abs. 1 lit. a un d b 

erfüllen. 

  (2) Sobald entsprechend qualifizierte Bewerber (§  31 Abs. 1) 

zur Verfügung stehen, dürfen pädagogische Fachkräft e, die nur 

die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a bis d erfüll en, in der 

betreffenden Funktion nicht mehr weiterverwendet we rden. 

  (3) Pädagogische Fachkräfte, die nur die Vorausse tzungen 

nach Abs. 1 lit. a bis d erfüllen, dürfen weiters v erwendet 

werden: 

  a) in Kinderkrippen- und Kindergartengruppen in Z eiten nach 

14:00 Uhr und in Zeiten außerhalb des Kindergartenj ahres, 

  b) in Hortgruppen in Zeiten außerhalb des Kinderg arten-

jahres. 

  In diesen Fällen gelten die im Abs. 1 einleitend festge-

legten Voraussetzungen und Beschränkungen sowie Abs . 2 nicht. 

 

§ 33 

Zusatzerfordernisse für leitende 

pädagogische Fachkräfte 
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  (1) Als leitende pädagogische Fachkräfte (§ 30) 

  a) von Kinderkrippengruppen, 

  b) von Kindergartengruppen, 

  c) von Hortgruppen und von Schülerheimen, die aus schließlich 

oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen mit Ausnahme 

von Sonderschulen bestimmt sind, 

  d) von heilpädagogischen Kinderkrippen- und Kinde rgarten-

gruppen, 

  e) von heilpädagogischen Hortgruppen und von Schü lerheimen, 

die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler von Sonder-

schulen bestimmt sind,  

  dürfen nur Personen verwendet werden, die zusätzl ich zu den 

Anstellungserfordernissen nach § 31 Abs. 1 im Hinbl ick auf die 

jeweilige Leitungsfunktion eine mindestens dreijähr ige Tätig-

keit als pädagogische Fachkraft in einer entspreche nden Kin-

derbetreuungsgruppe oder einem entsprechenden Schül erheim aus-

geübt und einen Kurs in Erster Hilfe besucht haben.   

  (2) Stehen Bewerber mit einer entsprechenden drei jährigen 

Praxis nachweislich nicht zur Verfügung, so können mit der 

Leitung auch Personen betraut werden, die nur die j eweiligen 

Anstellungserfordernisse nach § 31 Abs. 1 erfüllen und einen 

Kurs in Erster Hilfe besucht haben.  

 

§ 34 

Anerkennung inländischer Ausbildungen 

  (1) Die Landesregierung hat auf Antrag eine im In land er-

folgreich absolvierte Ausbildung als dem jeweiligen  Anstel-

lungserfordernis nach § 31 Abs. 1 gleichwertig anzu erkennen. 

§ 35 Abs. 3 bis 12 gilt mit der Maßgabe, dass als B egünstigter 

jeder Inhaber des entsprechenden Befähigungs- oder Ausbil-

dungsnachweises gilt. 

  (2) Die Landesregierung kann durch Verordnung näh ere Bestim-

mungen darüber erlassen, ob und inwieweit eine Ausb ildung im 

Sinn des Abs. 1 allein oder in Verbindung mit einer  Berufs-

praxis sowie gegebenenfalls in Verbindung mit der A bsolvierung 

eines Anpassungslehrganges oder einer Eignungsprüfu ng dem je-
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weiligen Anstellungserfordernis nach § 31 Abs. 1 gl eichwertig 

ist. 

 

§ 35 

Anerkennung von Ausbildungen im Rahmen der 

europäischen Integration 

  (1) Begünstigte im Sinn des Abs. 2 erfüllen die A nstellungs-

erfordernisse nach § 31 Abs. 1 auch dann, wenn ihre  Ausbildung 

allein oder in Verbindung mit einer Berufspraxis al s dem je-

weiligen Anstellungserfordernis gleichwertig anerka nnt wurde.  

  (2) Begünstigte sind: 

  a) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Vert ragsstaaten 

des EWR-Abkommens und der Schweiz, 

  b) Angehörige der in der lit. a genannten Persone n; dazu 

zählen:  

1.  ihre Ehegatten, 

2.  ihre eingetragenen Partner, sofern die eingetragene  Part-

nerschaft nach den Rechtsvorschriften eines EU-Mitg lied-

staates, eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abko mmens 

oder der Schweiz eingegangen wurde, 

3.  ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehegatten oder 

eingetragenen Partner in absteigender Linie bis zur  Voll-

endung des 21. Lebensjahres und, sofern sie ihnen U nter-

halt gewähren, darüber hinaus, 

4.  ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehegatten oder 

eingetragenen Partner in aufsteigender Linie, sofer n sie 

ihnen Unterhalt gewähren, 

  c) Staatsangehörige anderer Staaten, soweit sie a ufgrund von 

Verträgen im Rahmen der europäischen Integration Un ionsbürgern 

hinsichtlich der Arbeitsbedingungen gleichgestellt sind, 

  d) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Dau eraufent-

halt-EG“ oder „Daueraufenthalt-Familienangehöriger“  nach § 45 

bzw. § 48 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz es ver-

fügen. 
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  (3) Die Landesregierung hat auf Antrag eines Begü nstigten 

eine erfolgreich absolvierte Ausbildung als dem jew eiligen An-

stellungserfordernis nach § 31 Abs. 1 gleichwertig anzuer-

kennen, wenn diese Ausbildung außer im Fall des Art . 12 Abs. 2 

zweiter Satz der Richtlinie 2005/36/EG zumindest de m Niveau 

nach Art. 11 lit. b der Richtlinie 2005/36/EG entsp richt und 

wenn 

  a) diese Ausbildung in einem EU-Mitgliedstaat, in  einem an-

deren Vertragsstaat des EWR-Abkommens, in der Schwe iz oder in 

einem anderen Staat im Sinn des Abs. 2 lit. c Vorau ssetzung 

für die Ausübung eines einer Verwendung nach § 31 A bs. 1 im 

Wesentlichen entsprechenden Berufes ist oder 

  b) diese Ausbildung in einem der in der lit. a ge nannten 

Staaten reglementiert im Sinn des Art. 3 Abs. 1 lit . e der 

Richtlinie 2005/36/EG ist oder 

  c) es sich bei dieser Ausbildung um eine gleichge stellte 

Ausbildung im Sinn des Art. 12 der Richtlinie 2005/ 36/EG han-

delt. 

  (4) Die Landesregierung hat auf Antrag eines Begü nstigten, 

der die Voraussetzungen nach Abs. 3 nicht erfüllt, die Aus-

übung eines einer Verwendung nach § 31 Abs. 1 im We sentlichen 

entsprechenden Berufes als dem jeweiligen Anstellun gserforder-

nis gleichwertig anzuerkennen, wenn er 

  a) diesen Beruf in den letzten zehn Jahren vor de r Antrag-

stellung in einem im Abs. 3 lit. a genannten Staat,  nach des-

sen Recht dieser Beruf auch ohne eine bestimmte fac hliche Be-

fähigung ausgeübt werden darf, mindestens zwei Jahr e lang 

vollzeitlich bzw. im Fall einer Teilzeitbeschäftigu ng ent-

sprechend länger ausgeübt hat, und 

  b) für die Ausübung dieses Berufes eine Ausbildun g erfolg-

reich absolviert hat, die zumindest dem Niveau nach  Art. 11 

lit. b der Richtlinie 2005/36/EG entspricht. 

  (5) Die Ausbildung bzw. Prüfung im Sinn des Abs. 3 oder 4 

lit. b ist durch Befähigungs- oder Ausbildungsnachw eise, die 

von den nach den Rechtsvorschriften des betreffende n Staates 

zuständigen Behörden oder Stellen ausgestellt worde n sind, 

nachzuweisen. Die Ausbildung oder Prüfung muss über wiegend in 
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einem oder mehreren der im Abs. 3 lit. a genannten Staaten ab-

solviert bzw. in einem solchen Staat abgelegt worde n sein. 

Dies gilt nicht, wenn der betreffende Beruf in eine m der im 

Abs. 3 lit. a genannten Staaten aufgrund einer von diesem an-

erkannten, in einem Drittstaat absolvierten Ausbild ung bzw. 

abgelegten Prüfung zumindest drei Jahre lang vollze itlich bzw. 

im Fall einer Teilzeitbeschäftigung entsprechend lä nger ausge-

übt wurde. Die Ausübung des Berufes ist durch eine Bescheini-

gung des betreffenden Staates nachzuweisen. 

  (6) Die Anerkennung ist unter der aufschiebenden Bedingung 

auszusprechen, dass der Antragsteller nach seiner W ahl ent-

weder einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrga ng nach 

Art. 3 Abs. 1 lit. g der Richtlinie 2005/36/EG abso lviert oder 

eine Eignungsprüfung nach Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie 

2005/36/EG erfolgreich ablegt, wenn 

  a) die Dauer seiner Ausbildung im Sinn des Abs. 3  oder 4 

lit. b einschließlich der allgemeinen Schulausbildu ng weniger 

als zwölf Jahre beträgt oder 

  b) seine Ausbildung oder Prüfung in jenen Fächern , deren 

Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für eine Ve rwendung 

nach § 31 Abs. 1 ist, im Vergleich zum jeweiligen A nstellungs-

erfordernis hinsichtlich der vermittelten Inhalte w esentlich 

von dieser Ausbildung abweicht oder 

  c) er im Fall des Abs. 3 in Fächern, deren Kenntn is eine 

wesentliche Voraussetzung für eine Verwendung nach § 31 Abs. 1 

ist, keine Ausbildung bzw. Prüfung oder eine Ausbil dung bzw. 

Prüfung nur in dem in der lit. b umschriebenen Umfa ng absol-

viert hat, weil diese Verwendung auch Bereiche umfa sst, die 

nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Staate s nicht 

Teil des Berufsbildes sind. 

  (7) Die Einzelheiten der Anerkennung sind im Aner kennungsbe-

scheid festzulegen. Bei der Festlegung des Umfanges  des An-

passungslehrganges bzw. der Eignungsprüfung ist zu berücksich-

tigen, ob der Antragsteller im Rahmen einer Berufsp raxis in 

einem im Abs. 3 lit. a genannten Staat oder einem D rittstaat 

Kenntnisse erworben hat, die die Unterschiede in de r Ausbil-

dung bzw. Prüfung ausgleichen. Werden diese Untersc hiede zur 
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Gänze ausgeglichen, so darf ein Anpassungslehrgang bzw. eine 

Eignungsprüfung nicht vorgeschrieben werden. 

  (8) Die Absolvierung des Anpassungslehrganges bzw . die Able-

gung der Ergänzungsprüfung hat innerhalb von vier J ahren nach 

der Anerkennung der Ausbildung zu erfolgen. Wird di ese Frist 

nicht eingehalten, so ist die Anerkennung für erlos chen zu er-

klären. Anlässlich der Anerkennung ist auf diese Re chtsfolge 

hinzuweisen. 

  (9) In den Fällen des Abs. 6 bedarf es für die An erkennung 

jedoch nicht der Absolvierung eines Anpassungslehrg anges bzw. 

der Ablegung einer Eignungsprüfung, wenn die Ausbil dung oder 

Prüfung des Antragstellers, allenfalls in Verbindun g mit einer 

Berufsvorbereitung oder Berufspraxis, jene Kriterie n erfüllt, 

die die Europäische Kommission in den nach Art. 15 Abs. 2 der 

Richtlinie 2005/36/EG im Zusammenhang mit der Vorla ge gemein-

samer Plattformen angenommenen Maßnahmen vorgegeben  hat. 

  (10) Anträge auf Anerkennung sind schriftlich ein zubringen. 

Der Antrag hat das Anstellungserfordernis, auf das sich die 

Anerkennung beziehen soll, sowie die Ausbildung bzw . Prüfung 

einschließlich allfälliger Zeiten der Berufsausübun g, aufgrund 

deren die Anerkennung vorgenommen werden soll, zu b ezeichnen. 

Dem Antrag sind weiters die entsprechenden Befähigu ngs- oder 

Ausbildungsnachweise und gegebenenfalls die Beschei nigungen 

über eine Berufsausübung im Sinn des Abs. 5 im Orig inal oder 

als Kopien anzuschließen. Die Landesregierung hat d em Antrag-

steller das Einlangen des Antrages unverzüglich, lä ngstens je-

doch innerhalb eines Monats, zu bestätigen. Liegen die erfor-

derlichen Nachweise nicht oder nicht vollständig vo r, so ist 

gleichzeitig ein Mängelbehebungsauftrag nach § 13 A bs. 3 des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zu e rteilen. 

  (11) Die Landesregierung hat über Anträge auf Ane rkennung 

ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber innerhalb von vier 

Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen , zu ent-

scheiden. 

  (12) Gegen Bescheide nach den Abs. 3, 4, 6 und 8 ist die Be-

rufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat zulässi g. 

  (13) Die Landesregierung kann durch Verordnung nä here Be-

stimmungen darüber erlassen, ob und inwieweit besti mmte Aus-



 41 

bildungen im Sinn des Abs. 3 und 4 lit. b allein od er in Ver-

bindung mit einer Berufspraxis sowie gegebenenfalls  in Verbin-

dung mit der Absolvierung eines Anpassungslehrgange s oder 

einer Eignungsprüfung dem jeweiligen Anstellungserf ordernis 

nach § 31 Abs. 1 gleichwertig sind. 

 

§ 36 

Aufsichts-, Melde- und Verschwiegenheitspflicht 

  (1) Die Betreuungspersonen haben die Kinder währe nd des Be-

suchs der Kinderbetreuungseinrichtung zu beaufsicht igen. Die 

Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Über nahme des 

Kindes. Sie endet bei nicht schulpflichtigen Kinder n mit der 

Übergabe an die Eltern oder an Personen, die von de n Eltern 

zur Übernahme des Kindes bevollmächtigt wurden. Bei  schul-

pflichtigen Kindern endet die Aufsichtspflicht nach  Verlassen 

der Kinderbetreuungseinrichtung. 

  (2) Die Betreuungspersonen haben dem Jugendwohlfa hrtsträger 

den Verdacht der Vernachlässigung, der Misshandlung  oder des 

sexuellen Missbrauchs von Kindern, die in der Kinde rbetreu-

ungseinrichtungen betreut werden, unverzüglich zu m elden. 

  (3) Im Übrigen sind, soweit keine besonderen gese tzlichen 

Auskunftspflichten bestehen, die Betreuungspersonen  zur Ver-

schwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus di eser Tätig-

keit bekannt gewordenen Tatsachen, an deren Geheimh altung ein 

schutzwürdiges Interesse einer Person besteht, verp flichtet. 

Weitergehende Verschwiegenheitspflichten aufgrund a nderer ge-

setzlicher Vorschriften werden dadurch nicht berühr t. 

 

§ 37 

Hospitieren, Praktizieren 

  (1) Der Erhalter hat 

  a) Schülern von Bildungsanstalten für Kindergarte npädagogik 

bzw. des Kollegs für Sozialpädagogik, 

  b) mit Genehmigung der Landesregierung auch Schül ern von an-

deren Bildungseinrichtungen, 

  das Hospitieren und Praktizieren in der Kinderbet reuungsein-
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richtung zu gestatten, wenn dadurch der ordnungsgem äße Betrieb 

nicht gestört wird. 

  (2) Die im Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen  haben vor 

der Auswahl der für das Hospitieren und Praktiziere n in Be-

tracht kommenden Kinderbetreuungseinrichtungen das Einverneh-

men mit der Landesregierung herzustellen.  

  (3) Das Hospitieren und Praktizieren hat unter de r Aufsicht 

einer pädagogischen Fachkraft zu erfolgen.  

 

5. Abschnitt 

Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen 

§ 38 

Förderung durch das Land Tirol 

  (1) Das Land Tirol hat Erhalter von in Tirol betr iebenen 

Kinderbetreuungseinrichtungen nach Maßgabe der §§ 3 8a und 38b 

zu fördern. 

  (2) Darüber hinaus hat das Land Tirol eine spezie lle Förde-

rung für den Einsatz von Stützkräften in Kinderbetr euungs-

gruppen mit Einzelintegration zu gewähren. 

  (3) Förderungen nach Abs. 1 und 2 sind nicht für Kinderbe-

treuungseinrichtungen zu gewähren, die vom Bund ode r vom Land 

Tirol erhalten werden. 

  (4) Förderungen nach Abs. 1 und 2 sind nur unter der Voraus-

setzung zu gewähren, dass 

  a) die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Grup pengröße 

und den Mindestpersonaleinsatz eingehalten werden, 

  b) die Kinderbetreuungseinrichtung nicht in Gewin ner-

zielungsabsicht betrieben wird und 

  c) die Kinderbetreuungseinrichtung zumindest währ end des ge-

samten Kindergartenjahres geöffnet ist. 

 

§ 38a 

Förderung der Erhalter privater Kinderbetreuungsein richtungen 
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  (1) Für die Erhalter von privaten Kinderbetreuung seinrich-

tungen besteht die Förderung nach § 38 Abs. 1 aus 

  a) einem für jede Kinderbetreuungsgruppe in Abhän gigkeit von 

der Wochenöffnungszeit zu gewährenden Beitrag zum P ersonalauf-

wand für den Einsatz von pädagogischen Fachkräften während des 

Kindergartenjahres im Ausmaß des Mindestpersonalein satzes nach 

§ 29, 

  b) Zuschlägen für bestimmte Mehrleistungen und 

  c) einem Beitrag zum Personalaufwand für den Eins atz von 

Assistenzkräften mit Ausnahme von Stützkräften im A usmaß des 

Mindestpersonaleinsatzes nach § 29. 

  (2) Der Beitrag und die Zuschläge nach Abs. 1 lit . a und b 

bemessen sich nach dem jeweiligen Jahresentgelt ein es Ver-

tragsbediensteten der Entlohnungsstufe 6 der Entloh nungsgruppe 

ki nach dem Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz, LG Bl. Nr. 

68/2001, in der jeweils geltenden Fassung (Bemessun gsgrund-

lage). Ihre Höhe wird jeweils in einem Prozentsatz dieser Be-

messungsgrundlage ausgedrückt (Fördersatz). 

  (3) Für den Beitrag nach Abs. 1 lit. a gelten fol gende För-

dersätze: 

 

Wochen-
öffnungszeit  

 

erste Gruppe  
jede weitere  

Gruppe 

20h 
21h 
22h 
23h 
24h 

80 v.H. 
83 v.H. 
86 v.H. 
89 v.H. 
92 v.H. 

10 v.H. 
13 v.H. 
16 v.H. 
19 v.H. 
22 v.H. 

25h 95 v.H. 25 v.H. 
26h 
27h 
28h 
29h 
30h 

98 v.H. 
101 v.H. 
104 v.H. 
107 v.H. 
110 v.H. 

28 v.H. 
31 v.H. 
34 v.H. 
37 v.H. 
40 v.H. 

35h 125 v.H. 55 v.H. 

40h 140 v.H. 70 v.H. 

45h 155 v.H. 85 v.H. 

50h 170 v.H. 100 v.H. 

55h 185 v.H. 115 v.H. 
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60h 200 v.H. 130 v.H. 

 

  Werden verschiedene Arten von Kinderbetreuungsgru ppen ge-

führt, so gebührt der Beitrag in der für die erste Gruppe vor-

gesehenen Höhe nicht nur einmalig, sondern für die jeweils 

erste Gruppe der jeweiligen Gruppenart (Kinderkripp en-, Kin-

dergarten- bzw. Hortgruppen). Abweichend davon gebü hrt für In-

tegrationsgruppen und heilpädagogische Gruppen imme r der Bei-

trag in der für die erste Gruppe vorgesehenen Höhe.  

  (4) Zum Beitrag nach Abs. 1 lit. a gebühren Zusch läge 

(Abs. 1 lit. b) mit folgenden Fördersätzen: 

  a) ein Zuschlag von 5 v.H. für jede Kinderbetreuu ngsgruppe, 

die ein Mittagessen anbietet, 

  b) ein Zuschlag von 5 v.H. für jede Kinderbetreuu ngsgruppe 

nach § 21 Abs. 6, 

  c) ein Zuschlag von 10 v.H. für jede Kinderbetreu ungsgruppe, 

die mit einer Unterbrechung von nicht mehr als 25 W erktagen im 

Kinderbetreuungsjahr geführt wird, 

  d) ein Zuschlag von 20 v.H. für jede Kinderbetreu ungsgruppe, 

die ohne Jahresunterbrechung geführt wird. 

  (5) Tritt innerhalb des Kinderbetreuungsjahres ei ne Änderung 

der Voraussetzungen nach den Abs. 3 oder 4 ein, so ist der 

Beitrag bzw. der Zuschlag aliquot zu leisten. 

 

§ 38b 

Förderung der Gemeinden 

  (1) Für die Gemeinden als Erhalter von Kinderbetr euungsein-

richtungen besteht die Förderung nach § 38 Abs. 1 a us 

  a) einem Beitrag zum Personalaufwand für den Eins atz von 

pädagogischen Fachkräften und Assistenzkräften mit Ausnahme 

von Stützkräften im Ausmaß des Mindestpersonaleinsa tzes nach 

§ 29, der für deren Heranziehung 

  1. während der halbtägigen Wochenöffnungszeiten s owie 

  2. außerhalb dieser Zeiten 
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entsteht, und 

  b) einem nach § 38a Abs. 4 lit. a und b in Verbin dung mit 

§ 38a Abs. 2 zu berechnenden Zuschlag für bestimmte  Mehrleis-

tungen. 

  (2) Der Personalaufwand nach Abs. 1 lit. a setzt sich aus 

den Bezügen, Zulagen, Nebengebühren, Geldaushilfen,  Reisege-

bühren und Mehrleistungsvergütungen der eingesetzte n pädago-

gischen Fachkräfte und Assistenzkräfte mit Ausnahme  der Stütz-

kräfte zusammen. Dienstgeberbeiträge, Abfertigungen  und Zuwen-

dungen aus Anlass von Dienstjubiläen sind nicht zu berücksich-

tigen. 

  (3) Halbtägige Wochenöffnungszeiten sind die Woch enöffnungs-

zeiten während des Kindergartenjahres bis einschlie ßlich 25 

Stunden. 

  (4) Für die Berechnung des Beitrages nach Abs. 1 lit. a Z. 1 

ist zunächst die Summe des dort angeführten Persona laufwandes 

in jedem politischen Bezirk zu bilden. Von dieser S umme werden 

jeweils bezirksweise die von den Eltern nach § 39 A bs. 1 für 

die Kinderbetreuung während der halbtägigen Wochenö ffnungs-

zeiten geleisteten Entgelte in Abzug gebracht. Schl ießlich 

werden 50 v.H. des sich daraus ergebenden Ausgangsb etrages auf 

die einzelnen Gemeinden des jeweiligen politischen Bezirkes 

aufgeteilt. Hierbei sind für jede Gemeinde zu berüc ksichtigen: 

  a) die Finanzkraft nach § 15 Abs. 4 fünfter Satz des Tiroler 

Grundsicherungsgesetzes, LGBl. Nr. 20/2006, in der jeweils 

geltenden Fassung, 

  b) der Personalaufwand und 

  c) die von der Gemeinde nach § 39 Abs. 1 eingehob enen Ent-

gelte für die Kinderbetreuung während der halbtägig en Wochen-

öffnungszeiten. 

  (5) Für die Berechnung des Beitrages nach Abs. 1 lit. a Z. 2 

ist zunächst die Summe des dort angeführten Persona laufwandes 

in jedem politischen Bezirk zu bilden. Von dieser S umme werden 

jeweils bezirksweise die von den Eltern nach § 39 A bs. 1 für 

die Kinderbetreuung außerhalb der halbtägigen Woche nöffnungs-

zeiten geleisteten Entgelte in Abzug gebracht. Schl ießlich 

werden für den Förderungszeitraum bis zum 31. Dezem ber  2013 
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65 v.H. des sich daraus ergebenden Ausgangsbetrages , für den 

Förderungszeitraum nach diesem Zeitpunkt jedoch 50 v.H. des 

Ausgangsbetrages auf die einzelnen Gemeinden des je weiligen 

politischen Bezirkes aufgeteilt. Hierbei sind für j ede 

Gemeinde zu berücksichtigen: 

  a) die Finanzkraft nach Abs. 4 lit. a,  

  b) der Personalaufwand und  

  c) die von der Gemeinde nach § 39 Abs. 1 eingehob enen Ent-

gelte für die Kinderbetreuung außerhalb der halbtäg igen 

Wochenöffnungszeiten. 

 

§ 38c 

Förderrichtlinien 

  Die Abwicklung der Beitrags- und Förderleistungen  nach den 

§§ 38, 38a und 38b ist durch Richtlinien der Landes regierung 

näher zu regeln. Diese haben insbesondere nähere Be stimmungen 

über die Voraussetzungen, die Höhe und die Geltendm achung ein-

schließlich der Vorlage erforderlicher Unterlagen, das Ver-

fahren, die Auszahlungsmodalitäten sowie die Rückab wicklung 

und den Widerruf im Fall der Nichteinhaltung der ge setzlich 

oder in den Richtlinien bestimmten Voraussetzungen zu ent-

halten. Bei der Festsetzung der Höhe der speziellen  Förderung 

nach § 38 Abs. 2 ist die finanzielle Leistungskraft  des Er-

halters der Kinderbetreuungseinrichtung zu berücksi chtigen. 

 

§ 39 

Entgelt für die Kinderbetreuung, sonstige Entgelte 

  (1) Der Erhalter kann, ausgenommen im Rahmen der entgelt-

freien Kindergartenjahre nach § 40, zur Kostendecku ng von den 

Eltern ein angemessenes Entgelt für die Kinderbetre uung ver-

langen. 

  (2) In öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen  darf das 

Entgelt für die Kinderbetreuung höchstens kostendec kend sein. 

Es ist, jeweils getrennt für Wochenöffnungszeiten i m Sinn des 

§ 38b Abs. 1 lit. a Z. 1 und 2, tarifmäßig festzuse tzen und 

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und soz ialen Ver-
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hältnisse der Eltern zu ermäßigen oder in besonders  berück-

sichtigungswürdigen Fällen gänzlich nachzusehen. 

  (3) Darüber hinaus kann der Erhalter von den Elte rn auch 

sonstige Entgelte, insbesondere für eine allfällige  Verpfle-

gung der Kinder und die Inanspruchnahme von Spezial angeboten, 

verlangen. In öffentlichen Kinderbetreuungseinricht ungen dür-

fen diese Entgelte höchstens kostendeckend sein. 

 

§ 40 

Entgeltfreie Kindergartenjahre 

  (1) Der Besuch einer Kindergartengruppe ist für K inder, die 

am 31. August vor dem Beginn des Kindergartenjahres  ihr vier-

tes Lebensjahr vollendet haben, im Ausmaß der Besuc hspflicht 

(§ 26 Abs. 2) entgeltfrei. Entgelte für die Betreuu ng außer-

halb der besuchspflichtigen Zeiten und außerhalb de s Kinder-

gartenjahres sowie Entgelte nach § 39 Abs. 3 sind j edoch zu-

lässig. 

  (2) Das Land Tirol hat einem Erhalter, der in sei ner Kinder-

betreuungseinrichtung eine Kindergartengruppe führt , in pau-

schalierter Form aufgrund der Entgeltfreiheit nach Abs. 1 ent-

gangene Entgelte der Eltern für die Kinderbetreuung  zu er-

setzen. 

 

6. Abschnitt 

Aufsicht über Kinderbetreuungseinrichtungen 

§ 41 

Rechtliche und pädagogische Aufsicht 

  (1) Der Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung  unterliegt 

der Aufsicht durch die Landesregierung. 

  (2) Die Landesregierung hat die Aufsicht dahingeh end auszu-

üben, dass  

  a) die Erhalter die ihnen nach diesem Gesetz obli egenden 

Aufgaben erfüllen und die gesetzlichen Anforderunge n an eine 

ordnungsgemäße Kinderbetreuung einhalten (rechtlich e Aufsicht) 

und 
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  b) die Betreuungspersonen die Bildung, Betreuung,  Erziehung 

und Pflege der Kinder in den Kinderbetreuungseinric htungen 

entsprechend den gesetzlich vorgesehenen pädagogisc hen Grund-

sätzen erfüllen (pädagogische Aufsicht); zur pädago gischen 

Aufsicht gehören insbesondere auch die Beratung des  pädago-

gischen Fachpersonals und die regelmäßige Überprüfu ng der 

pädagogischen Tätigkeit. 

  (3) Die Landesregierung hat für die Ausübung der pädago-

gischen Aufsicht entsprechend qualifizierte Organe mit aus-

reichender praktischer Erfahrung in der Kinderbetre uung heran-

zuziehen. 

  (4) Die Erhalter und das Personal haben die Ausüb ung der 

Aufsicht durch die Landesregierung zu ermöglichen. Insbeson-

dere haben sie den Aufsichtsorganen und sonstigen B eauftragten 

der Landesregierung 

  a) alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 

  b) die erforderliche Einsicht in Unterlagen und e lektronisch 

geführte Aufzeichnungen zu gewähren, 

  c) den Zutritt zu den Gebäuden, Räumen und Liegen schaften 

der Kinderbetreuungseinrichtung zu gewähren, 

  d) die Beobachtung des Betriebs zu ermöglichen; d ies 

schließt insbesondere auch Gespräche mit den Kinder n, den 

Eltern und den Betreuungspersonen mit ein. 

 

§ 42 

Mängelbehebung, Entzug der Genehmigung 

  (1) Stellt die Landesregierung behebbare Mängel f est, so hat 

sie dem Erhalter die Behebung dieser Mängel innerha lb einer 

angemessen festzusetzenden Frist aufzutragen. 

  (2) Wird durch einen solchen Mangel das Kindeswoh l erheblich 

und unmittelbar gefährdet, so ist zudem der weitere  Betrieb 

der Kinderbetreuungseinrichtung bis zur Behebung di eses Man-

gels zu untersagen. 

  (3) Die Landesregierung hat die Genehmigung zur E rrichtung 

einer Kinderbetreuungseinrichtung zu entziehen, wen n 
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  a) 1. eine der Voraussetzungen für die Errichtung  nachträg-

lich weggefallen ist und  

     2. der Erhalter seiner Verpflichtung zur Still legung nach 

§ 14 Abs. 2 nicht unverzüglich nachgekommen ist ode r 

  b) die Ausübung der Aufsicht durch die Landesregi erung 

wiederholt nicht ermöglicht wurde oder 

  c) der Erhalter einem Mängelbehebungsauftrag nich t fristge-

recht nachkommt und die Mängel so erheblich sind, d ass ein ge-

setzeskonformer Betrieb der Kinderbetreuungseinrich tung nicht 

gewährleistet oder das Kindeswohl gefährdet ist ode r 

  d) unbehebbare Mängel festgestellt werden, durch die das 

Kindeswohl erheblich und unmittelbar gefährdet wird . 

  Mit dem Entzug der Genehmigung gilt die Kinderbet reuungsein-

richtung als stillgelegt. 

  (4) Für den Entzug der Genehmigung eines Kinderbe treuungs-

versuchs nach § 15 gilt Abs. 3 lit. a Z. 1, b, c un d d sinn-

gemäß. 

 

7. Abschnitt 

Tagesbetreuung, Kinderspielgruppen 

§ 43 

Genehmigung der Tagesbetreuung 

  (1) Die Tagesbetreuung von Kindern bedarf einer G enehmigung 

der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Genehmigung ist zu ertei-

len, wenn aufgrund der Eignung der betreuenden Pers onen und 

der Beschaffenheit der für die Unterbringung der Ki nder be-

stimmten Räume eine ordnungsgemäße Betreuung gewähr leistet 

ist. Sie ist unter Bedingungen und/oder mit Auflage n zu er-

teilen, soweit dies zur Erfüllung dieser Erforderni sse not-

wendig ist.  

  (2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähe re Bestim-

mungen über die im Interesse einer ordnungsgemäßen Betreuung 

und des Kindeswohls erforderlichen Voraussetzungen für die 

Tagesbetreuung von Kindern zu erlassen. Die Verordn ung hat 

insbesondere Bestimmungen über die Lage und die Aus stattung 
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der für die Unterbringung der Kinder bestimmten Räu me sowie 

über die persönlichen und fachlichen Anforderungen an die 

Tagesmütter bzw. Tagesväter zu enthalten. Auf Antra g kann die 

Landesregierung mit Bescheid eine Nachsicht von die sen Anfor-

derungen erteilen, wenn deren Erfüllung den Tagesmü ttern, 

Tagesvätern bzw. dem Erhalter wirtschaftlich nicht zumutbar 

ist und das Kindeswohl dadurch nicht gefährdet wird . 

  (3) Die Tagesbetreuung von Kindern unterliegt der  Aufsicht 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde. Diese hat rege lmäßig zu 

überprüfen, ob die Tagesbetreuung entsprechend der Genehmigung 

ausgeübt wird. § 41 Abs. 4 und § 42 Abs. 1, 2 und 3  lit. a 

Z. 1, b, c und d gelten sinngemäß. 

  (4) Die Genehmigung nach Abs. 1 erlischt, wenn di e Tagesbe-

treuung mindestens fünf Jahre nicht mehr ausgeübt w urde. 

 

§ 44 

Förderung der Tagesbetreuung 

  (1) Das Land Tirol hat die Tagesbetreuung von Kin dern zu 

fördern. 

  (2) Die Förderung darf nur gewährt werden, wenn v on den El-

tern der betreuten Kinder ein finanzieller Beitrag für die 

Betreuung (Elternbeitrag) eingehoben wird. Bei der Gewährung 

der Förderung ist zudem darauf Bedacht zu nehmen, o b und in 

welchem Ausmaß Förderungen durch andere Stellen erf olgen. 

  (3) Die Abwicklung der Förderung ist durch Richtl inien der 

Landesregierung näher zu regeln. Diese haben insbes ondere 

nähere Bestimmungen über die Fördervoraussetzungen,  die Höhe 

und die Geltendmachung der Förderung einschließlich  der Vor-

lage erforderlicher Unterlagen, das Verfahren, die Auszah-

lungsmodalitäten sowie die Rückabwicklung und den W iderruf der 

Förderung im Fall der Nichteinhaltung der Fördervor aussetzun-

gen zu enthalten. In den Richtlinien ist weiters di e Höhe des 

verpflichtend einzuhebenden Elternbeitrags festzule gen.  

  (4) Die Gemeinden haben dem Land Tirol jährlich e inen Bei-

trag zum diesem entstehenden Aufwand für die Förder ung der 

Tagesbetreuung von Kindern nach Abs. 1 in der Höhe von 35 v.H. 

zu leisten. Dieser Beitrag ist von der Landesregier ung auf die 
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Gemeinden aufzuteilen. Hierzu ist zunächst der von allen Ge-

meinden zu leistende Gesamtbetrag in der Höhe von 3 5 v.H. des 

dem Land Tirol im betreffenden Kalenderjahr entstan denen Auf-

wands durch die Gesamtanzahl der Stunden, in denen Kinder im 

betreffenden Kalenderjahr in Tirol im Rahmen der Ta gesbetreu-

ung betreut wurden, zu dividieren. Der von der einz elnen Ge-

meinde zu leistende Beitrag ergibt sich durch Multi plikation 

des so errechneten Betrages mit der Anzahl der Stun den, die 

Kinder mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde im betreff enden 

Kalenderjahr im Rahmen der Tagessbetreuung betreut wurden. 

 

§ 45 

Förderung von Kinderspielgruppen 

  Das Land Tirol kann die Einrichtung von Kinderspi elgruppen 

fördern. Die Abwicklung der Förderung ist durch Ric htlinien 

der Landesregierung näher zu regeln. Diese haben in sbesondere 

nähere Bestimmungen über die Fördervoraussetzungen,  die Höhe 

und die Geltendmachung der Förderung einschließlich  der Vor-

lage erforderlicher Unterlagen, das Verfahren, die Auszah-

lungsmodalitäten sowie die Rückabwicklung und den W iderruf des 

Beitrags im Fall der Nichteinhaltung der Fördervora ussetzungen 

zu enthalten. 

 

8. Abschnitt 

Übergangs-, Straf- und Schlussbestimmungen  

§ 46 

Verwendung personenbezogener Daten 

  (1) Das Amt der Landesregierung darf die im Abs. 3, die Er-

halter dürfen die im Abs. 3 lit. a, b und c genannt en Daten 

zum Zweck  

  a) der Durchführung der Sprachförderung, 

  b) der Bedarfserhebung nach § 9, 

  c) der Durchführung von integrativen Maßnahmen, 

  d) der Gewährleistung der Besuchspflicht, 
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  e) der Kontrolle des Personaleinsatzes und der An stellungs-

erfordernisse, 

  f) der Durchführung des Hospitierens und des Prak tizierens, 

  g) der Gewährleistung der entgeltfreien Kindergar tenjahre, 

  h) der Abwicklung der finanziellen Förderungen, 

  i) der rechtlichen und pädagogischen Aufsicht übe r die Kin-

derbetreuungseinrichtungen, 

  j) der Genehmigung und Förderung der Tagesbetreuu ng, 

  k) der Förderung der Kinderspielgruppen und  

  l) der Statistik 

  verwenden, sofern diese Daten für die Erfüllung d er dem Amt 

der Landesregierung bzw. den Erhaltern nach diesem Gesetz ob-

liegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. 

  (2) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen die im Abs. 3 ge-

nannten Daten zum Zweck  

  a) der Gewährleistung der Besuchspflicht, 

  b) der Genehmigung der Tagesbetreuung, 

  c) der Aufsicht über die Tagesbetreuung und 

  d) der Ahndung von Verwaltungsübertretungen 

  verwenden, sofern diese für die Erfüllung der ihn en nach 

diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforder lich sind. 

  (3) Folgende Daten dürfen für die in den Abs. 1 u nd 2 ge-

nannten Zwecke verwendet werden: 

  a) von Kindern: Vor- bzw. Familien- oder Nachname , Geburts-

datum, Geschlecht, Nationalität, Muttersprache, Ken ntnisse der 

deutschen Sprache, Adressdaten, Erreichbarkeitsdate n, erhöhter 

Förderbedarf, Name des Erhalters, Art der Betreuung  und Anwe-

senheitsdauer in der Kinderbetreuungseinrichtung, 

  b) von Eltern: Vor- bzw. Familien- oder Nachname,  Adress-

daten, Erreichbarkeitsdaten, Familienstand, Berufst ätigkeit, 

Höhe der geforderten und geleisteten Entgelte und E ltern-

beiträge, 

  c) von Ansprechpersonen (Leitern, pädagogischen F achkräften, 

Hospitanten, Praktikanten, Assistenzkräften, Tagesm üttern, 
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Tagesvätern, Stützkräften, Betreuern in Kinderspiel gruppen): 

Vor- bzw. Familien- oder Nachname, Adressdaten, Err eichbar-

keitsdaten, Muttersprache, Staatsangehörigkeit, Aus bildung, 

Berufspraxis, Beschäftigungsausmaß, 

  d) von Erhaltern, sofern sie natürliche Personen sind: Vor- 

bzw. Familien- oder Nachname, Adressdaten, Staatsan gehörig-

keit, Erreichbarkeitsdaten, Daten zur Berechtigung nach § 13, 

Daten zur Stilllegung nach § 14, Daten zu Genehmigu ngen nach 

diesem Gesetz, Daten über Verwaltungsstrafen, Daten  zu finan-

ziellen Förderungen, Personalkosten der Betreuungsp ersonen und 

Entgelten für die Kinderbetreuung, 

  e) von Erhaltern, sofern sie juristische Personen  sind: 

Nachweis der Rechtsform (Gesellschaftsvertrag, Satz ungen), der 

vertretungsbefugten Organe und des Sitzes, Daten zu r Berechti-

gung nach § 13, Daten zur Stilllegung nach § 14, Da ten zu Ge-

nehmigungen nach diesem Gesetz, Daten über Verwaltu ngsstrafen, 

Daten zu finanziellen Förderungen, Personalkosten d er Betreu-

ungspersonen und Entgelten für die Kinderbetreuung.  

  (4) Die Erhalter haben dem Amt der Landesregierun g über Auf-

forderung für Zwecke nach Abs. 1 die in Abs. 3 aufg ezählten 

Daten zu übermitteln. Die Auskunftserteilung kann a uch mittels 

automationsunterstützter Datenübermittlung oder mit tels Daten-

trägeraustausches erfolgen. 

  (5) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen dem Amt  der Lan-

desregierung für Zwecke nach Abs. 1 die in Abs. 3 a ufgezählten 

Daten übermitteln, sofern diese für die Erfüllung d er ihm nach 

diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforder lich sind.  

  (6) Das Amt der Landesregierung und die Bezirksve rwaltungs-

behörden dürfen auf begründetes Ersuchen in Einzelf ällen Daten 

nach Abs. 3 an die Organe des Bundes, der Länder, d er Gemein-

den und der Gemeindeverbände sowie an die Gerichte über-

mitteln, sofern diese Daten jeweils für die Erfüllu ng der 

diesen Organen bzw. Einrichtungen obliegenden Aufga ben erfor-

derlich sind. 

  (7) Daten nach Abs. 3 lit. a und b sind längstens  drei Jahre 

nach dem Ende der Betreuung des Kindes in einer Kin derbetreu-

ungseinrichtung, durch Tagesbetreuung oder in einer  Kinder-
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spielgruppe, jene nach Abs. 3 lit. c längstens drei  Jahre nach 

Beendigung der Tätigkeit in einer Kinderbetreuungse inrichtung, 

als Tagesmutter bzw. Tagesvater oder in einer Kinde rspiel-

gruppe, jene nach Abs. 3 lit. d und e längstens dre i Jahren 

nach dem Verlust der Erhaltereigenschaft zu löschen , soweit 

sie nicht in anhängigen Verfahren weiter benötigt w erden. 

  (8) Für die Verwendung der Daten kann ein Informa tionsver-

bundsystem im Sinn des § 50 des Datenschutzgesetzes  2000, 

BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Ge setz BGBl. 

I Nr. 135/2009, eingerichtet werden, dessen Auftrag geber das 

Amt der Landesregierung und die Bezirksverwaltungsb ehörden 

sind. Das Amt der Landesregierung hat als Betreiber  sicherzu-

stellen, dass 

  a) der Zugriff auf jene Daten eingeschränkt wird,  die zur 

Erfüllung der Aufgaben der Organe mit Zugriffsrecht  und zur 

Erreichung der Zwecke nach den Abs. 1 und 2 jeweils  erforder-

lich sind, 

  b) von Organen mit Zugriffsrecht nur auf einen fü r sie ein-

gerichteten Bereich zugegriffen werden kann und 

  c) Zugriffe auf Daten nach Abs. 3 nur in indirekt  personen-

bezogener Form erfolgen dürfen, sofern dies zur Erf üllung der 

Aufgaben der Organe mit Zugriffsrecht bzw. im Hinbl ick auf die 

Zwecke nach den Abs. 1 und 2 jeweils ausreichend is t. 

 

§ 47 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

  Die Gemeinde hat die ihr nach diesem Gesetz oblie genden Auf-

gaben, mit Ausnahme der Aufgaben nach § 26 Abs. 3 u nd 6, im 

eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

 

§ 48 

Strafbestimmungen 

  (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer  

  a) als Erhalter einer privaten Kinderbetreuungsei nrichtung 

keine dem § 7 entsprechende Bezeichnung führt, 

  b) als Erhalter 



 55 

1.  ohne Genehmigung nach § 10 Abs. 4 die zulässige Kin der-

höchstzahl nach § 10 Abs. 1, § 19 Abs. 2, § 20 Abs.  2 

oder § 21 Abs. 6 lit. e oder die nach § 10 Abs. 4 g eneh-

migte höhere Kinderzahl überschreitet oder 

2.  ohne Genehmigung nach § 10 Abs. 5 die vorgesehene K inder-

mindestzahl nach § 10 Abs. 1, § 19 Abs. 2, § 20 Abs . 2 

oder § 21 Abs. 6 lit. e oder die nach § 10 Abs. 5 g eneh-

migte geringere Kinderzahl unterschreitet oder 

3.  die für Kleinkindergruppen nach § 10 Abs. 6 vorgese hene 

Kindermindestzahl unterschreitet, 

  c) als Erhalter ohne Genehmigung nach § 11 Abs. 3  die Öff-

nungszeiten nach § 11 Abs. 2 nicht einhält oder die  nach § 11 

Abs. 3 genehmigten kürzeren Öffnungszeiten untersch reitet, 

  d) eine Kinderbetreuungseinrichtung ohne Anzeige nach § 13 

Abs. 3, vor dem Ablauf der im § 13 Abs. 4 vorgesehe nen Frist 

oder trotz Untersagung der Errichtung betreibt, 

  e) als Erhalter eine Kinderbetreuungseinrichtung nach der 

Stilllegung (§ 14 Abs. 1), entgegen der Verpflichtu ng zur 

Stilllegung (§ 14 Abs. 2) oder trotz des Entzugs de r Genehmi-

gung (§ 42 Abs. 3) weiter betreibt, 

  f) als Erhalter der Verpflichtung zur Mitteilung der Still-

legung an die Landesregierung (§ 14 Abs. 1 und 2) n icht recht-

zeitig nachkommt, 

  g) als Erhalter einen Kinderbetreuungsversuch ohn e Genehmi-

gung nach § 15 Abs. 3 durchführt oder trotz des Ent zugs der 

Genehmigung (§ 42 Abs. 4) weiter durchführt, 

  h) als Erhalter eine Kinderbetreuungsgruppe ohne Genehmigung 

nach § 18 Abs. 2 mit Einzelintegration führt, 

  i) als Erhalter eine alterserweiterte Kinderbetre uungsgruppe 

ohne Genehmigung nach § 21 Abs. 4 führt, 

  j) als Erhalter eine alterserweiterte und gemeind eübergrei-

fende Kindergartengruppe Genehmigung nach § 21 Abs.  6 führt, 

  k) als Erhalter entgegen § 41 Abs. 4 den mit der Aufsicht 

betrauten Organen den Zutritt zu den Gebäuden, Räum en und 

Liegenschaften der Kinderbetreuungseinrichtung verw eigert, die 

erforderlichen Ermittlungen durch diese Organe behi ndert oder 
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die Einsicht in Aufzeichnungen oder die Erteilung v on Auskünf-

ten verweigert, 

  l) als Erhalter 

1.  einem Mängelbehebungsauftrag nach § 42 Abs. 1 nicht  

fristgerecht entspricht oder 

2.  die Kinderbetreuungseinrichtung trotz Untersagung n ach 

§ 42 Abs. 2 weiter betreibt, 

  m) eine Tagesbetreuung ohne Genehmigung nach § 43  Abs. 1 

ausübt,  

  n) entgegen § 43 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Ab s. 4 den 

mit der Aufsicht betrauten Organen den Zutritt zu d en für die 

Tagesbetreuung bestimmten Räumen verweigert, die er forder-

lichen Ermittlungen durch diese Organe behindert od er die Ein-

sicht in Aufzeichnungen oder die Erteilung von Ausk ünften ver-

weigert, 

  o) als Erhalter der Verpflichtung zur Datenübermi ttlung nach 

§ 46 Abs. 4 nicht nachkommt, 

  p) als Elternteil gegen die Verpflichtungen nach § 28 Abs. 4 

letzter Satz oder § 28 Abs. 6 verstößt, 

  q) die Verschwiegenheitspflicht nach § 36 Abs. 3 verletzt. 

  (2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-

digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 

nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bed roht ist, 

sind von der Bezirksverwaltungsbehörde Verwaltungsü bertretun-

gen nach Abs. 1 lit. a bis o mit Geldstrafe bis zu 700,- Euro, 

Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. p und q m it Geld-

strafe bis zu 200,- Euro zu ahnden. 

 

§ 49 

Übergangsbestimmungen 

  (1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge setzes nach 

§ 35 des Tiroler Kindergarten- und Hortgesetzes ode r aufgrund 

früherer landesgesetzlicher Vorschriften errichtete n Kinder-

krippen, Kindergärten und Horte gelten als nach den  Bestimmun-

gen dieses Gesetzes errichtete und in Betrieb genom mene Kin-

derbetreuungseinrichtungen. 
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  (2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetz es anhängi-

ge Verwaltungsverfahren sind nach der bisher gelten den Rechts-

lage weiterzuführen; dies gilt auch für anhängige V erwaltungs-

strafverfahren, sofern dies für den Beschuldigten g ünstiger 

ist. 

  (3) Die Bezeichnung der im Zeitpunkt des Inkraftt retens die-

ses Gesetzes bestehenden privaten Kinderkrippen ist  bis 

spätestens 1. September 2012 an die Vorgaben des § 7 anzu-

passen.  

  (4) Die Bedarfserhebung nach § 9 hat erstmals im Jahr 2011, 

und zwar spätestens bis zum 31. Dezember, zu erfolg en. 

  (5) Die Öffnungszeitenregelung des § 11 ist bis s pätestens 

1. September 2011 umzusetzen. 

  (6) Das pädagogische Konzept nach § 16 ist bis sp ätestens 

31. Mai 2012 zu erstellen.  

  (7) Die Gruppengrößen nach den §§ 10, 19 Abs. 2 u nd 20 

Abs. 2 sind bis spätestens 1. September 2012 herzus tellen. Bis 

zu diesem Zeitpunkt ist auf Kinderkrippengruppen § 10 Abs. 1 

lit. a mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gruppen höchstzahl 

15 beträgt. Auf Kindergarten- und Hortgruppen ist b is zu 

diesem Zeitpunkt § 8 Abs. 1 und 2 des Tiroler Kinde rgarten- 

und Hortgesetzes in der bis zum 31. August 2010 gel tenden 

Fassung weiter anzuwenden. 

  (8) Der Mindestpersonaleinsatz für Integrationsgr uppen (§ 19 

Abs. 3) und heilpädagogische Gruppen (§ 20 Abs. 3) ist bis 

spätestens 1. September 2012 herzustellen. Bis zu d iesem Zeit-

punkt ist § 14 Abs. 3 und 4 des Tiroler Kindergarte n- und 

Hortgesetzes in der bis zum 31. August 2010 geltend en Fassung 

weiter anzuwenden. 

  (9) Der Mindestpersonaleinsatz für Kindergartengr uppen (§ 29 

Abs. 4) ist bis spätestens 1. September 2015 herzus tellen. Ab 

dem 1. September 2012 ist § 29 Abs. 4 jedoch mit de r Maßgabe 

anzuwenden, dass für je 17 der in den Kindergarteng ruppen 

einer Kinderbetreuungseinrichtung betreuten Kinder eine 

Betreuungsperson zur Verfügung steht. Bis zum 1. Se ptember 

2012 ist § 14 Abs. 2 des Tiroler Kindergarten- und Hort-
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gesetzes in der bis zum 31. August 2010 geltenden F assung 

weiter anzuwenden. 

  (10) Der Mindestpersonaleinsatz für Hortgruppen ( § 29 

Abs. 5) ist bis spätestens 1. September 2012 herzus tellen. Bis 

zu diesem Zeitpunkt ist § 14 Abs. 2 des Tiroler Kin dergarten- 

und Hortgesetzes in der bis zum 31. August 2010 gel tenden 

Fassung weiter anzuwenden. 

  (11) Die Frist für eine Anzeige nach § 26 Abs. 5 gilt erst-

mals für das Kindergartenjahr 2011/2012. Für das Ki ndergarten-

jahr 2010/2011 kann eine solche Anzeige bis spätest ens 

31. Oktober 2010 erstattet werden. 

  (12) Die Anstellungserfordernisse nach den §§ 31 und 32 gel-

ten von pädagogischen Fachkräften als erfüllt, die vor dem In-

krafttreten dieses Gesetzes aufgrund eines Dienstve rhältnisses 

bereits in einer Kinderbetreuungseinrichtung tätig waren. 

  (13) Die Anstellungserfordernisse nach § 32 Abs. 1 lit. a 

gelten auch von jenen Personen als erfüllt, die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Ausbildung im Sinn des 

Punktes IV. lit. b der von der Landesregierung am 1 6. Septem-

ber 2008 beschlossenen Richtlinien für die Errichtu ng und Füh-

rung von Kinderkrippen erfolgreich absolviert haben  oder im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine s olche Aus-

bildung bereits begonnen haben und diese bis spätes tens 

1. September 2011 erfolgreich abschließen.  

  (14) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses G esetzes 

nach dem Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002, LGBl.  Nr. 51, 

zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 27/2010 , erteilten 

Bewilligungen für die Tagesbetreuung gelten als Gen ehmigung 

nach § 43. 

  (15) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses G esetzes be-

stehenden Kindergruppen dürfen weitergeführt werden . Kinder-

gruppen sind Kinderspielgruppen mit einem höheren O rganisa-

tionsgrad, die jedenfalls während des Kindergartenj ahres und 

mindestens 20 Stunden in der Woche geöffnet haben. Auf Antrag 

des Erhalters kann eine Kindergruppe mit Genehmigun g der Lan-

desregierung in eine Kinderkrippen- oder Kindergart engruppe 

übergeführt werden. Anlässlich dieser Überführung k ann die 

Landesregierung, wenn dies im Interesse der Aufrech terhaltung 
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eines bestehenden Betreuungsangebots gelegen ist, i m Genehmi-

gungsbescheid eine Nachsicht von einzelnen Anforder ungen nach 

§ 12 hinsichtlich der im Zeitpunkt der Überführung durch die 

Kindergruppe genutzten Räume und Einrichtungen erte ilen, so-

fern dadurch die Interessen nach § 12 Abs. 1 nicht gefährdet 

werden. Wenn es zur Wahrung dieser Interessen erfor derlich 

ist, ist die Nachsicht befristet oder unter Bedingu ngen oder 

Auflagen zu erteilen. Die Nachsicht gilt nicht für eine Neu-

errichtung oder einen Zubau.  

 

§ 50 

Umsetzung von Unionsrecht 

  Mit diesem Gesetz werden folgende Richtlinien umg esetzt: 

1.  Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rec hts-

stellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Dr itt-

staatsangehörigen, ABl. 2004 Nr. L 16, S. 44, 

2.  Richtlinie 2004/38/EG des Rates über das Recht der 

Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im  Ho-

heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und  auf-

zuhalten, ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35, 

3.  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments u nd des 

Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikatione n, 

ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EG) Nr. 279/2009, ABl. 2009 Nr. L 93, S . 11, 

4.  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl . 2006 

Nr. L 376, S. 36. 
 

§ 51 

In- und Außerkrafttreten 

  (1) Dieses Gesetz tritt, soweit im Abs. 2 nichts anderes be-

stimmt ist, mit 1. September 2010 in Kraft. 

  (2) § 38b und § 44 Abs. 4 treten mit 1. Jänner 20 11 in 

Kraft. 

  (3) Das Tiroler Kindergarten- und Hortgesetz, LGB l. Nr. 

14/1973, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr . 28/2010, 
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tritt, soweit im Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist , mit dem 

Ablauf des 31. August 2010 außer Kraft. 

  (4) § 45, § 45a sowie § 45b Abs. 5 und, soweit di eser die 

Beiträge des Landes betrifft, Abs. 6 des Tiroler Ki ndergarten- 

und Hortgesetzes ist im Hinblick auf Gemeinden als Erhalter 

von Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum Ablauf de s 

31. Dezember 2010 weiter anzuwenden. 

  (5) Das Gesetz über die fachlichen Anstellungserf ordernisse 

für Kindergärtnerinnen und für Erzieher an Horten u nd an 

Schülerheimen, LGBl. Nr. 58/1996, in der Fassung de s Gesetzes 

LGBl. Nr. 76/2007, tritt mit dem Ablauf des 31. Aug ust 2010 

außer Kraft. 
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Erläuternde Bemerkungen  

 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Kinderbetreuung  in Tirol 

(Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz ) 

 

 

I. Allgemeines 

A. 

1.  Mit dem vorliegenden Entwurf werden das Tiroler Kin dergar-

ten- und Hortgesetz, LGBl. Nr. 14/1973, zuletzt geä ndert 

durch das Gesetz LGBl. Nr. 28/2010, die bisher im T iroler 

Jugendwohlfahrtsgesetz 2002, LGBl. Nr. 51, zuletzt geändert 

durch das Gesetz LGBl. Nr. 27/2010, geregelte Tages betreuung 

durch Tagesmütter bzw. Tagesväter sowie die für Kin derkrip-

pen, Spielgruppen und Tageseltern geltenden Richtli nien in 

einem Landesgesetz zusammengefasst. Dadurch sollen die 

Durchlässigkeit und die Flexibilität der Kinderbetr euung in 

Tirol (ausgenommen die schulischen Angebote) deutli ch ge-

macht und verbessert werden. 

In das neue Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetre uungs-

gesetz sollen zudem auch die bisher im Gesetz über die fach-

lichen Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerin nen und 

für Erzieher an Horten und an Schülerheimen, LGBl. Nr. 

58/1996, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 76/2 007, ent-

haltenen Bestimmungen integriert werden. 

2.  Primäres Ziel des Entwurfes ist, allen Kindern – un d zwar 

gleichermaßen jenen mit erhöhtem bzw. ohne erhöhten  Förder-

bedarf - die bestmögliche Bildung, Erziehung, Betre uung und 

Pflege zu gewähren; dies insbesondere durch die Ber eitstel-

lung familienunterstützender und familienergänzende r Ange-

bote und durch die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Betreu-

ungspersonen, Erhaltern und dem Land Tirol. Dabei i st stets 

die Wahrung des Kindeswohls als oberstes Ziel zu be achten. 

Besonderer Wert wird in diesem Zusammenhang auch da rauf ge-
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legt, die Integration von Kindern mit erhöhtem Förd erbedarf 

mit Kindern ohne erhöhten Förderbedarf zu ermöglich en. 

3.  Der vorliegende Entwurf verfolgt weiters das gesell schafts-

politische Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

durch Bereitstellung eines ganztägigen und ganzjähr igen Kin-

derbetreuungsangebotes zu verbessern. Insbesondere soll da-

durch auch die Beteiligung der Frauen am Erwerbsleb en unter-

stützt und gefördert werden. 

4.  Darüber hinaus dient der vorliegende Entwurf der Um setzung 

zweier zwischen dem Bund und den Ländern geschlosse ner Ver-

einbarungen gemäß Art. 15a B-VG, nämlich der Verein barung 

gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institution ellen 

Kinderbetreuungsangebots und über die Einführung de r ver-

pflichtenden frühen sprachlichen Förderung in insti tutio-

nellen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schaffun g eines 

bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes, LGBl. N r. 

13/2009, sowie der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG  über die 

Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflicht enden 

frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuun gsein-

richtungen, LGBl. Nr. 64/2009.  

Im Hinblick auf diese Vereinbarungen gemäß Art. 15a  B-VG 

soll einerseits eine ausdrückliche Bestimmung über die 

sprachliche Förderung der im Rahmen des vorliegende n Ent-

wurfes betreuten Kinder aufgenommen werden, anderer seits 

insbesondere ein verpflichtendes letztes Kindergart enjahr 

vorgesehen und die Entgeltfreiheit des Besuchs eine r Kinder-

gartengruppe für Kinder ab dem vierten Lebensjahr n ormiert 

werden.  

Die Förderungen aufgrund der erstgenannten Vereinba rung ge-

mäß Art. 15a-B-VG haben außerdem zu einem starken A usbau des 

ganztägigen und ganzjährigen Betreuungsangebotes ge führt. 

Die Förderbestimmungen nach der bisherigen Rechtsla ge waren 

auf ein solches Betreuungsangebot nicht ausgerichte t und 

sollen daher entsprechend angepasst werden. 

5.  Als weitere wesentliche Neuerungen des vorliegenden  Entwur-

fes sind schließlich anzuführen: 

- die Einführung einer Bedarfserhebung durch die Land esre-

gierung und einer allfälligen Entwicklungsplanung d urch 
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die Gemeinden mit dem Ziel der Schaffung und Förder ung 

eines flächendeckenden ganztägigen und ganzjährigen  Ange-

botes an Kinderbetreuungsplätzen, 

- die bessere Bedarfsorientierung durch mehr Gestaltu ngsmög-

lichkeiten für die Erhalter von Kinderbetreuungsein rich-

tungen, 

- eine verstärkte Elternpartizipation, 

- das gesetzliche Erfordernis eines pädagogischen Kon zepts, 

- die Festlegung von Qualitätsstandards zur Erfüllung  des 

Bildungsauftrags (insbesondere Mindestöffnungszeite n und 

Mindestpersonaleinsatz),  

- eine leistungsgerechtere Förderung von Kinderbetreu ungs-

einrichtungen. 

6.  Da die vor- und außerschulische Bildung, Erziehung,  Betreu-

ung und Pflege von Kindern ein Anliegen von breiter  gesell-

schaftlicher Relevanz ist, wurden die Vorarbeiten z u diesem 

Entwurf in einem partizipativen Prozess unter Einbi ndung 

aller Beteiligten geleistet. Eingebunden waren nebe n den 

politischen Verantwortungsträgern und der Vollzugse bene ins-

besondere auch Vertreter der Erhalter von Kinderbet reuungs-

einrichtungen, der betroffenen Berufsgruppen und so nstige 

Interessensvertretungen wie die Kammern. 

7.  Seitens der Europäischen Union wird die essentielle  Bedeu-

tung eines Angebots von Kinderbetreuungsplätzen zur  Förde-

rung der Erwerbsbeteiligung von Eltern hervorgehobe n. Die 

Mitgliedsstaaten werden dringend aufgefordert, Init iativen 

zu ergreifen oder anzuregen, mit denen Angebote zur  Kinder-

betreuung für die Zeit bereitgestellt werden, in de r die 

Eltern eine Erwerbstätigkeit ausüben, zur Erlangung  eines 

Arbeitsplatzes eine Ausbildung absolvieren oder sic h um 

einen Arbeitsplatz oder um eine Ausbildungsmöglichk eit zur 

Erlangung eines Arbeitsplatzes bemühen. Der vorlieg ende Ent-

wurf unterstützt diese Anliegen der EU und steht mi t keinen 

zwingenden unionsrechtlichen Vorschriften im Widers pruch. 

Insbesondere berücksichtigt der Entwurf auch die Vo rgaben 

der Dienstleistungs-Richtlinie 2006/123/EG. 
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8.  Die im 4. Abschnitt des vorliegenden Entwurfes vorg esehenen 

Bestimmungen über die Anstellungserfordernisse päda gogischer 

Fachkräfte wurden aus dem derzeit geltenden Gesetz über die 

fachlichen Anstellungserfordernisse für Kindergärtn erinnen 

und für Erzieher an Horten und an Schülerheimen übe rnommen. 

In diesem Gesetz wurden durch die Novelle LGBl. Nr.  76/2007 

bereits die zur Umsetzung der Richtlinien 2005/36/E G über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der U nionsbür-

ger-Aufenthaltsrichtlinie 2004/38/EG notwendigen Än derungen 

vorgenommen. Weitere Ergänzungen in diesem Bereich waren 

lediglich bei der Anerkennung von Ausbildungen im R ahmen der 

europäischen Integration im Hinblick auf Personen, die über 

einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ oder „D auerauf-

enthalt-Familienangehöriger“ nach § 45 bzw. 48 des Nieder-

lassungs- und Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 157/ 2005, zu-

letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/200 9, ver-

fügen, sowie im Hinblick auf das Eingetragene Partn erschaft-

Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, erforderlich. 

 

 

B. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlass ung eines 

dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes er gibt sich 

hinsichtlich der Regelungen über die Kinderbetreuun gseinrich-

tungen aus Art. 14 Abs. 4 lit. b B-VG. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlass ung der im 

4. Abschnitt des Entwurfs enthaltenen Bestimmungen zu den An-

stellungserfordernissen der pädagogischen Fachkräft e ergibt 

sich aus Art. 14 Abs. 3 lit. d B-VG. Nach dieser Ko mpetenzbe-

stimmung ist Bundessache die Gesetzgebung über die Grundsätze, 

Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen u nd die 

Vollziehung in den Angelegenheiten der fachlichen A nstellungs-

erfordernisse für die von den Ländern, Gemeinden od er von Ge-

meindeverbänden anzustellenden Kindergärtnerinnen u nd Erzieher 

an Horten und an Schülerheimen, die ausschließlich oder vor-

wiegend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sin d. 

Die Bestimmungen des 7. Abschnitts des Entwurfs übe r die 

Tagesbetreuung stützen sich auf Art. 12 Abs. 1 Z. 1  B-VG. 



 65 

Diese Bestimmungen stehen mit den grundsätzlichen V orgaben für 

die Landesgesetzgebung hinsichtlich der Tagesbetreu ung, die 

derzeit im § 21a des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989,  BGBl. Nr. 

161/1989, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I  Nr. 

41/2007, normiert sind, im Einklang. Daran würde si ch auch 

durch das gegenwärtig im Entwurf vorliegende neue G rundsatz-

gesetz des Bundes, das Bundes-Kinder- und Jugendhil fegesetz 

2010, das voraussichtlich das Jugendwohlfahrtsgeset z 1989 in 

absehbarer Zeit ablösen wird, nichts ändern. Dieses  enthält 

nämlich keine Bestimmungen über die Tagesbetreuung mehr, so-

dass diesbezüglich aus der Sicht des Landesgesetzge bers ein 

grundsatzfreier Raum entstünde. 

Die Regelungen des Entwurfes im Bereich der Privatw irtschafts-

verwaltung stützen sich auf Art. 17 B-VG. 

 

 

C. 

Mit der Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf en tsprechen-

den Gesetzes sollen das Angebot und die Qualität de r Kinderbe-

treuung in Tirol wesentlich verbessert werden. Alle  Kosten-

träger - das sind das Land Tirol, die Gemeinden, di e privaten 

Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Eltern – 

sollen dazu einen angemessenen Beitrag leisten. 

Da mit der nunmehr vorgeschlagenen Finanzierungsreg elung ein 

Anreiz für eine Ausweitung der Öffnungszeiten auch in finanz-

schwachen Gemeinden geschaffen werden soll, wird es  sowohl für 

das Land Tirol als auch für die Erhalter der Kinder betreuungs-

einrichtungen zu Mehrkosten kommen.  

Diese finanziellen Auswirkungen des vorliegenden En twurfes 

lassen sich in folgende Komponenten strukturieren:  

1.  Nominalkosten: 

a) für das Land Tirol: 

Eine Steigerung der Kosten für das Land Tirol ist v or allem 

durch die Entstehung zusätzlicher Kinderbetreuungsg ruppen auf-

grund der Verringerung der Gruppenhöchstzahlen sowi e dem ver-

mehrten Angebot von längeren Öffnungszeiten zu erwa rten. 
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Auch durch die Umstellung des Fördersystems (besser e Förderung 

längerer Öffnungszeiten) kommt es zu einer Kostenst eigerung 

von 2%: 

 
Vergleich der Landesförderung an Erhalter auf Basis  des Ange-
botes von Kinderbetreuungseinrichtungen 2009/10: 

Förderung altes System € 25.630.000 

Förderung neues System € 26.165.000  

Differenz    € 535.000 

  

Innerhalb der Übergangsfrist nach § 49 Abs. 7 kann mit bis zu 

hundert neuen Kinderbetreuungsgruppen gerechnet wer den. 

Weiters ist zu erwarten, dass die meisten der Kinde rgruppen 

nach § 49 Abs. 15 innerhalb der Übergangsfrist in e ine Kinder-

betreuungsgruppe übergeführt werden. Dies verminder t die 

budgetäre Belastung hinsichtlich der Förderung von 

Kinderspielgruppen und erhöht den Förderungsaufwand  bei den 

Kinderbetreuungsgruppen. 

Schließlich wird die im § 38 Abs. 7 vorgesehene För derung des 

Einsatzes von Stützkräften in der Einzelintegration  sowie des 

Einsatzes von Assistenzkräften in Kinderbetreuungsg ruppen 

einen Mehraufwand verursachen. 

Die folgende Kostenprognose hinsichtlich der Förder ung der 

Kinderbetreuungsgruppen samt Förderung durch Förder richtlinien 

(Stützkräfte in der Einzelintegration bzw. Assisten zkräfte) 

und der Kinderbetreuungsversuche berücksichtigt die  

Kostenentwicklung der letzten Jahre, die 

Übergangsbestimmungen, hundert neue Kinderbetreuung sgruppen 

wegen der Senkung der Gruppenhöchstzahlen, einen we iteren 

Ausbau eines ganztägigen und ganzjährigen Angebotes  und die 

Überführung von Kindergruppen nach § 49 Abs. 15. Zu künftige 

Beträge sind mit 3 % valorisiert, da die Förderung an das 

Jahresentgelt einer pädagogischen Fachkraft gekoppe lt ist. 
 

Jahr Förderkosten 
2010  30,5 Mio  
2011  34,0 Mio  
2012  38,5 Mio  
2013  42,7 Mio  
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Für die Tagesbetreuung und die Kinderspielgruppen k ann das 

Land Tirol auch aufgrund des vorliegenden Entwurfes  

Förderrichtlinien erlassen. Nach den derzeit gelten den 

Richtlinien entstehen durch die Förderung der Tages betreuung 

und der Kinder(spiel)gruppen im Jahr 2010 voraussic htlich 

folgende Kosten: 

-  2.200.000,-- Euro für Kindergruppen (§ 49 Abs. 15),  

-    120.000,-- Euro für Kinderspielgruppen (§ 45), 

-  2.500.000,-- Euro für Tagesbetreuung (§ 44). 

In den Folgejahren kommt es zu einer sukzessiven Re duktion der 

Kosten für Kindergruppen aufgrund der Überführung d ieser 

Gruppen in Kinderbetreuungsgruppen. Kinderspielgrup pen werden 

nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten gefördert . Für die 

Tagesbetreuung erfolgt künftig aufgrund des vorlieg enden 

Entwurfes eine Kostenteilung zwischen dem Land Tiro l und den 

Gemeinden, sodass sich für das Land Tirol die Koste n im 

Vergleich zum Jahr 2010 reduzieren werden. 

b) für die Erhalter: 

Vor allem im Ballungsgebiet ist eine Steigerung der  Kosten für 

die Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen durc h die Ent-

stehung zusätzlicher Kinderbetreuungsgruppen aufgru nd der Ver-

ringerung der Gruppenhöchstzahlen sowie dem vermehr ten Angebot 

von längeren Öffnungszeiten zu erwarten. 

Aufgrund der Verringerung der Gruppenhöchstzahlen i st mit ca. 

hundert neuen Kinderbetreuungsgruppen zu rechnen. N eben Bau- 

und Adaptierungskosten betragen die zusätzlichen la ufenden 

Kosten für die Erhalter von Kinderbetreuungseinrich tungen bei 

hundert neuen Gruppen zwischen 2,5 Mio. Euro und 4, 5 Mio. Euro 

jährlich. Eine genauere Einschätzung ist nicht mögl ich, da die 

Kosten davon abhängen, in welcher Entlohnungsstufe das pädago-

gische Personal ist, ob eine Assistenzkraft notwend ig ist und 

ob eine erste Gruppe oder eine weitere Gruppe entst eht (unter-

schiedliche Förderung). 

Weiters ist durch die Verbesserung des Betreuungssc hlüssels 

durch den Einsatz von Assistenzkräften mit einer Ko stensteige-

rung für die Erhalter zu rechnen. Es sind ca. 200 z usätzliche 
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Assistenzkräfte und Gesamtmehrkosten von ca. 4 Mio.  Euro jähr-

lich zu erwarten. 

Durch die bei der Tagesbetreuung künftig vorgesehen e 

Kostenteilung zwischen dem Land Tirol und den Gemei nden kommt 

es für Letztere gegenüber der bisherigen Rechtslage  zu 

Mehrkosten in Höhe von ca. 1 Mio. Euro jährlich. 

 

2.  Kosten der Vollziehung des vorliegenden Entwurfes: 

Um den vorliegenden Entwurf hinsichtlich der Kinder betreuungs-

einrichtungen, insbesondere die Bedarfserhebung und  die recht-

lichen und pädagogischen Aufsichtspflichten, umsetz en und 

vollziehen zu können, ist mit einem zusätzlichen 

Personalbedarf von voraussichtlich zwei zusätzliche n 

Planstellen der Modellfunktion Administrative Fachb earbeitung 

zu rechnen. 

 

3.  Elternbeiträge: 

Erhalter können, abgesehen von den beitragsfreien K indergar-

tenjahren, von den Eltern ein angemessenes und höch stens kos-

tendeckendes Entgelt für den Besuch der Kinderbetre uungsein-

richtung verlangen. Öffentliche Kinderbetreuungsein richtungen 

haben eine soziale Staffelung vorzusehen. Eine wese ntliche 

Änderung der Höhe der Elternbeiträge ist aufgrund d es 

vorliegenden Entwurfes nicht zu erwarten. 

 

 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen  

 

Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Bestimmungen): 

Zu § 1 (Geltungsbereich):  

Der Geltungsbereich des vorliegenden Entwurfs entsp richt im 

Wesentlichen jenem des bisherigen Tiroler Kindergar ten- und 

Hortgesetzes, ergänzt um die fachlichen Anstellungs erforder-

nisse für pädagogische Fachkräfte, und zwar nicht n ur für die 
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in Kinderbetreuungseinrichtungen, sondern auch für die in 

Schülerheimen eingesetzten pädagogischen Fachkräfte . Dies 

stellt eine Ausnahme von der Regelung nach § 1 Abs.  2 lit. c 

dar, wonach die Betreuung von Kindern in Schülerhei men grund-

sätzlich nicht vom Anwendungsbereich des Entwurfes erfasst 

ist. Dies deshalb, da auch der zugrunde liegende 

Kompetenztatbestand des Art. 14 Abs. 3 lit. d B-VG bezüglich 

der Anstellungserfordernisse die Erzieher an Schüle rheimen mit 

einbezieht und in diesem Sinn diese Anstellungserfo rdernisse 

auch im bisherigen – nunmehr weitgehend in den vorl iegenden 

Entwurf übernommenen - Gesetz über die fachlichen 

Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen und  für 

Erzieher an Horten und an Schülerheimen geregelt wa ren. Zu den 

Regelungen über die Anstellungserfordernisse zählen  auch die 

Bestimmungen über die Anerkennung von Ausbildungen.  

Keine gesetzliche Regelungen gab es bisher für Kind erkrippen. 

Künftig wird aber nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 vom B egriff der 

Kinderbetreuungseinrichtung auch die Führung von 

Kinderkrippengruppen erfasst, sodass auch diese Gru ppen in den 

Geltungsbereich des vorliegenden Entwurfes fallen. 

In den Entwurf integriert werden die bisher im Tiro ler Jugend-

wohlfahrtsgesetz 2002 enthaltenen Bestimmungen über  die Tages-

betreuung sowie Vorschriften über die bisher nicht 

ausdrücklich gesetzlich geregelten Kinderspielgrupp en. Die 

Regelungen über die Tagesbetreuung und die Kindersp ielgruppen, 

für die die übrigen Bestimmungen des Entwurfes über  

Kinderbetreuungseinrichtungen nicht gelten, werden im 7. 

Abschnitt zusammengefasst. 

Der Abs. 2 trifft Klarstellungen zu den Ausnahmen v om 

Geltungsbereich. Unter den Ausnahmetatbestand der l it. f 

fallen unter anderem Nachbarschaftshilfe, Babysitte n oder 

Nachhilfe, nicht aber die im Abs. 1 ausdrücklich ge nannten 

Kinderspielgruppen sowie die Tagesbetreuung. 

 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen):  

Diese Bestimmung enthält die erforderlichen Begriff sbestimmun-

gen.  



 70 

Unter dem Begriff der Kinderbetreuungseinrichtung ( Abs. 1) 

sind wie bisher Kindergärten und Horte, nunmehr abe r auch 

Kinderkrippen zu subsumieren. Da es zukünftig aber ermöglicht 

werden soll, dass in einer Kinderbetreuungseinricht ung sowohl 

die Aufgaben einer Kinderkrippe, eines Kindergarten s bzw. 

eines Hortes gleichzeitig erfüllt werden können, wi rd 

hinsichtlich der Anforderungen an die Kinderbetreuu ng im 

Entwurf nicht wie bisher auf die Einrichtung an sic h 

abgestellt, sondern jeweils auf die Führung einer b estimmten 

Kinderbetreuungsgruppe, nämlich einer Kinderkrippen -, 

Kindergarten- oder Hortgruppe (vgl. die Abs. 2, 3 u nd 4).  

Bei den im Entwurf eigens definierten bzw. gesonder t geregel-

ten heilpädagogischen, alterserweiterten und gemein deübergrei-

fenden Kinderbetreuungsgruppen sowie bei den Integr ationsgrup-

pen und bei der Betreuungsform der Einzelintegratio n (Abs. 5 

bis 9) handelt es sich ebenfalls entweder um Kinder krippen-, 

Kindergarten- oder Hortgruppen, jeweils mit der bet reffenden 

besonderen Ausprägung. 

Der Unterschied zwischen Integrationsgruppen und de r Betreuung 

von Kindern durch Einzelintegration besteht im Wese ntlichen 

darin, dass bei Letzteren die Integration ohne Eins atz von be-

sonderen heilpädagogischen Maßnahmen erfolgt. Heilp ädagogische 

Gruppen richten sich im Gegensatz zu den Integratio nsgruppen 

ausschließlich an Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.  Sie haben 

die Aufgaben der Kinderbetreuung unter Bedachtnahme  auf die 

Art und den Grad der Beeinträchtigung der Kinder na ch allge-

mein anerkannten Erkenntnissen der Heil- und Sonder pädagogik 

zu erfüllen und nach Möglichkeit integrative Prozes se anzu-

bahnen.  

Im Hinblick auf die Möglichkeiten der Alterserweite rung sollen 

für die einzelnen Kinderbetreuungsgruppen keine sta rren 

Altersgrenzen bestehen, sondern richten sich diese nur 

„grundsätzlich“ an bestimmte Altersgruppen. Im Rahm en der 

Alterserweiterung ist es etwa bei Einhaltung bestim mter 

Voraussetzungen möglich, dass in einer Kindergarten gruppe, die 

sich grundsätzlich an Kinder ab drei Jahren bis zum  Besuch 

einer Schule richtet, zusätzlich sowohl ein zweijäh riges als 

auch ein Kind im schulpflichtigen Alter betreut wir d. Für 



 71 

Kinder im Alter unter zwei Jahren und nicht mehr de r 

Schulpflicht unterliegende Kinder ist eine gleichze itige 

Betreuung in alterserweiterten Gruppen dagegen aufg rund der zu 

unterschiedlichen Betreuungsbedürfnisse nicht mögli ch.  

Für Kinderspielgruppen (Abs. 10) und die Tagesbetre uung 

(Abs. 11) gelten die Bestimmungen über 

Kinderbetreuungseinrichtungen nicht. Vom Begriff 

Kinderspielgruppen sind sowohl selbst organisierte als auch 

elternverwaltete Kindergruppen im Sinn des vom 

Bundeseinigungsamtes beim Bundesministerium für Arb eit, 

Soziales und Konsumentenschutz festgelegten Mindest lohntarifes 

für private Kinderbetreuungseinrichtungen erfasst. Der Begriff 

der Tagesbetreuung orientiert sich an § 21a des Jug endwohl-

fahrtsgesetzes 1989. 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll weiters ein grund legender 

Wechsel vom bisherigen System, das eine jahresdurch gängige 

Öffnung von Kinderbetreuungseinrichtungen nur im Au snahmefall 

vorsieht, erfolgen. Eine ganzjährige Öffnung soll d anach zum 

Regelfall werden, wobei die Schließung von Kinderbe treuungs-

einrichtungen zu den Ferienzeiten nach dem Schulzei tgesetz 

nach wie vor unter der Bedingung möglich sein soll,  dass der 

Bedarf an Kinderbetreuung durch alterserweiterte un d/oder 

gemeindeübergreifende Gruppen sichergestellt ist. I m Hinblick 

auf diesen Systemwechsel soll der Begriff „ganztägi ges und 

ganzjähriges Angebot“ legal definiert werden (Abs. 12). Die 

Begriffsbestimmung orientiert sich an Art. 4 Abs. 1  Z. 5 der 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau de s institu-

tionellen Kinderbetreuungsangebots und über die Ein führung der 

verpflichtenden frühen sprachlichen Förderung in 

institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen sowi e Schaffung 

eines bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes. 

Beim Begriff des Erhalters (Abs. 13), an den im vor liegenden 

Entwurf wesentliche und zahlreiche Rechtsfolgen gek nüpft sind, 

ist zu beachten, dass dieser nicht nur im Zusammenh ang mit 

einer Kinderbetreuungseinrichtung stehen, sondern a uch im Be-

reich der Tagesbetreuung und der Kinderspielgruppen  verwendet 

werden kann. Der Begriff des Erhalters stellt zwar primär 

darauf ab, wer für die Bereitstellung der für die 
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Kinderbetreuung erforderlichen Strukturen verantwor tlich ist, 

dies schließt aber nicht aus, dass dem Erhalter nac h den 

Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes auch die Ve rantwortung 

in anderen Bereichen der Kinderbetreuung, etwa hins ichtlich 

der Führung des Personals, zukommt. Der Erhalter ha t bei 

Erfüllung der ihm nach dem vorliegenden Entwurf obl iegenden 

Aufgaben entsprechend dem Grundsatz nach § 4 Abs. 1  mit dem 

Land Tirol, den Eltern und den Betreuungspersonen 

zusammenzuarbeiten. 

Anstelle der im bisherigen Tiroler Kindergarten- un d 

Hortgesetz verwendeten Begriffe „Auflassung“ für di e 

endgültige Einstellung und „Stilllegung“ für die 

vorübergehende Einstellung des Betriebes einer 

Kinderbetreuungseinrichtung soll im vorliegenden En twurf nur 

mehr letzterer Begriff verwendet werden (Abs. 15). Es handelt 

sich dabei um den contrarius actus zur Errichtung ( Abs. 14). 

Zwischen einer vorübergehenden und einer endgültige n 

Einstellung des Kinderbetreuungsbetriebes besteht d anach keine 

rechtliche Differenzierung, zumal die Wiederinbetri ebnahme der 

Kinderbetreuungseinrichtung künftig stets einer neu erlichen 

Anzeige nach § 13 Abs. 3 bedarf. 

Der Unterschied zwischen dem Kinderbetreuungsjahr ( Abs. 16) 

und dem Kindergartenjahr (Abs. 17) besteht darin, d ass beim 

Kindergartenjahr, das etwa für das verpflichtende 

Kindergartenjahr ausschlaggebend ist, die Unterbrec hungen im 

Sinn des § 8 des Schulzeitgesetzes 1985 berücksicht igt werden, 

während das Kinderbetreuungsjahr einem vollen Kalen derjahr 

entspricht.  

Die Abs. 18 und 19 definieren die Begriffe 

„Betreuungspersonen“ und „pädagogische Fachkräfte“.  Die 

Assistenzkräfte (Abs. 20) müssen die Anstellungserf ordernisse 

nach den §§ 31 und 32 nicht erfüllen. Sie unterlieg en aber der 

Bestimmung des § 5 Abs. 1 letzter Satz, wonach das Land Tirol 

im Rahmen des Tiroler Bildungsplanes geeignete Maßn ahmen zur 

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Betreuungspersone n 

vorzusehen hat, wodurch eine entsprechende Qualifik ation der 

Assistenzkräfte sichergestellt wird. Das Aufgabenge biet der 

Assistenzkräfte umfasst folgende Aufgaben:  
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  a) Mithilfe bei Erhaltungsarbeiten: 

1.  Instandhaltung von Beschäftigungsmaterial, 

2.  Mithilfe bei der Schaffung von Ordnung im Haus, 

3.  Sonstige Aufgaben auf Weisung der Leitung der Kinde rbe-

treuungseinrichtung und der gruppenleitenden 

pädagogischen Fachkräfte. 

  b) Mithilfe in der Erziehungsarbeit: 

1.  Unterstützung der Arbeit der pädagogischen Fachkraf t 

durch gewissenhafte Mitwirkung im Gruppengeschehen/ Haus, 

2.  dazu gehören u.a. auch: die regelmäßige Rücksprache  mit 

der Leitung und der pädagogischen Fachkraft; bei Be darf 

Teilnahme an Dienstbesprechungen; Teilnahme und Mit hilfe 

bei Aktivitäten mit den Eltern bei sonstigen Verans tal-

tungen der Kinderbetreuungseinrichtung, 

3.  Aktives Mitspielen in der Gruppe, 

4.  Mithilfe bei der Beaufsichtigung der Kinder zuminde st 

während der Besuchszeit, 

5.  Übernahme von selbständigen Tätigkeiten zur Unterst ützung 

der Arbeit der pädagogischen Fachkraft wie etwa Bet reuung 

und Beaufsichtigung von Kleingruppen in Absprache m it der 

pädagogischen Fachkraft, Anbieten einfacher Spielfo rmen, 

die bereits durch die tägliche pädagogische Arbeit ver-

traut sind, Wiederholung und Vertiefung bereits bek annter 

Bildungsinhalte, Fertigstellen von Werkarbeiten nac h An-

leitung der pädagogischen Fachkraft, Betreuung haus wirt-

schaftlicher Tätigkeiten, Begleitung bei Ausflügen und 

Exkursionen, selbstständige Erledigung aller Arbeit en im 

hygienischen und pflegerischen Bereich wie z.B. Mit hilfe 

bei der Alltagshygiene der Kinder, Unterstützung de r Kin-

der beim Umkleiden, Vorarbeiten für Mahlzeiten, Rei nigung 

der Tische und des Essgeschirrs, Reinigung des Werk mate-

rials, Reinigung des Spielplatzes im Freien sowie d er 

Sandkästen, soweit dies während des Betriebes der K inder-

betreuungseinrichtung erforderlich ist. 

  c) Sonstige Mitarbeit: 

1.  Wahrnehmung der Aufsichtspflicht, 



 74 

2.  Feste mitgestalten und dabei mitwirken. 

  d) Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnis sen unter 

besonderer Berücksichtigung des hiefür nötigen Einf ühlungsver-

mögens. 

  e) Reflexion der Teamarbeit mit der pädagogischen  Fachkraft. 

  f) Bereitschaft zur Fortbildung. 

Nicht zu den Aufgaben der Assistenzkräfte zählen de mgegenüber 

regelmäßige Grundreinigungs- und Instandhaltungsarb eiten in 

der Kinderbetreuungseinrichtung. Insgesamt entspric ht das 

Aufgabengebiet der Assistenzkräfte jenem der im Tir oler 

Kindergarten- und Hortgesetz bisher als „Helferinne n“ 

bezeichneten Berufsgruppe. 

Von einer Stützkraft (Abs. 21) spricht man bei Assi stenz-

kräften, die speziell bei der Förderung und Betreuu ng von 

Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, also im Rahmen v on Integra-

tionsformen oder in heilpädagogischen Gruppen, eing esetzt 

werden. 

Der Elternbegriff (Abs. 22) erfasst auch die Erzieh ungsberech-

tigten nach § 176 Abs. 4 ABGB. 

Auf eine eigene Definition des Begriffs „Kind“ soll  bewusst 

verzichtet werden, da die damit angesprochene Alter sgruppe 

variiert und im Entwurf ohnehin klar zum Ausdruck k ommt, an 

welche Altersgruppen sich die jeweiligen Bestimmung en richten. 

Unter Kindern sind jedenfalls nicht nur im Sinn des  bürger-

lichen Rechts 0- bis 7-jährige zu verstehen, es kön nen damit 

durchaus auch unmündige bzw. zum Teil – etwa im Rah men der 

Hortbetreuung – auch mündige Minderjährige im Sinn des bürger-

lichen Rechts gemeint sein. 

Das Teilen von Kinderbetreuungsplätzen (Abs. 23) is t im Zusam-

menhang mit den zulässigen Gruppengrößen von Bedeut ung. Durch 

das Abstellen auf die Zahl der tatsächlich an einem  bestimmten 

Tag anwesenden Kinder und nicht auf die Gesamtzahl der ange-

meldeten Kinder wird die Betreuung einer größeren A nzahl von 

Kindern ermöglicht, ohne dass dadurch das Verhältni s zwischen 

Betreuungspersonen und der Anzahl der tatsächlich g erade be-

treuten Kinder verschlechtert würde. 
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Zu § 3 (Ziele):  

Um allen Kindern optimale Bildungsmöglichkeiten und  Startchan-

cen in das spätere Berufsleben unabhängig von ihrer  sozioöko-

nomischen Herkunft zu bieten, bekennt sich das Land  Tirol zum 

Recht auf qualitätsvolle außerschulische Bildung, E rziehung, 

Betreuung und Pflege für alle Kinder und berücksich tigt im 

Sinn des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kind es vorran-

gig das Kindeswohl. 

Weiters soll in Einklang mit den vom Europäischen R at im März 

2002 geforderten Barcelona-Zielen durch die Schaffu ng eines 

bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder 

unter drei Jahren, Kinder zwischen drei Jahren und dem Vor-

schulalter sowie für Schulkinder die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie erleichtert und die Beteiligung der Fra uen am Er-

werbsleben im Sinn einer Verbesserung der Gleichhei t zwischen 

Frauen und Männern angestrebt werden. 

In diesem Sinn regelt der § 3 die wesentlichen Ziel setzungen 

des vorliegenden Entwurfes und die zur Erreichung d ieser Ziele 

vorgesehenen Maßnahmen.  

 

Zu § 4 (Grundsätze):  

Durch Abs. 1 soll im Einklang mit Art. 9 Abs. 1 der  Tiroler 

Landesordnung 1989 klargestellt werden, dass die pr imäre Er-

ziehungsverantwortung der Eltern grundsätzlich beac htet wird. 

Das umfasst jedoch nicht Formen der Erziehung, die in Wider-

spruch zu allgemein rechtlichen oder demokratischen  Grundre-

geln der Gesellschaft sowie der Gleichberechtigung und der 

Würde aller Menschen stehen. Dem vorliegenden Entwu rf liegt 

ganz allgemein die Vorstellung der Unterstützung de r Familie 

in ihrer Erziehungsarbeit durch aktives pädagogisch es Handeln 

zugrunde.  

Der Abs. 2 trägt dem Gleichheitsgrundsatz Rechnung,  durch 

Abs. 3 wird der Grundsatz der Freiwilligkeit der In anspruch-

nahme von Kinderbetreuungseinrichtungen verankert. 
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Zu § 5 (Bildungsauftrag, Tiroler Bildungsplan, Spra chförde-

rung):  

Die Kinderbetreuung in Tirol hat einen Bildungsauft rag zu er-

füllen. Dieses verbindliche Ziel verdeutlicht die B estimmung 

des Abs. 1. Da Art. 2 Abs. 6 der Vereinbarung gemäß  Art. 15a 

B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und 

verpflichtenden frühen Förderung in institutionelle n 

Kinderbetreuungseinrichtungen auch für die häuslich e Betreuung 

einen „Bildungsleitfaden“ vorsieht, ist dieser Bild ungsauftrag 

auch bei Kinderspielgruppen zu berücksichtigen, obw ohl bei 

dieser Betreuungsform nicht zwingend pädagogische F achkräfte 

eingesetzt werden müssen.  

Nach Art. 3 Abs. 5 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 

den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsang ebots und 

über die Einführung der verpflichtenden frühen spra chlichen 

Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinri chtungen 

sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen B ildungspla-

nes verpflichten sich die Vertragsparteien dazu, ei nen 

Bildungsplan für institutionelle Kinderbetreuungsei nrichtungen 

zu erarbeiten. Die Inhalte dieses nationalen Rahmen planes 

werden durch einen bundeslandspezifisch ausführende n Bil-

dungsplan erweitert. 

Der durch Verordnung der Landesregierung zu erlasse nde Tiroler 

Bildungsplan hat einerseits die Inhalte des nationa len Rahmen-

planes mit den Inhalten des bundeslandspezifisch au sführenden 

Bildungsplanes zu verknüpfen sowie Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen für das in der Kinderbetreuung tätig e Personal 

vorzusehen. 

Inhaltlich hat der Tiroler Bildungsplan insbesonder e folgende 

Themenbereiche zu enthalten: 

- Emotionen und soziale Beziehungen, 

- Ethik und Gesellschaft, 

- Sprache und Kommunikation, 

- Bewegung und Gesundheit, 

- Ästhetik und Gestaltung, 

- Natur und Technik, 
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- Transitionen, 

- Pädagogische Qualität, 

- Modul Sprachförderung, 

- Modul „Kinder im letzten Jahr vor dem Schuleintritt “. 

Der Tiroler Bildungsplan legt pädagogische Standard s fest und 

ist eine fachliche Unterstützung für das in Kinderb etreuungs-

einrichtungen tätige Personal. Es handelt sich um k einen Lehr-

plan. Die Vielfalt der pädagogischen Methoden wird dadurch 

nicht eingeschränkt. Im Vordergrund steht nicht der  Leistungs-

gedanke, sondern das Recht der Kinder auf eine best mögliche 

Förderung. 

Auch weitere Bildungsgrundlagen, wie z.B. das Modul  für 

Fünfjährige im Sinn des Art. 2 Abs. 5 der genannten  Vereinba-

rung gemäß Art 15a B-VG über die Einführung der hal btägig 

kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in  

institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen könn en im 

Rahmen des Tiroler Bildungsplanes umgesetzt werden.  

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Bildungsarbeit ist  die im 

Abs. 2 angesprochene Sprachförderung. 

In der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Au sbau des 

institutionellen Kinderbetreuungsangebots und über die Einfüh-

rung der verpflichtenden frühen sprachlichen Förder ung in in-

stitutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schaffung 

eines bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes st ellt die 

sprachliche Frühförderung bei der Vorbereitung der Kinder auf 

den Schuleintritt einen wichtigen Bestandteil dar. 

Neben der sprachlichen Frühförderung soll durch den  vorliegen-

den Entwurf aber auch die sprachliche Förderung auß erhalb von 

Kinderkrippen- und Kindergartengruppen, also für al le übrigen 

Betreuungsformen, wie insbesondere für Hortgruppen,  forciert 

werden. 

Art. 3 Abs. 3 der soeben erwähnten Vereinbarung gem äß Art. 15a 

B-VG verpflichtet das Land Tirol insbesondere dazu,  das 

pädagogische Fachpersonal hinsichtlich der Feststel lung des 

Sprachförderbedarfs zu informieren und zu unterstüt zen, die 

erforderliche Sprachförderung in den institutionell en 
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Kinderbetreuungseinrichtungen gemäß den einheitlich en Deutsch-

Standards sicherzustellen und für die Zuweisung der  

Kinderbetreuungspädagogen zu speziellen Aus-, Fort-  und 

Weiterbildungsmaßnahmen des Bundes an den Pädagogis chen 

Hochschulen Sorge zu tragen. 

Durch die Bestimmung des Abs. 2 wird das Land Tirol  zur 

sprachlichen Förderung der im Rahmen des Entwurfes betreuten 

Kinder gesetzlich verpflichtet. Geeignete Fördermaß nahmen sind 

z.B. die Förderung des Einsatzes von entsprechend a usgebilde-

tem Personal und die Unterstützung spezieller Aus-,  Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen. Die Feststellung des Sprac hförderbe-

darfs wird durch die pädagogische Aufsicht unterstü tzt. 

 

Zum 2. Abschnitt (Organisation von Kinderbetreuungs einrich-

tungen): 

Zum 1. Unterabschnitt (Allgemeine Bestimmungen):  

Zu § 6 (Organisationsform):  

In dieser Bestimmung wird festgelegt, dass in Kinde rbetreu-

ungseinrichtungen Kinderkrippen-, Kindergarten- ode r Hort-

gruppen eingerichtet und geführt werden können, und  zwar 

innerhalb einer Kinderbetreuungseinrichtung auch 

Kinderbetreuungsgruppen unterschiedlicher Art. Auch  Gruppen 

aller drei Arten, also Kinderkrippen-, Kindergarten - und Hort-

gruppen, können nebeneinander in einer Kinderbetreu ungsein-

richtung geführt werden. 

Aus den §§ 18 bis 21 ergibt sich, dass die genannte n Gruppen 

jeweils auch in Form von alterserweiterten, gemeind eübergrei-

fenden, heilpädagogischen oder Integrationsgruppen oder als 

Kinderbetreuungsgruppen mit Einzelintegration gefüh rt werden 

können. Diese Kinderbetreuungsgruppen stellen jewei ls keine 

eigene Gruppenart dar, sodass insofern für diese et wa keine 

eigene Leitung (§ 30) bestellt werden muss. 

Für diese besonderen Gruppen gelten – wie für die g ewöhnlichen 

Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortgruppen – gru ndsätzlich 

auch die Bestimmungen des 1. Unterabschnittes (§§ 6  bis 16), 

dies allerdings nur, sofern sich aus den Bestimmung en des 
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2. und des 3. Unterabschnittes (§§ 17 bis 21) nicht s 

Abweichendes ergibt. Diese Abweichungen sind im Hin blick auf 

die von den besonderen Gruppen verfolgten Ziele und  Aufgaben 

erforderlich und betreffen etwa den Personaleinsatz  oder die 

Gruppengröße. Im Hinblick auf spezielle Förderbesti mmungen 

sind zudem für die Kinderbetreuungsgruppen mit 

Einzelintegration und für die alterserweitert und 

gemeindeübergreifend geführten Kinderbetreuungsgrup pen eigene 

Genehmigungspflichten durch die Landesregierung vor gesehen.  

 

Zu § 7 (Bezeichnung):  

Da die Unterscheidung zwischen privaten und öffentl ichen Kin-

derbetreuungseinrichtungen nach wie vor in einigen Punkten 

(z.B. hinsichtlich der Möglichkeiten einer Ermäßigu ng der El-

ternbeiträge nach § 39 oder hinsichtlich des Versor gungsauf-

trages nach § 9 Abs. 1) mit rechtlichen Konsequenze n verbunden 

ist, soll schon im Namen der jeweiligen Einrichtung  klar zum 

Ausdruck kommen, ob es sich hierbei um eine private  Einrich-

tung handelt. Für Privatkindergärten und Privathort e war schon 

im bisherigen § 40 des Tiroler Kindergarten- und Ho rtgesetzes 

eine vergleichbare Regelung vorgesehen. Für bestehe nde Kinder-

krippen, für die es bisher keine ausdrückliche gese tzlich 

Regelung gab, wird nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 ein e 

Übergangsfrist eingeräumt, innerhalb der der 

Bezeichnungspflicht zu entsprechen ist. Eine allfäl lige 

Umbenennung hat nach Maßgabe der für die jeweilige 

Kinderbetreuungseinrichtung aufgrund ihrer Rechtsfo rm 

geltenden Bestimmungen, also etwa nach den Vorschri ften des 

Vereinsgesetzes 2002, zu erfolgen. 

 

Zu § 8 (Aufgaben):  

Eine angemessene Aufgabenerfüllung ist ein konstitu tives Merk-

mal für die Kinderbetreuung und vorschulische Bildu ng im Sinn 

des vorliegenden Entwurfes. Neben den von allen Kin derbetreu-

ungsgruppen wahrzunehmenden Aufgaben bestimmen die Abs. 3, 4 

und 5 speziell die von Kinderkrippen-, Kindergarten - und Hort-

gruppen zu erfüllenden Aufgaben. 
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Bei den allgemeinen Aufgaben spielt insbesondere di e Achtung 

auf die Gesundheit der Kinder eine große Rolle. In diesem Sinn 

erfolgt z.B. eine jährliche medizinische Untersuchu ng von Kin-

dern in Kindergartengruppen durch Amts- bzw. Spreng elärzte. 

Zusätzlich erfolgt im Rahmen der Feststellung des S prachför-

derbedarfes bei Verdacht auf Sprachstörungen auch e ine logopä-

dische Untersuchung. 

Im Mittelpunkt der Kinderkrippengruppen (Abs. 3) st ehen die 

Zuwendung zu den Kindern sowie deren Harmonie und W ohlbefin-

den. Da Kinder bis zum dritten Lebensjahr von Leben sjahr zu 

Lebensjahr enorme Entwicklungsschübe durchlaufen, n immt die 

Kinderkrippengruppe als erste Bildungsinstitution e inen wich-

tigen Platz ein. 

Die pädagogische Arbeit in Kinderkrippengruppen hat  insbeson-

dere folgende Erziehungs- und Bildungsziele anzustr eben: 

- Erste Erfahrungen mit Gleichaltrigen, Aufbau von So zial-

kontakten, 

- Unterstützung bei der Entwicklung zur Selbständigke it, 

- Aufbau einer eigenen Persönlichkeit, Selbsterfahrun g in 

den Beziehungen zu Anderen, 

- Soziales Verhalten, 

- Bewegungsfertigkeiten, 

- Hygieneerziehung, 

- Kognitive und sinnliche Wahrnehmung, Kreativität, 

- Förderung in der Sprachentwicklung, 

- Musikalische Förderung, 

- Elternarbeit, 

- Erziehung zu Umwelt- und Naturverständnis. 

Die Kindergartengruppe (Abs. 4) hat die Aufgabe, di e ganzheit-

liche Bildung und Förderung der Kinder anzustreben.  Dabei 

sollen insbesondere folgende Bildungs- und Erziehun gsinhalte 

vermittelt werden: 

- Musikalisch-rhythmische Erziehung, 

- Kultur und Religion/religiöses Erleben, 
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- Sprachbildung, Kommunikation und Medien, 

- Natur- und Umwelterfahrungen, 

- Denkförderung, Mathematik, Naturwissenschaften und Tech-

nik, 

- Bildnerische Erziehung, 

- Bewegungserziehung, Gesundheit und Hygiene, 

- Arbeitsgestaltung im Freien,  

- Vorbereitung auf den Schuleintritt, 

- Soziales Verhalten, 

- Elternarbeit, 

- Fest- und Feiergestaltung. 

Die Hortgruppe (Abs. 5) ist als familienergänzende und frei-

zeitpädagogische Einrichtung zu sehen, die darüber hinaus 

Unterstützung beim Lernen bietet. Insbesondere folg ende Erzie-

hungs- und Bildungsziele sind in der pädagogischen Arbeit 

anzustreben: 

- Soziales Verhalten, 

- Konfliktkultur,  

- Unterstützung bei der Entwicklung von Lernstrategie n,  

- Bewegungsfertigkeiten, 

- Kognitive Wahrnehmung, 

- Kreativität, 

- Förderung in der Sprachentwicklung, 

- Musikalische Förderung,  

- Erziehung zu Umwelt- und Naturverständnis,  

- Unterstützung bei der Entwicklung von besonderen Fä hig-

keiten und Fertigkeiten,  

- Elternarbeit, 

- Kooperationspartnerschaft zwischen Eltern, Kindern und 

Schule. 

Die Aufgaben von alterserweiterten, gemeindeübergre ifenden, 

heilpädagogischen oder Integrationsgruppen bzw. von  Gruppen 
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mit Einzelintegration werden im 2. und 3. Unterabsc hnitt 

(§§ 17 bis 21) eigens geregelt. 

 

Zu § 9 (Versorgungsauftrag, Bedarfserhebung, Entwic klungs-

konzept): *Begründung* 

Die im Abs. 1 festgeschriebene Bereitstellung von 

ausreichenden Plätzen für die Kinderbetreuung ist e ine Aufgabe 

des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde.  

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfordert d ie Sicher-

stellung eines ganztägigen und ganzjährigen Angebot es an Kin-

derbetreuungsplätzen, wobei sich aber der Versorgun gsauftrag 

hinsichtlich der Nachmittagsbetreuung und der Betre uung 

während der Zeiten außerhalb des Kindergartenjahres  nur an den 

Kindern von berufstätigen, nachweislich arbeitssuch enden, sich 

in Ausbildung befindlichen oder durch die Pflege vo n nahen 

Angehörigen belasteten Eltern zu orientieren hat.  

Generell soll durch die vorgesehene Bedarfserhebung  sicherge-

stellt werden, dass Kindern, die einer Betreuung be dürfen, 

tatsächlich die jeweils erforderlichen Betreuungspl ätze zur 

Verfügung stehen. Die Landesregierung hat zu diesem  Zweck 

grundsätzlich alle drei Jahre den zukünftigen Bedar f an 

Kinderbetreuungsplätzen für den Zeitraum der nächst en Jahre zu 

erheben. Nur bei wesentlichen Änderungen, etwa dem Wegfalls 

bestimmter Angebote oder der Ansiedlung eines Betri ebes, ist 

der Bedarf schon früher neu zu erheben. Auf der Bas is dieser 

Bedarfserhebung ist - falls das vorhandene Angebot nicht 

ausreichen sollte – von den Gemeinden ein Entwicklu ngskonzept 

festzulegen. Dabei handelt es sich in rechtlicher H insicht 

nicht um eine Verordnung, sondern um ein Planungsin strument. 

Bei der Erstellung des Entwicklungskonzeptes sollen  nach Maß-

gabe des Abs. 7 die Erhalter, die in der Gemeinde e ine Kinder-

betreuungseinrichtung betreiben sowie die dort mit der Leitung 

betrauten pädagogischen Fachkräfte ebenso eingebund en werden 

wie die Nachbargemeinden und die Landesregierung al s 

Aufsichtsbehörde. Die Einbindung der Nachbargemeind en ist auch 

im Hinblick auf Abs. 6 zu sehen, der bei der Schaff ung eines 

ganztägigen und ganzjährigen Angebotes an 

Kinderbetreuungsplätzen ausdrücklich gemeindeübergr eifende 
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Lösungen nahe legt. Eine gemeindeübergreifende Lösu ng liegt 

insbesondere dann nahe, wenn die vorhandenen 

Kinderbetreuungsplätze nicht ausreichen, um den erh obenen 

Bedarf an zukünftigen Kinderbetreuungsplätzen zu de cken oder 

wenn der Bedarf in der Gemeinde selbst zu gering is t, um eine 

ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuungsgruppe w irt-

schaftlich zu führen.  

 

Zu § 10 (Gruppengröße):  *Begründung* 

Der Abs. 1 normiert die Mindest- bzw. die Höchstzah len für die 

unterschiedlichen Kinderbetreuungsgruppen. Durch di e vorge-

schlagene Senkung der Höchstzahlen in den Kindergar ten- und 

Hortgruppen auf höchstens 20 Kinder soll eine quali tative Ver-

besserung der pädagogischen Betreuung der Tiroler K inder er-

reicht werden.  

Weiters soll durch die Möglichkeit des Teilens von Kinder-

betreuungsplätzen (siehe die Legaldefinition des § 2 Abs. 23) 

sowie durch die Möglichkeit der Über- und Unterschr eitung der 

Gruppengröße in Ausnahmefällen sowie der Einrichtun g von 

Kleingruppen eine erhöhte Flexibilität und damit au ch eine 

Berücksichtigung von spezifischen örtlichen Interes sen 

erreicht werden.  

Unter dem Teilen von Kinderbetreuungsplätzen verste ht man, 

dass für die Feststellung der Gruppenhöchstzahl nic ht die 

Anzahl aller angemeldeten Kinder, sondern die Anzah l der für 

einen bestimmten Tag angemeldeten und anwesenden Ki nder 

herangezogen wird. Im Gegensatz zu Kindergartengrup pen, in 

denen Kinder zumeist für alle Wochentage angemeldet  sind und 

diese auch an allen Wochentagen besuchen, ist bei K indern, die 

Kinderkrippen- oder Hortgruppen besuchen, üblich, d ass eine 

Betreuung nicht an allen Wochentagen, sondern nur f ür einzelne 

Tage erfolgt. Dem tragen die Bestimmungen über das Teilen von 

Kinderbetreuungsplätzen im Abs. 2 insofern Rechnung , als bei 

Kinderkrippen- und Hortgruppen ein Teilen von 

Kinderbetreuungsplätzen während der gesamten Öffnun gszeit 

möglich ist, während dies bei Kindergartengruppen n ur am 

Nachmittag sowie in Zeiten außerhalb des Kindergart enjahres 

zulässig sein soll.  



 84 

Besondere Regelungen über die Gruppengrößen gelten für Inte-

grationsgruppen und heilpädagogische Gruppen nach M aßgabe der 

§§ 19 und 20 sowie für die alterserweiterten und ge meindeüber-

greifenden Gruppen nach § 21 Abs. 6. Die Regelungen  in den 

Abs. 2, 4, 5 und 6 über die Teilung von 

Kinderbetreuungsplätzen und die Über- bzw. Untersch reitung der 

zulässigen Gruppengröße gelten aber auch für diese besonderen 

Kinderbetreuungsgruppen sinngemäß (siehe § 17 Abs. 2. und § 21 

Abs. 2) 

Kleingruppen (Abs. 6), die aufgrund der geringeren Zahl an 

Kindern mit verhältnismäßig höheren Kosten verbunde n sind, be-

dürfen einer Genehmigung durch die Landesregierung.  

Wesentliche Genehmigungsvoraussetzung ist, dass kei ne 

geeignete Kinderbetreuungseinrichtung in einer für die Eltern 

angemessenen Entfernung zum Wohnsitz oder Arbeitspl atz 

erreichbar ist. Daneben muss eine Mindestzahl von f ünf Kindern 

betreut werden und müssen die allgemein für Kinderk rippen-, 

Kindergarten- und Hortgruppen nach diesem Gesetz vo rgesehenen 

Vorrausetzungen, etwa hinsichtlich des 

Mindestpersonaleinsatzes, der Öffnungszeiten oder d er 

erforderlichen Infrastruktur, gegeben sein. 

Auch die Überschreitung der grundsätzlich zulässige n Zahl der 

betreuten Kinder ist nur mit Genehmigung der Landes regierung 

und unter Einhaltung der im Abs. 4 normierten Vorau ssetzungen 

zulässig. Eine Überschreitung um drei Kinder bei 

Kinderkrippengruppen und um fünf Kindern in Kinderg arten- bzw. 

Hortgruppen kann in der Regel noch als geringfügig angesehen 

werden. Dies deshalb, da eine Genehmigung der Lande sregierung 

ohnehin nur erteilt werden darf, wenn die räumliche n 

Voraussetzungen für eine solche Überschreitung gege ben sind. 

In Bezug auf die Kinderbetreuungsgruppen im Sinn de s 2. und 3. 

Unterabschnittes (§§ 17 bis 21) sind hinsichtlich d er 

Auslegung des Begriffes „geringfügig“ die konkreten  Umstände 

des Einzelfalls maßgeblich. 

Wird die Mindestkinderzahl nur für den Zeitraum ein es Kinder-

betreuungsjahres geringfügig unterschritten, bedarf  dies 

keiner Genehmigung, sondern nur einer Mitteilung an  die 

Landesregierung (Abs. 5). 
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Zu § 11 (Öffnungszeiten):  

Die Wochen- und Tagesöffnungszeiten orientieren sic h neben der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch am Bildung sauftrag 

und der dafür notwendigen Anwesenheitsdauer.  

Die Möglichkeit zur Festlegung von Randzeiten (Abs.  4) soll es 

den Erhaltern erleichtern, im Rahmen ihres bestehen den 

Angebots auch auf Bedürfnisse von Eltern einzugehen , die eine 

längere Betreuung ihres Kindes benötigen. In diesen  Zeiten 

steht die Betreuung im Vordergrund. In den Randzeit en ist 

daher nach Maßgabe des § 29 Abs. 6 auch ein Abweich en vom 

Mindestpersonaleinsatz zulässig. 

Die Details der Betreuungszeit bleiben – im Rahmen der in die-

ser Bestimmung vorgesehenen Öffnungszeiten - der Ki nderbetreu-

ungseinrichtungsordnung (§ 23) oder einer Vereinbar ung zwi-

schen Eltern und Erhalter über die wechselseitigen Rechte und 

Pflichten vorbehalten. Die Zeit des Mittagessens is t in die 

Öffnungszeiten einzurechnen. 

Kürzere als im Abs. 2 vorgesehene Tages- und Wochen öffnungs-

zeiten können von der Landesregierung genehmigt wer den (Abs.  3). 

Eine Einhaltung der Mindestwochenöffnungszeit von 2 5 Stunden 

ist etwa dann nicht erforderlich und eine Unterschr eitung 

daher zu genehmigen, wenn in der jeweiligen Gemeind e ohnehin 

bereits ein ganztägiges und ganzjähriges Angebot vo rhanden 

ist. Längere Öffnungszeiten können im Rahmen eines 

Kinderbetreuungsversuches nach § 15 genehmigt werde n. 

 

Zu § 12 (Bauliche Gestaltung, Einrichtung):  

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen den §§ 10, 11 und 

13 des Tiroler Kindergarten- und Hortgesetzes. Die Vorschrei-

bung einer bestimmten baulichen Gestaltung und des Vorhanden-

seins bestimmter Einrichtungen soll eine ordnungsge mäße Aufga-

benerfüllung der Kinderbetreuungseinrichtungen gewä hrleisten. 

Die für jedes Kind zur Verfügung stehende Bodenfläc he soll von 

2 m 2 auf 2,5 m 2 erhöht werden. Unter Nebenräumen im Sinn des 

Abs. 2 lit. f sind etwa Lernräume im Hort oder Ruhe räume in 

der Kinderkrippe zu verstehen. Hinsichtlich der Neb enräume ist 
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es ausreichend, wenn diese im räumlichen Zusammenha ng mit der 

Kinderbetreuungseinrichtung, insbesondere im selben  Gebäude, 

während der Öffnungszeiten zur Benützung zur Verfüg ung stehen 

(z.B. die Küche in einer Sozialeinrichtung wie eine m 

Altenwohnheim, in dem auch die Kinderbetreuungseinr ichtung 

untergebracht ist).  

Soweit dies im Interesse des Kindeswohls bzw. der B etreuungs-

personen erforderlich ist, insbesondere bei einer g anztägigen 

und ganzjährigen Betreuung, kann Näheres durch Vero rdnung der 

Landesregierung geregelt werden (Abs. 5). 

Was unter einer Katastrophe im Sinn des Abs. 7 zu v erstehen 

ist, ergibt sich aus § 2 Abs. 1 des Tiroler Katastr ophen-

managementgesetzes. 

Die Einhaltung der in dieser Bestimmung vorgesehene n Voraus-

setzungen kann die Landesregierung im Rahmen der Au fsicht nach 

den §§ 41 und 42  sicherstellen. 

 

Zu § 13 (Errichtung):  

Die Abs. 1 und 2 regeln die persönlichen und sachli chen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer 

Kinderbetreuungseinrichtung unter Berücksichtigung 

unionsrechtlicher Vorgaben. 

Diesen entsprechend wird diese nicht mehr an das Vo rhandensein 

eines Bedarfes geknüpft, da dies eine unzulässige A nforderung 

nach Art. 14 Z. 5 der Dienstleistungs-Richtlinie 20 06/123/EG 

darstellen würde. Dem wurde auch schon durch die No velle des 

Tiroler Kindergarten- und Hortgesetzes, LGBl. Nr. 2 8/2010, 

Rechnung getragen. 

Durch die genannte Novelle wurde auch bereits der B erechtig-

tenkreis erweitert. Neben dem Freizügigkeitsabkomme n mit der 

Schweiz, das natürlichen Personen (nicht jedoch auc h juristi-

schen Personen: vgl. EuGH Rs C-351/08, Grimme, sowie Rs C-

541/08, Fokus Invest) den Zugang zu einer selbstständigen Er-

werbstätigkeit sichert, war auch die Richtlinie 200 4/38/EG zu 

berücksichtigen, die drittstaatsangehörigen 

Familienangehörigen von Unionsbürgern den Berufszug ang 

sichert. Weitere Ergänzungen in diesem Bereich ware n ausgehend 
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von der Richtlinie 2003/109/EG im Hinblick auf Pers onen, die 

über einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ od er 

„Daueraufenthalt-Familienangehöriger“ nach § 45 bzw . 48 des 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes verfügen, s owie im 

Hinblick auf das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz 

erforderlich; diese wird auch im vorliegenden Entwu rf 

berücksichtigt.  

Im Hinblick auf die im Abs. 2 normierten Errichtung svorausset-

zungen ist von der Landesregierung insbesondere zu prüfen, ob 

es sich bei der anzeigenden Person um einen Berecht igten nach 

Abs. 1 handelt, ob die im § 12 vorgeschriebenen räu mlichen und 

infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind und  ob der 

notwendige Mindestpersonaleinsatz sichergestellt is t. 

Nach Abs. 3 ist die Absicht, eine Kinderbetreuungse inrichtung 

zu errichten, mindestens drei Monate im Vorhinein s chriftlich 

anzuzeigen. Die der Errichtungsanzeige anzuschließe nden Unter-

lagen haben insbesondere Folgendes zu umfassen:  

- den baurechtlichen Bewilligungsbescheid samt Planun gsunter-

lagen (inkl. Schnitte und Lageplan) 

- ein Organisationskonzept mit zumindest folgenden An gaben: 

� Art der geplanten Kinderbetreuung 

� räumliche Voraussetzungen 

� personelle Voraussetzungen 

� Öffnungszeiten 

� Angaben zu einer allfällig geplanten flexiblen Orga nisa-

tionsform 

� Anzahl der voraussichtlich betreuten Kinder 

� Angaben zum pädagogisches Konzept. 

Bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen hat die Land esregierung 

die Errichtung innerhalb von zwei Monaten zu unters agen. Die 

Errichtung ist innerhalb derselben Frist mit Besche id zu be-

willigen, wenn es der Vorschreibung von Auflagen un d/oder Be-

dingungen bedarf, um die geforderten Voraussetzunge n für die 

Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung sicher zustellen. 
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Zu § 14 (Stilllegung):  

Grundsätzlich kann der Erhalter eine Kinderbetreuun gseinrich-

tung jederzeit stilllegen. Eine solche Stilllegung ist der 

Landesregierung spätestens vier Monate im Vorhinein  anzuzeigen 

(Abs. 1). 

Der Abs. 2 bestimmt darüber hinaus, wann der Erhalt er seine 

Kinderbetreuungseinrichtung zwingend stilllegen mus s. Eine 

solche Stilllegung hat – ebenso wie die entsprechen de Mittei-

lung an die Landesregierung – unverzüglich zu erfol gen. Kommt 

der Erhalter dieser Verpflichtung nicht nach, so be teht im 

Rahmen der Aufsicht durch die Landesregierung die M öglichkeit, 

die Genehmigung für eine Kinderbetreuungseinrichtun g zu ent-

ziehen und diese dadurch stillzulegen (vgl. § 42 Ab s. 3).  

Eine Differenzierung zwischen endgültiger und vorüb ergehender 

Einstellung des Betriebes einer Kinderbetreuungsein richtung, 

wie sie noch im Tiroler Kindergarten- und Hortgeset z durch die 

Verwendung der Begriffe „Auflassung“ und „Stilllegu ng“ vorge-

sehen war, wird nicht mehr vorgenommen, da unabhäng ig von der 

Dauer der Einstellung die Wiederinbetriebnahme stet s einer An-

zeige nach § 13 bedarf. 

 

Zu § 15 (Kinderbetreuungsversuche):  *Begründung* 

Entsprechend den bisherigen Bestimmungen zu Kinderg arten- und 

Hortversuchen nach dem Abschnitt VII des Tiroler Ki ndergarten- 

und Hortgesetzes können Kinderbetreuungsgruppen mit  Genehmi-

gung der Landesregierung auch abweichend von den Be stimmungen 

des vorliegenden Entwurfs geführt werden. Damit sol l 

gewährleistet werden, dass im Hinblick auf die stän dig 

erforderliche Weiterentwicklung der Kinderbetreuung  auch noch 

nicht etablierte Betreuungsformen und –konzepte erp robt werden 

können bzw. besonderen örtlichen oder organisatoris chen 

Umständen Rechnung getragen werden kann. 

Im Sinn des Abs. 1 können etwa Versuche zur Verbess erung der 

Integration von Kindern mit Migrationshintergrund o der 

Versuche zur Wald- und Naturpädagogik durchgeführt werden. 
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Der Entzug der Genehmigung eines Kinderbetreuungsve rsuchs ist 

nach § 42 Abs. 4 im Rahmen der Aufsicht durch die L andesregie-

rung möglich.  

Da etwa die Zahl der betreuten Kinder, der Personal einsatz, 

die Öffnungszeiten, die räumlichen Voraussetzungen etc. bei 

einem Kindergartenversuch erheblich von den Bestimm ungen für 

gewöhnliche Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortg ruppen ab-

weichen können, sind die Bestimmungen über die fina nzielle 

Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen nicht a nwendbar, 

sondern ist über eine Förderung im Einzelfall nach sachlichen 

Kriterien zu entscheiden (Abs. 4). 

 

Zu § 16 (Pädagogisches Konzept):  

Durch das pädagogische Konzept wird festgelegt, wie  die ge-

setzlich definierten Aufgaben (§ 8) ganz konkret er füllt wer-

den. Es hat jedenfalls folgende Qualitätsdimensione n zu um-

fassen: 

- Strukturqualität: z.B. Organisationsform der Einric htung, 

Gruppengröße und -zusammensetzung, Öffnungszeiten, Ferien, 

Personalstruktur, 

- Orientierungsqualität: z.B. Bild vom Kind, Rollenve rständnis 

der pädagogischen Fachkräfte, Verständnis von Erzie hung und 

Bildung, 

- Prozessqualität: z.B. allgemeine Bildungs- und Erzi ehungs-

ziele, pädagogische Prozesse (Gestaltung der Eingew öhnungs-

zeit und der Erholungsphasen, Integration von Kinde rn mit 

erhöhtem Förderbedarf und von Kindern aus anderen K ulturen 

sowie allfällige besondere inhaltliche Schwerpunkte ), 

- Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Erhalter und ext ernen 

Partnern, 

- Öffentlichkeitsarbeit. 

Mit der Erstellung eines pädagogischen Konzepts kan n die Ent-

wicklung eines Leitbildes einhergehen.  

 

Zum 2. Unterabschnitt (Integration und heilpädagogi sche 

Kinderbetreuung):  
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Dieser Unterabschnitt regelt die verschiedenen Mögl ichkeiten 

der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf  (zum Be-

griff „erhöhter Förderbedarf“ siehe die Ausführunge n zu § 17). 

Diese kann entweder im Rahmen der Einzelintegration , in 

Integrationsgruppen oder in heilpädagogischen Grupp en 

erfolgen, wobei das Ziel des vorliegenden Entwurfes  

diesbezüglich dahin geht, dass die Bildung, Erziehu ng, 

Betreuung und Pflege von Kindern mit erhöhtem Förde rbedarf 

gemeinsam mit Kindern ohne erhöhten Förderbedarf er folgen soll 

(vgl. § 3 Abs. 1 lit. c).  

Für die Kinderbetreuung im Sinn dieses Unterabschni ttes gelten 

grundsätzlich die Bestimmungen für Kinderkrippen-, Kindergar-

ten- und Hortgruppen; Abweichendes wird bei den im 

2. Unterabschnitt geregelten Betreuungsformen aller dings etwa 

in Bezug auf den Personaleinsatz oder die einzuhalt ende 

Gruppengröße ausdrücklich festgelegt. Bei Kinderbet reuungs-

gruppen mit Einzelintegration besteht die Abweichun g in einer 

speziellen Genehmigungspflicht, die wiederum durch die 

speziellen Förderbestimmungen für diese Gruppen (§ 38 Abs. 7) 

bedingt ist. 

Die finanzielle Förderung der Integrationsgruppen u nd der 

heilpädagogischen Gruppen erfolgt dagegen nach den allgemeinen 

Bestimmungen des § 38 bzw. zusätzlich nach Maßgabe des Tiroler 

Rehabilitationsgesetzes. 

 

Zu § 17 (Integration):  

Zu den Kindern mit erhöhtem Förderbedarf zählen jed enfalls 

Kinder mit einer Behinderung im Sinn des Tiroler Re habilita-

tionsgesetzes bzw. des Tiroler Pflegegeldgesetzes. Nicht unter 

den Begriff „erhöhter Förderbedarf“ im Sinn dieser Bestimmung 

fallen isolierte Sprach- und Sprechstörungen (z.B. Dyslalien). 

Bei so genannten „verhaltensauffälligen“ Kindern li egt nur 

dann ein erhöhter Förderbedarf im Sinn dieser Besti mmung vor, 

wenn die Verhaltensauffälligkeit das Symptom einer Erkrankung 

ist, die durch eine gesicherte ärztliche und/oder p sycholo-

gische Diagnose festgestellt ist.  

Bei nicht altersgemäßer Entwicklung der Kinder ist zwischen 

Entwicklungsrückstand und Entwicklungsverzögerung z u unter-
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scheiden. Manifestierte Entwicklungsrückstände stel len ein 

Handicap dar, sodass in einem solchen Fall die Rege lungen über 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf anzuwenden sind. B ei Entwick-

lungsverzögerungen, bei denen die Chance besteht, d urch den 

Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung ein dem Alte r ent-

sprechendes Entwicklungsniveau zu erreichen, gelten  diese hin-

gegen nicht. 

Entwicklungs- und/oder Verhaltensauffälligkeiten, d ie mög-

licherweise die Folgen einer Störung der Wahrnehmun gsverar-

beitung sind, bedürfen einer genauen medizinischen Abklärung. 

 

Zu § 18 (Einzelintegration):  

Kinder, die aus psychischen, physischen, sozialen o der sonsti-

gen Gründen vorbeugend, vorübergehend oder längerfr istig einer 

Unterstützung in ihrer Entwicklung bedürfen, sollen  eine wohn-

ortnahe Kinderbetreuungsgruppe besuchen können. Zie l ist die 

soziale Integration. Die Kinderbetreuungsgruppe ist  für das 

Kind ein therapiefreier Raum. Spezielle Förderungen  und Thera-

pien bleiben in der Eigenverantwortung der Eltern. 

Grundlage für den Besuch des betreffenden Kindes is t der Ver-

laufsplan. Dieser Plan enthält etwa die Daten des K indes, An-

gaben zur Familiensituation, ärztliche oder psychol ogische 

Gutachten, bereits laufende Therapie- und Fördermaß nahmen 

sowie Angaben zur Situation in der 

Kinderbetreuungseinrichtung. Ebenso hat dieser Plan  zu 

enthalten, wie der Besuch der Kinderbetreuungsgrupp e vorberei-

tet wurde, welche Fähigkeiten das Kind mitbringt, w eiters 

individuelle pädagogische Ansatzpunkte, die Angabe 

gesundheitlicher Probleme, die ein rasches Handeln der 

pädagogischen Fachkräfte erfordern und die voraussi chtliche 

Besuchszeit des Kindes. Der Verlaufsplan wird mit d en 

jeweiligen Systempartnern (pädagogische Fachkraft, Eltern, 

ambulante Fachberatung des Landes für Integration, Erhalter 

etc.) gemeinsam erarbeitet und unterzeichnet.  

Die Betreuung von Kindern durch Einzelintegration b edarf der 

Genehmigung durch die Landesregierung, da diese Bet reuungsform 

spezielle Qualitätserfordernisse nach sich zieht un d daher 

sichergestellt sein muss, dass aufgrund der Einhalt ung näher 
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bezeichneter Voraussetzungen die Ziele der Einzelin tegration 

erreicht werden. Sofern diese Voraussetzungen gegeb en sind, 

ist die Genehmigung durch die Landesregierung jeden falls zu 

erteilen. Die erforderlichen Stützkräfte werden vom  Land gemäß 

§ 38 Abs. 7 nach der finanziellen Leistungskraft de s Erhalters 

gefördert. 

Obwohl von „Einzel“integration die Rede ist, können  grund-

sätzlich auch mehrere Kinder innerhalb einer Kinder betreuungs-

gruppe durch Einzelintegration betreut werden. Durc h den Be-

griff „Einzel“integration wird nur verdeutlicht, da ss die Ge-

nehmigungsvoraussetzungen in Bezug auf jedes einzel ne zu 

integrierende Kind zu überprüfen sind und gegeben s ein müssen. 

Die Fachberatung für Integration (mobile Sonderkind ergarten- 

bzw. -hortpädagogen) ist ein wesentlicher Faktor fü r die Inte-

gration von Kindern. Aufgabe der Fachberatung für I ntegration 

ist unter anderem die Beratung der Eltern, der päda gogischen 

Fachkraft und des Erhalters bei der Umsetzung der E inzelinte-

gration. Weiters stellt sie den Stützkräftebedarf f est.  

 

Zu § 19 (Integrationsgruppen):  

In einer Integrationsgruppe werden Kinder mit erhöh tem Förder-

bedarf und Kinder ohne erhöhten Förderbedarf gemein sam geför-

dert und betreut. Der Betreuungsschlüssel ist auf d ie erhöhten 

Bedürfnisse der Kinder angepasst. Zur Unterstützung  der Kinder 

mit besonderen Bedürfnissen werden auch therapeutis che Maßnah-

men gesetzt.  

Hinsichtlich der Kostentragung für Rehabilitationsm aßnahmen 

wird auf die Erläuternden Bemerkungen zu § 38 verwi esen. 

 

Zu § 20 (Heilpädagogische Gruppen):  

In einer heilpädagogischen Kinderbetreuungsgruppe w erden aus-

schließlich Kinder mit erhöhtem Förderbedarf geförd ert und be-

treut. Aus diesem Grund ist der Betreuungsschlüssel  auf die 

erhöhten Bedürfnisse der Kinder angepasst. Zur Unte rstützung 

der Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden insbe sondere 

auch therapeutische Maßnahmen gesetzt. 
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Hinsichtlich der Kostentragung für Rehabilitationsm aßnahmen 

wird auf die Erläuternden Bemerkungen zu § 38 verwi esen. 

 

Zum 3. Unterabschnitt (Flexible Organisationsformen ):  

Zu § 21 (Alterserweiterte und gemeindeübergreifende  Kinder-

betreuungsgruppen):  *Begründung* 

Mit dieser Bestimmung soll eine hohe Flexibilität b etreffend 

das Alter der gemeinsam betreuten Kinder einerseits  sowie be-

treffend das räumliche Einzugsgebiet von Kinderbetr euungsein-

richtungen andererseits gewährleistet und dadurch e rmöglicht 

werden, dass auch in jenen zahlreichen Regionen Tir ols, in 

denen eine flächendeckende ganztägige und ganzjähri ge 

Betreuung für einzelne spezifische Altersgruppen vo n Kindern 

bzw. für einzelne Gemeinden unwirtschaftlich ist, e in Kinder-

betreuungsangebot sichergestellt ist. 

Die vorliegende Bestimmung differenziert zwischen K inder-

krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen, die entwed er nur 

alterserweitert oder nur gemeindeübergreifend gefüh rt werden. 

Eine eigene Kategorie stellen Kindergartengruppen d ar, die so-

wohl alterserweitert als auch gemeindeübergreifend geführt 

werden sowie ein ganztägiges und ganzjähriges Angeb ot gewähr-

leisten. 

Während (nur) gemeindeübergreifende Gruppen ohne ei gene Geneh-

migung geführt werden dürfen, wenn die in diesem En twurf für 

Kinderkrippen-, Kindergarten- oder Hortgruppen vorg esehenen 

Voraussetzungen, wie etwa hinsichtlich des Personal bedarfes, 

der Gruppengröße, der Öffnungszeiten oder der räuml ichen Gege-

benheiten, erfüllt sind (Abs. 5), bedürfen (nur) al tererwei-

terte Gruppen ebenso einer besonderen Genehmigung d urch die 

Landesregierung (Abs. 4) wie Kindergartengruppen, d ie sowohl 

alterserweitert als auch gemeindeübergreifend gefüh rt werden 

und ein ganztägiges und ganzjähriges Angebot gewähr leisten 

(Abs. 6).  

Da alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppen die Auf gaben von 

mehreren Gruppenarten, also etwa sowohl einer Kinde rkrippen- 

als auch einer Kindergarten- und Hortgruppe, erfüll en müssen, 
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ist der hierfür vorgesehene Personaleinsatz ebenso gesondert 

zu prüfen wie die räumlichen Gegebenheiten im Hinbl ick auf 

Erfordernisse, die sich aufgrund der unterschiedlic hen 

Altersgruppen der betreuten Kinder ergeben. Der Abs . 4 lit. c 

sieht daher für alterserweiterte Kinderbetreuungsgr uppen einen 

besonderen Personaleinsatz vor. Dieser besondere 

Personaleinsatz ist während eines Zeitraumes im Aus maß der 

Kernzeit einzuhalten, nicht aber zwingend nur währe nd der 

Kernzeit selbst. Es obliegt also dem Erhalter zu en tscheiden, 

zu welchen Zeiten keine zusätzliche Assistenzkraft 

herangezogen wird, sofern nur die Summe dieser Zeit en das 

Gesamtausmaß der nach § 11 Abs. 4 möglichen Randzei ten nicht 

übersteigt. 

In Bezug auf Kindergartengruppen stellt diese Regel ung ein Ab-

weichen vom Mindestpersonaleinsatz nach § 29 Abs. 4  dar. Bei 

Kinderkrippen- und Hortgruppen ist nach § 29 Abs. 3  und 5 da-

gegen ohnehin neben der pädagogischen Fachkraft jew eils 

zusätzlich eine Assistenzkraft einzusetzen.  

Während im städtischen Bereich bzw. in Ballungsgebi eten die 

Nachfrage nach ganztägigen und ganzjährigen Betreuu ngsangebo-

ten zu speziell für das jeweilige Alter bestimmten Angeboten 

von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortgruppen f ührt, ist 

der Bedarf auf dem Land nach ganztägiger und ganzjä hriger 

Betreuung geringer. Hier kann auf das Angebot von g anzjährig 

und ganztägig geführten altererweiterten und 

gemeindeübergreifenden Kindergartengruppen zurückge griffen 

werden, die Kindern zwischen zwei und zehn Jahren a us mehreren 

Gemeinden offenstehen sollen. Im Hinblick auf die 

Besonderheiten der Kindergartengruppen, die sowohl 

alterserweitert als auch gemeindeübergreifend gefüh rt werden 

sowie ein ganztägiges und ganzjähriges Angebot gewä hrleisten, 

sind im Abs. 6 die Genehmigungsvoraussetzungen und im § 38 

Abs. 5 lit. b eine spezielle Förderung vorgesehen. Für die 

Gruppenhöchstzahl nach Abs. 6 lit. e gilt § 10 Abs.  2 über das 

Teilen von Kinderbetreuungsplätzen in Kindergarteng ruppen 

sinngemäß. 
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Zum 3. Abschnitt (Besuch von Kinderbetreuungseinric htungen): 

Zu § 22 (Aufnahme, Widerruf der Aufnahme):  

Näheres über die Anmeldung (Abs. 1) ist vom Erhalte r zu re-

geln. Bei der Anmeldung des Kindes kann der Erhalte r in einer 

schriftlichen Vereinbarung auch gegenseitige Rechte  und 

Pflichten festlegen. Kommt eine solche Vereinbarung  zustande, 

entsteht zwischen Erhalter und Eltern ein privatrec htliches 

Vertragsverhältnis. Diese Vereinbarung soll bei der  Aufnahme 

durch den Erhalter ausgehändigt und von einem Elter nteil 

unterzeichnet werden. 

Diese Vereinbarung sollte beispielsweise beinhalten : 

- Elternbeiträge, 

- Zahlungsmodalitäten, 

- Überstellung eines Kindes von der Kinderkrippengrup pe in die 

Kindergartengruppe usw.. 

Es dürfen nur Kinder nach Maßgabe des vorhandenen R aums aufge-

nommen werden; für ein Kind ist mindestens 2,5 m² B odenfläche 

des Gruppenraums zu rechnen. 

Weiters darf die Aufnahme dann verweigert oder wide rrufen wer-

den, wenn die Eltern für die Begleitung zu und von der Kinder-

betreuungseinrichtung wiederholt nicht sorgen, anze igepflich-

tige Krankheiten verschweigen oder eine sonstige ih nen oblie-

gende Verpflichtung trotz vorheriger schriftlicher Mahnung 

nicht erfüllen.  

Schließlich besteht noch die Möglichkeit der Verwei gerung oder 

des Widerrufs der Aufnahme aus ärztlichen oder psyc hologischen 

Gründen. Um in einem solchen Fall nachzuweisen, das s eine an-

dere Form der Bildung, Erziehung, Betreuung und Pfl ege den Be-

dürfnissen eines Kindes besser gerecht wird, sind v om Erhalter 

entsprechende Gutachten, etwa eines von der Landesr egierung 

herangezogenen pädagogischen Aufsichtsorgans, eines  Amtsarztes 

oder eines Kinderpsychologen, einzuholen. Einer sol chen 

Verweigerung bzw. einem solchen Widerruf wird jeden falls auch 

eine Anhörung der Eltern und der gruppenführenden 

pädagogischen Fachkraft vorausgehen müssen.  
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Der Abs. 4 regelt, in welcher Reihenfolge Kinder au fzunehmen 

sind, wenn aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ni cht alle 

angemeldeten Kinder aufgenommen werden können. Um s icherzu-

stellen, dass der Besuchspflicht in einer Kindergar tengruppe 

nach § 26 entsprochen werden kann, sind jedenfalls primär die 

dieser Pflicht unterliegenden Kinder aufzunehmen.  

Die prioritäre Aufnahme von Kindern, deren Eltern a rbeits-

suchend sind, resultiert daraus, dass in der Praxis  der Nach-

weis eines Kinderbetreuungsplatzes vielfach als Kri terium bei 

der Vergabe eines Arbeitsplatzes gefordert wird. De r Nachweis 

der Arbeitssuche ist etwa durch eine entsprechende Bestätigung 

durch das AMS zu erbringen.  

Eine Sonderbestimmung ist für Kinderbetreuungseinri chtungen in 

Betrieben (z.B. Betriebskindergärten) erforderlich,  um sicher-

zustellen, dass die Kinder von betriebsangehörigen Eltern bei 

der Aufnahme vorrangig berücksichtigt werden. 

 

Zu § 23 (Kinderbetreuungseinrichtungsordnung):  

Der Erhalter kann für den Betrieb der Kinderbetreuu ngseinrich-

tung nähere Bestimmungen in einer Kinderbetreuungse inrich-

tungsordnung treffen. Inhalte können beispielsweise  sein:  

- Aufgaben der Kinderbetreuungseinrichtung, 

- Aufnahmebedingungen, 

- Öffnungszeit, 

- Bring- und Holzeiten, 

- Regelungen bezüglich der Altersgrenze und bezüglich  der Ab-

holung der Kinder durch Geschwisterkinder, 

- Pflichten und Zusammenarbeit mit den Eltern, 

- ev. Elternbeiträge (Mittagstisch, Transport etc.). 

 

Zu § 24 (Suspendierung):  

Diese Bestimmung soll als „ultima ratio“ eine Handh abe für 

jene wenigen, jedoch riskanten Ausnahmefälle bieten , in denen 

der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung durch ein Kind zu 

einer Gefährdung für das betreffende Kind oder ande re Kinder 
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führt und ein Einvernehmen mit den Eltern über eine  Unter-

brechung des Besuchs nicht herbeigeführt werden kan n.  

Der Erhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass beglei tende Maß-

nahmen zur Unterstützung der Entwicklung des Kindes  einge-

leitet werden.  

Die Dauer der Suspendierung ist davon abhängig zu m achen, wel-

che Einschätzung sich aus diesen unterstützenden Ma ßnahmen, 

die gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Fachbe ratung für 

Integration bzw. mit der zuständigen Behörde der Ju gendwohl-

fahrt erfolgen sollten, für die Entwicklung des bet reffenden 

Kindes ergibt.  

 

Zu § 25 (Aufenthaltsdauer):  

Es soll sichergestellt werden, dass Kinder nicht üb er das für 

die Vollbeschäftigung der Eltern erforderliche Maß hinaus Kin-

derbetreuungseinrichtungen besuchen. Dieses Maß läs st sich aus 

Art. 4 Abs. 1 Z. 5 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 

den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsang ebots und 

über die Einführung der verpflichtenden frühen spra chlichen 

Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinri chtungen 

sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen B ildungs-

planes ableiten. Eine über dieses Maß hinausgehende  

Kinderbetreuung, insbesondere ein täglicher Besuch in der Kin-

derbetreuungseinrichtung von mehr als 9 1/2 Stunden , soll im 

Interesse des Kindeswohls nur ausnahmsweise möglich  sein. 

Es liegt weiters in der Verantwortung der Eltern un d der Er-

halter dafür zu sorgen, dass Kinder eine Kinderbetr euungsein-

richtung nicht das ganze Jahr durchgehend besuchen.  Fünf 

Wochen Ferien außerhalb der Kinderbetreuungseinrich tung sind 

eine pädagogische Notwendigkeit. 

 

Zu § 26 (Pflicht zum Besuch einer Kindergartengrupp e):  

Der Abs. 1 regelt die sog. Besuchspflicht, die sich  auf das 

letzte Kindergartenjahr bezieht. Jedes Kind, das am  31. August 

vor Beginn des Kindergartenjahres sein fünftes Lebe nsjahr 

vollendet hat und im Folgejahr schulpflichtig wird,  muss somit 

hinkünftig ein Jahr vor seinem Schuleintritt eine K indergar-
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tengruppe in einem bestimmten zeitlichen Ausmaß (Ab s. 2) be-

suchen. Dies gilt nicht, wenn eine Ausnahme von der  Besuchs-

pflicht vorliegt (Abs. 4). 

Der Besuchspflicht wird Folge geleistet, wenn das K ind in 

einer Kindergartengruppe in einer öffentlichen oder  privaten 

Kinderbetreuungseinrichtung betreut wird. Nicht maß geblich ist 

der Standort dieser Kinderbetreuungseinrichtung: Di e 

Kinderbetreuungseinrichtung muss sich also nicht in  jener 

Gemeinde befinden, in der das Kind seinen Hauptwohn sitz hat; 

sie kann sich allenfalls auch außerhalb Tirols befi nden. 

Der Umfang der Besuchspflicht ist im Abs. 2 normier t. Die der 

Besuchspflicht unterliegenden Kinder müssen die Kin dergarten-

gruppe in einem Ausmaß von 20 Stunden an mindestens  vier Werk-

tagen pro Woche besuchen. Damit wird die Verpflicht ung auf-

grund der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die  Einführung 

der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühe n Förderung 

in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, wonach der 

Kindergartenerhalter den halbtägig verpflichtenden Besuch – 

und zwar im Ausmaß von mindestens 16 bis 20 Stunden  an 

mindestens vier Tagen pro Woche – näher festzulegen  hat, 

gesetzlich umgesetzt. 

Nach Abs. 4 können Kinder aus bestimmten Gründen vo n der Be-

suchspflicht ausgenommen werden. Als Kinder mit „be sonderem 

sonderpädagogischem Förderbedarf“ im Sinn des Abs. 4 lit. a – 

diese Terminologie ergibt sich aus Art. 4 Abs. 2 de r genannten 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG - gelten auch Kind er mit er-

höhtem Förderbedarf im Sinn des § 17. Um eine Ausna hme von der 

Besuchspflicht in Anspruch nehmen zu können, bedarf  es einer 

Anzeige der Eltern, die bei der Wohnsitzgemeinde ei nzubringen 

und von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde z u 

bearbeiten ist. Die Gründe für die Inanspruchnahme einer Aus-

nahme müssen nicht im Zeitpunkt der Einbringung der  Anzeige 

vorliegen, sondern beziehen sich jeweils auf das de m Antrag 

folgende Kindergartenjahr. 

Beim Besuch einer sonstigen Kinderbetreuungsgruppe muss zu-

sätzlich sichergestellt sein, dass die Bildungsaufg aben ent-

sprechend dem (noch zu erstellenden) Modul für Fünf jährige 

nach Art. 2 Abs. 5 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 
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die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpfl ichtenden 

frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuun gseinrich-

tungen wahrgenommen werden. Im Art. 2 Abs. 5 der ge nannten 

Vereinbarung ist festgelegt, dass die Vertragspartn er 

einvernehmlich auf dem Bildungsplan aufbauend ein z usätzlich 

integriertes Modul für Fünfjährige erarbeiten werde n, das 

unter anderem auch die Stärkung der grundlegenden K ompetenzen 

des Kindes enthält. Es sind dabei insbesondere die 

Unterstützung der Schulreife und der Übergang zur V olksschule 

zu beachten. 

Erfolgt eine häusliche Erziehung oder eine Tagesbet reuung, 

muss sichergestellt sein, dass die Bildungsaufgaben  

wahrgenommen werden. Zu dieser Sicherstellung haben  sich die 

Eltern durch eine schriftliche Erklärung zu verpfli chten. Im 

Art. 2 Abs. 6 der genannten Vereinbarung gemäß Art.  15a B-VG 

ist festgelegt, dass für die häusliche Betreuung so wie die 

Betreuung durch Tageseltern im Einvernehmen mit den  Ländern in 

Zusammenarbeit mit dem Charlotte-Bühler-Institut bi s Juni 2010 

ein Leitfaden entwickelt wird, an den sich diese Be treuer hal-

ten müssen. 

Das vorübergehende Fernbleiben eines Kindes, das de r Besuchs-

pflicht unterliegt, von der Kindergartengruppe muss  gerecht-

fertigt sein. Die Rechtfertigungsgründe für ein sol ches Fern-

bleiben sind im Abs. 7 demonstrativ aufgezählt. Auß erge-

wöhnlichen Ereignisse im Sinn dieser Bestimmung sin d z.B. 

Geburten, Hochzeiten oder Todesfälle im Familienkre is. Auch 

religiöse Feste können außergewöhnliche Ereignisse darstellen, 

die ein Fernbleiben des Kindes rechtfertigen. Die E ltern haben 

die Leitung über jedes Fernbleiben des Kindes zu in formieren. 

Dies folgt aus § 28 Abs. 4. 

Ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben bildet künft ig einen 

Verwaltungsstraftatbestand (§ 48 Abs. 1 lit. p). 

 

Zu den §§ 27 und 28 (Mitwirkung der Eltern, Pflicht en der 

Eltern):  

Die Eltern sollen verstärkte Mitspracherechte erhal ten. 

Gleichzeitig sollen aber auch die Verpflichtungen d er Eltern 

deutlicher als bisher hervorgehoben werden. Die bis her bereits 
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zulässigen Elternvereine oder Elternvertreter solle n nun eine 

ausdrückliche gesetzliche Grundlage erhalten, ohne deren Orga-

nisation detailliert zu regeln. 

Zu den Pflichten der Eltern zählt nach § 28 Abs. 6 unter ande-

rem die Verständigung der Kinderbetreuungseinrichtu ng über an-

zeigepflichtige Krankheiten. Solche anzeigepflichti ge Krank-

heiten sind insbesondere im § 1 Abs. 1 des Epidemie gesetzes 

1950, BGBl. Nr. 186, zuletzt geändert durch das Ges etz BGBl. 

Nr. 76/2008, bzw. in der aufgrund des § 1 Abs. 2 de s Epidemie-

gesetzes 1950 erlassenen Verordnung betreffend anze igepflich-

tige übertragbare Krankheiten 2009, BGBl. II Nr. 35 9/2009, in 

der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 19/2010, au fgezählt.  

 

 

Zum 4. Abschnitt (Personal von Kinderbetreuungseinr ichtungen): 

Zu § 29 (Mindestpersonaleinsatz):  

Diese Bestimmung soll in pädagogischer Hinsicht ein e Verbesse-

rung der Betreuung gegenüber der bisherigen Rechtsl age bewir-

ken. In Kinderkrippengruppen und Hortgruppen ist ei ne ver-

pflichtende Doppelbesetzung mit zumindest einer päd agogischen 

Fachkraft und einer Assistenzkraft vorgesehen. 

Über alle in einer Kinderbetreuungseinrichtung gefü hrten Kin-

dergartengruppen hinweg ist – nach einem Übergangsz eitraum 

(siehe § 49 Abs. 9) – in der Kernzeit zumindest die  Einhaltung 

eines Betreuungsschlüssels von 15 Kindern zu einer Betreuungs-

person einzuhalten. So ist ab dem 16. Kind eine zwe ite Betreu-

ungsperson, ab dem 31. Kind eine dritte Betreuungsp erson, ab 

dem 46. Kind eine vierte Betreuungsperson usw. hera nzuziehen. 

Das Verhältnis von pädagogischen Fachkräften zu Ass istenz-

kräften ergibt sich aus der Anzahl der Kindergarten gruppen, da 

für jede Kindergartengruppe zwingend eine pädagogis che Fach-

kraft heranzuziehen ist. Darüber hinausgehende Betr euungsper-

sonen sind Assistenzkräfte. Diese können von der Le itung auch 

gruppenübergreifend eingesetzt werden. 

Abweichungen sind in Randzeiten (§ 11 Abs. 4) nach Maßgabe des 

Abs. 6 zulässig. 
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Abweichend von § 29 ist für Integrationsgruppen nac h § 19, 

heilpädagogische Gruppen nach § 20 sowie für die fl exiblen Or-

ganisationsformen nach § 21 Abs. 4 und 6 ein qualif izierter 

Personaleinsatz gefordert. 

 

Zu § 30 (Leitung):  

Diese Bestimmung sieht vor, dass für die Summe der in einer 

Kinderbetreuungseinrichtung geführten Kinderbetreuu ngsgruppen 

einer Art, also für alle Kinderkrippen-, Kindergart en- oder 

Hortgruppen, jeweils eine gruppenführende pädagogis che Fach-

kraft mit der pädagogischen und administrativen Lei tung zu 

betrauen ist. Heilpädagogische Gruppen und Integrat ionsgruppen 

gelten nicht als eigene Gruppenart. Die Leitung kan n auch vom 

Erhalter selbst ausgeübt werden, wenn dieser die fa chlichen 

Qualifikationen einer gruppenführenden pädagogische n Fachkraft 

besitzt und die entsprechenden Zusatzerfordernisse erfüllt. 

Der Leitung obliegen in pädagogischer Hinsicht beis pielsweise 

folgende Aufgaben: 

- die Wahrnehmung der fachlichen Dienstaufsicht (Eins ichtnahme 

in die Erziehungs- und Bildungsarbeit der übrigen G ruppen), 

- die Einteilung der Kinder in Gruppen, 

- die Mitarbeit bei der Erstellung des pädagogischen Konzepts, 

- die Planung und Koordination gruppenübergreifender Vorhaben, 

- die Koordination der Zusammenarbeit mit den Eltern oder mit 

externen Partnern, 

- die Leitung des Hospitierens und Praktizierens von Schüler-

innen oder Schülern. 

Administrative Leitungsaufgaben sind beispielsweise : 

- die Erstellung des Dienstplans, 

- die ordnungsgemäße Kanzleiführung und Geldgebarung,  

- die Evidenthaltung des Inventars, 

- die Wahrnehmung der Verantwortung als Dienstvorgese tzter. 
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Zu den §§ 31 bis 35 (Anstellungserfordernisse für p ädagogische 

Fachkräfte und Anerkennung von Ausbildungen):  

Das derzeit noch in Geltung stehende Gesetz über di e Anstel-

lungserfordernisse für Kindergärtnerinnen und für E rzieher an 

Horten und an Schülerheimen soll in das Tiroler Kin derbil-

dungs- und Kinderbetreuungsgesetz integriert werden . Die bis-

herige Rechtslage wird dabei im Wesentlichen unverä ndert über-

nommen. 

Der Nachweis im Sinn des § 32 Abs. 1, dass entsprec hend quali-

fizierte Bewerber nicht zur Verfügung stehen, gilt etwa dann 

als erbracht, wenn sich auf eine Stellenausschreibu ng keine 

nach § 31 Abs. 1 qualifizierten Personen beworben h aben. 

Der gegenüber der bisherigen Rechtslage neu aufgeno mmene § 32 

Abs. 3 ist in Anbetracht der durch diesen Entwurf a ngestrebten 

längeren Öffnungszeiten erforderlich, um eine ausre ichende 

personelle Besetzung sicherstellen zu können. Diese  Bestimmung 

ermöglicht für Zeiten, in welchen primär nicht die Bildung, 

sondern vor allem die Betreuung der Kinder im Vorde rgrund 

steht, den dauerhaften flexiblen Einsatz von pädago gischen 

Fachkräften, welche nicht die Anstellungserforderni sse nach 

§ 31 erfüllen. 

Weitere Änderungen betreffen etwa die Aktualisierun g der Be-

zeichnungen für abzulegende Prüfungen sowie die Sch affung der 

Möglichkeit der Anerkennung inländischer Ausbildung en im § 34. 

Diesbezüglich soll aus verwaltungsökonomischen Grün den die An-

wendung der schon bisher vorgesehenen Bestimmungen über die 

Anerkennung von Ausbildungen im Rahmen der europäis chen 

Integration (nunmehr § 35 des Entwurfs) vorgesehen bzw. die 

Landesregierung zur Erlassung einer Verordnung ermä chtigt 

werden, in der die Gleichwertigkeit bestimmter Ausb ildungen 

generell festgelegt werden kann. 

Wie schon beim Kreis jener Personen, die nach § 13 Abs. 1 zur 

Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung berech tigt sind, 

sind auch bei den Begünstigten im Sinn des § 35 Abs . 2 An-

passungen aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben und i m Hinblick 

auf das EPG erforderlich. 

Insgesamt tragen die §§ 31 bis 35 dem Umstand Rechn ung, dass 

infolge eines stetig zunehmenden Ausbildungsangebot es im Be-
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reich der Kinderbetreuung auch durch private Träger  einerseits 

und durch einen steigenden Bedarf an pädagogischen Fachkräften 

andererseits eine erhöhte Flexibilität in der Anerk ennung von 

Ausbildungen notwendig ist. Die Aufrechterhaltung d er Quali-

tätsstandards in der Ausbildung ist von der Landesr egierung im 

Rahmen ihrer Aufsichtsbefugnisse zu kontrollieren.  

 

Zu § 36 (Aufsichts-, Melde- und Verschwiegenheitspf licht):   

In dieser Bestimmung wird neben der Ausgestaltung d er Auf-

sichtspflicht festgelegt, dass die Betreuungsperson en dem 

Jugendwohlfahrtsträger den Verdacht der Vernachläss igung, der 

Misshandlung und des sexuellen Missbrauchs von Kind ern unver-

züglich zu melden haben, im Übrigen aber einer nähe r um-

schriebenen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.  

 

Zu § 37 (Hospitieren, Praktizieren):  

Das schon bisher gebräuchliche Hospitieren und Prak tizieren in 

Kinderbetreuungseinrichtungen soll auch weiterhin e rmöglicht 

werden, damit zukünftige pädagogische Fachkräfte in  ihrer Aus-

bildung einen Praxisbezug erhalten. Hospitanten und  Praktikan-

ten können das nach dem vorliegenden Entwurf vorges chriebene 

Personal jedoch nicht ersetzen. 

Als Schüler von anderen Bildungseinrichtungen, dene n mit 

Genehmigung der Landesregierung das Hospitieren und  

Praktizieren ermöglicht werden kann, kommen etwa in  Frage: 

- Schüler von Hauptschulen und Polytechnischen Lehrgä ngen im 

Zuge der Berufspraktischen Tage 

- Personen, die die Ausbildung zum Krippenerzieher be im Be-

rufsförderungsinstitut oder ähnlichen vom Land Tiro l aner-

kannten Ausbildungen absolvieren 

- Schüler anderer berufsbildender höherer Schulen, fü r die im 

Lehrplan ein soziales Praktikum verpflichtend vorge sehen ist 

(z.B. Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauen berufe, 

Höhere Lehranstalt für Landwirtschaftliche Berufe).  

Durch das im Abs. 1 lit. b vorgesehene Genehmigungs erfordernis 

soll gewährleistet werden, dass das Hospitieren und  Praktizie-
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ren in Kinderbetreuungseinrichtungen auch in einem gewissen 

Konnex zur jeweiligen Ausbildung der Schüler steht.   

 

 

Zum 5. Abschnitt (Finanzierung von Kinderbetreuungs ein-

richtungen): 

Zu § 38 (Förderungen des Landes):  *Begründung* 

Aufbauend auf dem bewährten Modell der Gruppenförde rung sieht 

der vorliegende Entwurf vor, dass den Erhaltern ein er Kinder-

betreuungseinrichtung vom Land Tirol im Rahmen der Privatwirt-

schaftsverwaltung für die Führung von Kinderbetreuu ngsgruppen 

finanzielle Förderungen gewährt werden. Die Förderu ng soll 

leistungsgerecht entsprechend der jeweiligen Wochen - und Jah-

resöffnungszeit und nach der Anzahl der geführten G ruppen er-

folgen, da durch diese Faktoren die Kosten des Erha lters, ins-

besondere die Personal- und Betriebskosten, wesentl ich be-

stimmt werden. 

Die Differenzierung bei der nach Wochenöffnungszeit  gewährten 

Förderung erfolgt ab einer Wochenöffnungszeit von 3 0 Stunden 

in Sprüngen zu 5 Stunden und unter einer Wochenöffn ungszeit 

von 30 Stunden in Sprüngen von 1 Stunde (siehe Abs.  4). Diese 

enge Staffelung der Fördersätze bei einer Wochenöff nungszeit 

von unter 30 Stunden hat den Vorteil, dass die Erha lter wie 

bisher diese Wochenöffnungszeiten flexibel gestalte n können. 

Durch die Berechnung der Förderung anhand des KI-En tlohnungs-

schemas sind die Förderbeträge valorisiert. 

Die Förderung der ersten Gruppe soll im Vergleich z um bisheri-

gen Fördersystem um 10% angehoben werden. Dies soll  die Er-

halter von eingruppigen Kinderbetreuungseinrichtung en 

entlasten und ersetzt auch die im bisherigen Förder system 

bezahlte Leiterzulage. Die Förderung der ersten Gru ppen ist 

wie im bisherigen Fördersystem höher als die Förder ung der 

weiteren Gruppen. 

Um den Zielsetzungen dieses Entwurfes nach einem vi elfältigen 

Kinderbetreuungsangebot zu entsprechen, kann innerh alb einer 

Kinderbetreuungseinrichtung nicht nur eine einzige Kinderbe-
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treuungsgruppe als erste Gruppe gefördert werden, s ondern er-

halten beim Vorhandensein mehrerer Gruppenarten die  jeweils 

ersten Gruppen der jeweiligen Gruppenart den erhöht en Förder-

satz. Da für die im Abs. 4 letzter Satz genannten G ruppen 

jedenfalls eine Doppelbesetzung mit pädagogischen F achkräften 

vorgesehen ist, was höhere Personalkosten für den E rhalter zur 

Folge hat, sollen diese Gruppen in allen Fällen mit  dem Grund-

beitrag in der für die erste Gruppe vorgesehenen Hö he 

gefördert werden. 

Der Abs. 5 regelt Zuschläge für Gruppen, die bestim mte Mehr-

leistungen anbieten. Diese Zuschläge sind durch ein en erhöhten 

Personalbedarf oder erheblichen organisatorischen A ufwand ge-

rechtfertigt. Wird ein Zuschlag nach Abs. 5 lit. d gewährt, 

ist ein gleichzeitiger Zuschlag nach Abs. 5 lit. c 

ausgeschlossen. Der Zeitraum von 25 Werktagen Unter brechung 

nach Abs. 5 lit. c ist mit einer Unterbrechung von 5 Wochen 

außerhalb des Kindergartenjahres gleichzusetzen. 

Eine aliquote Förderung erfolgt, wenn innerhalb des  Kinder-

betreuungsjahres eine Veränderung eintritt, etwa be i einer 

Verlängerung oder Verkürzung der Wochenöffnungszeit en 

(Abs. 6). 

Besondere Förderungen sind den Erhaltern nach Abs. 7 für den 

Einsatz von Stützkräften in Gruppen mit Einzelinteg ration bzw. 

den Einsatz von Assistenzkräften zu gewähren. Diese  Förde-

rungen sollen vor allem finanzschwachen Erhaltern z ukommen. 

Bei der Einzelintegration sind speziell die Bedürfn isse der zu 

integrierenden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zu berücksich-

tigen. Für die Gewährung einer Förderung der Einzel integration 

ist in dem nach § 18 Abs. 2 vorzulegenden Verlaufsp lan auch 

ein Kostenvoranschlag der zusätzlichen Personalkost en darzu-

legen. 

Keine speziellen, über die grundsätzlichen Bestimmu ngen des 

§ 38 hinaus gehenden Förderungsbestimmungen sind fü r Integra-

tionsgruppen und heilpädagogische Gruppen vorgesehe n, da im 

Sinn des § 8 des Tiroler Rehabilitationsgesetzes Fö rderungen 

für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf vorgesehen sin d. Die 

§§ 19 Abs. 5 und 20 Abs. 5 nehmen darauf Bezug.  
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Um eine einheitliche Förderabwicklung zu gewährleis ten, sind 

von der Landesregierung Förderrichtlinien zu erlass en (Abs. 

8). 

 

Zu § 39 (Elternbeiträge):  *Begründung* 

Durch diese Bestimmung soll gewährleistet werden, d ass Kinder-

betreuungseinrichtungen in Tirol nicht mit Gewinner zielungsab-

sicht geführt werden. Kinderbetreuung, die maßgebli ch - auch 

im Fall privater Erhalter - durch die öffentliche H and 

finanziert wird, hat bildungs-, familien- und gesel lschafts-

politische Aufträge zu erfüllen. Wirtschaftliche Ge winnorien-

tierung gehört nicht zu diesen Zielsetzungen. 

Weiters wird eine soziale Staffelung der Elternbeit räge bei 

öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen vorgeseh en.  

 

Zu § 40 (Entgeltfreie Kindergartenjahre):  *Begründung* 

In dieser Bestimmung wird das Tiroler Modell des Gr atiskinder-

gartens verankert, wonach nicht nur fünfjährige, so ndern auch 

vierjährige Kinder in den Genuss einer halbtägigen kostenlosen 

Betreuung kommen. Abs. 2 sieht den Ersatz des darau s für den 

Erhalter entstehenden Entfalls an Einnahmen vor. 

 

 

Zum 6. Abschnitt (Aufsicht über Kinderbetreuungsein -

richtungen): 

Zu den §§ 41 und 42 (Rechtliche und pädagogische Au fsicht, 

Mängelbehebung, Entzug der Genehmigung):  

Als Aufsichtsbehörde soll – wie bisher - die Landes regierung 

fungieren. Die Aufsicht gliedert sich in eine recht liche und 

eine pädagogische.  

Als Aufsichtsmaßnahmen kommen insbesondere die Erla ssung eines 

Mängelbehebungsauftrages im Fall behebbarer Mängel und unter 

im § 42 Abs. 3 näher bezeichneten Voraussetzungen d er Entzug 

der Genehmigung in Frage. Nach § 42 Abs. 4 kann auc h die 
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Genehmigung eines Kinderbetreuungsversuches wieder entzogen 

werden. 

 

 

Zum 7. Abschnitt (Tagesbetreuung, Kinderspielgruppe n): 

Die Betreuung durch Tagesmütter bzw. Tagesväter sow ie in Kin-

derspielgruppen stellt eine sehr flexible, bewährte  Form der 

Kinderbetreuung dar, deren Fortbestand auch weiterh in ermög-

licht werden soll. 

 

Zu § 43 (Genehmigung der Tagesbetreuung):  

Die Bestimmungen des § 43 entsprechen weitgehend de m § 24 des 

Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes 2002, LGBl. Nr. 51 , zuletzt 

geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 27/2010. 

Der bisher im § 24 Abs. 1 des Tiroler Jugendwohlfah rtsgesetzes 

2002 definierte Begriff Tagesbetreuung wird nunmehr  im § 2 des 

vorliegenden Entwurfes erklärt. Dieser Begriff orie ntiert sich 

an § 21a des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 des Bund es und ver-

zichtet in diesem Sinn auf den – bisher in der Prax is auch 

nicht gebräuchlichen – Begriff der „Tagesbetreuungs einrich-

tung“. 

Auch die Aufsicht über die Tagesbetreuung ist nunme hr nicht 

mehr im Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 geregel t. Vielmehr 

sollen diesbezüglich sinngemäß die Bestimmungen der  §§ 41 und 

42 zur Anwendung gelangen. 

 

Zu § 44 (Förderung der Tagesbetreuung):  *Begründung* 

Die Förderung der Tagesbetreuung soll durch von der  Landes-

regierung zu erlassende Förderrichtlinien geregelt werden. We-

sentliche Förderungsvoraussetzungen werden aber sch on im Ent-

wurf festgelegt. So soll die Förderung etwa nur im Hinblick 

auf jene Kosten gewährt werden, die nicht ohnehin d urch 

Elternbeiträge oder durch sonstige Förderungen, etw a solche 

des AMS, abgedeckt sind. 

Hinsichtlich der Kostentragung ist vorgesehen, dass  sich die 

Gemeinden mit einem bestimmten Prozentsatz am Aufwa nd, der dem 
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Land Tirol durch die Förderung der Tagesbetreuung j ährlich 

entsteht, zu beteiligen haben. Die Ermittlung der H öhe des von 

den Gemeinden zu leistenden Beitrages richtet sich dabei nach 

der Anzahl der Betreuungsstunden, die für aus der j eweiligen 

Gemeinde stammende Kinder im betreffenden Kalenderj ahr 

geleistet wurden. 

 

Zu § 45 (Förderung von Kinderspielgruppen):  

Eine finanzielle Förderung kann auch für Kinderspie lgruppen 

vorgesehen werden. Näheres ist von der Landesregier ung in 

Förderrichtlinien zu regeln. 

 

 

Zum 8. Abschnitt (Übergangs-, Straf- und Schlussbes timmungen): 

Zu § 46 (Verwendung personenbezogener Daten):  *Begründung* 

Mit der ausdrücklichen Ermächtigung zur Verwendung von 

personenbezogenen Daten im Sinn der §§ 8 Abs. 1 Z. 1 und 9 Z. 3 

des Datenschutzgesetzes 2000 wird dem Bestreben, 

bereichsspezifische Datenschutzbestimmungen in den 

Materiengesetzen zu schaffen, Rechnung getragen. Be i Eingriffen 

staatlicher Behörden in das Grundrecht auf Datensch utz muss die 

gesetzliche Eingriffsermächtigung aus einem der im Art. 8 

Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten genannten Gründe  notwendig 

sein (vgl. § 1 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000) . Die 

Ermächtigung zur Führung eines Informationsverbunds ystems steht 

im Einklang mit dem Grundrecht auf Datenschutz und ist 

erforderlich, um die rasche und effiziente Erfüllun g der im 

vorliegenden Entwurf vorgesehenen Aufgaben sicherzu stellen und 

dadurch die mit diesem Entwurf verfolgten Ziele, in sbesondere 

die Gewährleistung einer bestmöglichen Bildung, Erz iehung, 

Betreuung und Pflege der Kinder, zu erreichen.  

Alle im Abs. 1 und 2 konkret aufgezählten Zwecke de r 

Datenverwendung dienen letztlich der Erreichung die ser Ziele. 

Diesbezüglich ist auch die Verwendung sensibler Dat en, wie etwa 

der Nationalität, der Muttersprache oder des erhöht en 
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Förderbedarfes eines Kindes, erforderlich, weil nur  anhand 

dieser Daten ein möglichst auf die Bedürfnisse des Kindes 

zugeschnittenes Betreuungsangebot gewährleistet wer den kann.  

Gesetzliche Ermächtigungen müssen Aussagen zu den z u 

verarbeitenden Arten von Daten, zum Kreis der Betro ffenen sowie 

zu den Empfängern enthalten ( Dohr/Pollirer/Weiss, DSG², Anm. 5 

zu § 8). Diesen Erfordernissen wird im § 46 Rechnun g getragen. 

Durch die Bezugnahme in den Abs. 1 und 2 auf die im  Gesetz 

vorgesehenen Aufgaben wird klargestellt, dass das A mt der 

Landesregierung, die Erhalter und die 

Bezirksverwaltungsbehörden jeweils nur jene Daten v erwenden 

dürfen, die sie für die ihnen gesetzlich obliegende n Aufgaben 

tatsächlich benötigen. Während die Aufzählung der 

Datenverwendungszwecke im Abs. 1 im Hinblick auf di e Vielzahl 

der vom Amt der Landesregierung und von den Erhalte rn nach dem 

vorliegenden Entwurf zu erfüllenden Aufgaben sehr u mfangreich 

ist, werden die Bezirksverwaltungsbehörden nur im Z usammenhang 

mit der Besuchspflicht, der Tagesbetreuung und der Ahndung von 

Verwaltungsübertretungen tätig. Daher ist die Zuläs sigkeit der 

Datenverwendung durch die Bezirksverwaltungsbehörde n auf diese 

Zwecke beschränkt (Abs. 2). 

Hinsichtlich der Datenarten nach Abs. 3 wird insofe rn 

differenziert, als die Erhalter – entsprechend dem Zweck der 

Datenverwendung - nur die Daten nach Abs. 3 lit. a,  b und c 

verwenden dürfen, das Amt der Landesregierung und d ie 

Bezirksverwaltungsbehörden dagegen alle im Abs. 3 g enannten 

Daten, sofern diese für die Erfüllung der ihnen nac h diesem 

Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich si nd.  

 

Zu § 47 (Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde):  

§ 47 trägt dem Umstand Rechnung, dass gemäß Art. 11 8 Abs. 2 B-

VG die von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich  zu be-

sorgenden Angelegenheiten ausdrücklich als solche z u bezeich-

nen sind. 

 

Zu § 48 (Strafbestimmungen):  
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Die Normierung von Straftatbeständen soll die Einha ltung 

wesentlicher gesetzlicher Bestimmungen sicherstelle n, wobei 

bei Nichteinhaltung der an die Erhalter gerichteten  Verpflich-

tungen höhere Strafen drohen als bei Verwaltungsübe rtretungen 

der Eltern.  

Hinsichtlich bestimmter Regelungen kann jedoch auf eine 

verwaltungsstrafrechtliche Sanktionierung verzichte t werden, 

weil schon durch die Möglichkeiten eines Förderungs entzuges 

gesetzeskonformes Verhalten ausreichend sichergeste llt 

scheint. 

 

Zu § 49 (Übergangsbestimmungen):  

Der Abs. 1 führt die bestehenden Kinderkrippen, Kin dergärten 

und Horte in den Rahmen der neuen Rechtslage über. Diese 

gelten ex lege als nach dem neuen Tiroler Kinderbil dungs- und 

Kinderbetreuungsgesetz errichtete und in Betrieb ge nommene 

Kinderbetreuungseinrichtungen, und zwar im Ausmaß d es 

bestehenden Konsenses. Daraus folgt insbesondere, d ass die 

betreffenden Kinderbetreuungseinrichtungen so wie b isher – 

auch hinsichtlich ihres räumlichen Bestandes und in  ihrer 

derzeitigen baulichen Gestaltung – weiter betrieben  werden 

dürfen. Ungeachtet dessen kann sich im Fall eines U mbaus oder 

Zubaus die Notwendigkeit einer entsprechenden Adapt ierung 

ergeben (siehe § 12 Abs. 6). 

Die Übergangsbestimmung des Abs. 3 nimmt auf § 7 Be zug. 

Privatkindergärten und Privathorte waren schon nach  dem 

bisherigen § 40 des Tiroler Kindergarten- und Hortg esetzes 

ausdrücklich als solche zu bezeichnen, während es f ür private 

Kinderkrippen bisher keine vergleichbare Regelung g ab. 

Insofern wird den schon bestehenden Kinderkrippen e ine Frist 

bis 1. September 2012 eingeräumt, innerhalb der der  

Bezeichnungspflicht nach § 7 nachzukommen ist. Eine  allfällige 

Umbenennung hat nach Maßgabe der für die jeweilige 

Kinderbetreuungseinrichtung aufgrund ihrer Rechtsfo rm 

geltenden Bestimmungen, also etwa nach den Vorschri ften des 

Vereinsgesetzes 2002, zu erfolgen. 

Da der vorliegende Entwurf gegenüber der bisherigen  Rechtslage 

zahlreiche Neuerungen vorsieht, deren Umsetzung nic ht un-



 111 

mittelbar nach dem Inkrafttreten möglich ist, sonde rn eine 

gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, soll durch Üb ergangs-

bestimmungen der Zeitpunkt geregelt werden, zu dem diese Neue-

rungen – allenfalls stufenweise – wirksam werden (A bs. 4 bis 

10). 

Die Übergangsbestimmungen der Abs. 12 und 13 betref fen die An-

stellungserfordernisse der pädagogischen Fachkräfte . 

Grundsätzlich entsprechen die bisher im Gesetz über  die fach-

lichen Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerin nen und für 

Erzieher an Horten und an Schülerheimen, LGBl. Nr. 58/1996, in 

der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 76/2007, normier ten An-

stellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen, Sond erkinder-

gärtnerinnen an heilpädagogischen Kindergärten, Erz ieher an 

Horten und an Schülerheimen, die ausschließlich ode r 

vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen mit Ausna hme von 

Sonderschulen bestimmt sind, sowie für Sondererzieh er an 

heilpädagogischen Horten, an Integrationshorten und  an 

Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend f ür Schüler 

von Sonderschulen bestimmt sind, den nunmehr im 4. Abschnitt 

festgelegten Anstellungserfordernissen für pädagogi sche 

Fachkräfte. Klarstellend soll durch die Übergangsbe stimmung 

des Abs. 9 festgelegt werden, dass die bisher nach Maßgabe des 

Gesetzes über die fachlichen Anstellungserfordernis se für 

Kindergärtnerinnen und für Erzieher an Horten und a n 

Schülerheimen beschäftigten Personen auch nach Inkr afttreten 

des vorliegenden Entwurfes die Anstellungserfordern isse für 

die entsprechenden Tätigkeiten in der Kinderbetreuu ng 

erfüllen. 

Bisher nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt waren  jedoch die 

Anstellungserfordernisse für das in Kinderkrippen t ätige 

Personal. Nach der derzeitigen Rechtslage sind dies e An-

stellungserfordernisse nur in den von der Landesreg ierung am 

16. September 2008 beschlossenen „Richtlinien für d ie Errich-

tung und Führung von Kinderkrippen“ geregelt. Da Pe rsonen, die 

die nach Punkt IV. dieser Richtlinien geforderten A nstellungs-

erfordernisse erfüllen auch die nunmehrigen Anstell ungser-

fordernisse für Kindergrippengruppen nach § 31 Abs.  1 lit. a 

erfüllen, muss diesbezüglich keine spezielle Überga ngsbe-
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stimmung getroffen werden. Nach Punkt IV. lit. b di eser Richt-

linie können allerdings - sofern geeignete Bewerber , die die 

Anstellungserfordernisse erfüllen, nachweislich nic ht zur Ver-

fügung stehen – in Kinderkrippen auch Personen verw endet 

werden, die einen erfolgreichen Abschluss der Ausbi ldung zum 

Krippenerzieher beim BFI oder ähnlichen Institution en 

vorweisen können. Nach den §§ 31 und 32 des vorlieg enden 

Entwurfes würden diese Personen die Anstellungserfo rdernisse 

für pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippengruppen  selbst für 

eine im § 32 geregelte Verwendung nicht erfüllen, w enn diese 

im Sinn des § 32 Abs. 1 lit. a nicht über eine mind estens 

einjährige Erfahrung in der Erziehung und Betreuung  einer 

Gruppe von Kleinkindern verfügen. Durch die 

Übergangsbestimmung des Abs. 10 soll daher gewährle istet 

werden, dass Personen, die in Anbetracht der derzei tigen 

Rechtslage eine Ausbildung zum Krippenerzieher beim  BFI oder 

ähnlichen Institutionen bereits absolviert oder dam it noch vor 

Inkrafttreten des vorliegenden Entwurfs begonnen ha ben und 

diese Ausbildung bis spätestens 1. September 2011 a bschließen, 

nach § 32 als pädagogische Fachkräfte in Kinderkrip pengruppen 

eingesetzt werden können. 

Der Abs. 14 sieht hinsichtlich der bestehenden Form en der 

Tagesbetreuung klarstellend vor, dass die hierfür n ach dem 

Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 erteilten Bewil ligungen 

unverändert weiter gelten, zumal sich durch die Übe rführung 

der entsprechenden Bestimmungen vom Tiroler 

Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 in den nunmehr vorliege nden 

Entwurf keine wesentlichen Änderungen der Rechtslag e ergeben 

haben.  

Die Übergangsbestimmung des Abs. 15 betrifft die bi sher nicht 

gesetzlich geregelten Kindergruppen und sieht die W eiter- bzw. 

allfällige Überführung dieser Gruppen zu Kinderkrip pengruppen 

und die hierfür erforderlichen Voraussetzungen vor.  Bei der 

Überführung ist jedenfalls auf die Einhaltung der b aurecht-

lichen Sicherheitsvorschriften (z.B. Brandschutz) s owie der 

hygienischen Mindeststandards (z.B. kindergerechte Sanitärein-

richtungen) zu achten. 

 



 113 

Zu § 50 (Umsetzung von Unionsrecht):  

Diese Bestimmung enthält den unionsrechtlich erford erlichen 

Umsetzungshinweis. 

 

Zu § 51 (In- und Außerkrafttreten):  *Begründung* 

Im Hinblick auf die im Art. 10 der Vereinbarung gem äß Art. 15a 

B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und ver-

pflichtenden frühen Förderung in institutionellen K inderbe-

treuungseinrichtungen normierte Pflicht zur Umsetzu ng der 

Besuchspflicht nach Art. 4 der genannten Vereinbaru ng bis 

längstens 1. September 2010 soll auch ein dem vorli egenden 

Entwurf entsprechendes Gesetz mit 1. September 2010  in Kraft 

treten (Abs. 1). Abweichendes gilt nur für die Kost entra-

gungsregelung des § 44 Abs. 4 (Abs. 2). 

Ein dem vorliegende Entwurf entsprechendes Gesetz s oll zudem 

das Tiroler Kindergarten- und Hortgesetz sowie das Gesetz über 

die fachlichen Anstellungserfordernisse für Kinderg ärtnerinnen 

und für Erzieher an Horten und an Schülerheimen ers etzen, wes-

halb das Außerkrafttreten dieser Gesetze mit dem Ab lauf des 

31. August 2010 angeordnet wird (Abs. 3).  

Die bisher im Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 -  und 

nunmehr angesichts der Regelungen im vorliegenden E ntwurf 

obsolet werdenden - Bestimmungen über die Tagesbetr euung 

sollen aufgrund einer gleichzeitig mit diesem Entwu rf 

ausgearbeiteten Novelle des Tiroler Jugendwohlfahrt sgesetzes 

2002 aufgehoben werden. 
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Abänderungsantrag  

 

 

Die Dringliche Regierungsvorlage eines Tiroler Kind erbildungs- 

und Kinderbetreuungsgesetzes möge wie folgt abgeänd ert werden: 

 

1. Im Abs. 5 des § 9 werden im zweiten Satz die Wor te „sechs 

Monaten“ durch die Worte „eines Jahres“ ersetzt. 

 

2. Der Abs. 4 des § 10 hat zu lauten: 

  „(4) In Kinderbetreuungsgruppen ist eine geringfü gige Über-

schreitung der zulässigen Kinderhöchstzahl zulässig , wenn im 

Hinblick auf die räumlichen oder personellen Voraus setzungen 

der Kinderbetreuungseinrichtung die Führung einer w eiteren 

Kinderbetreuungsgruppe nicht in Betracht kommt und die räum-

lichen Voraussetzungen eine Überschreitung zulassen . Der Er-

halter hat diese Überschreitung der Landesregierung  unverzüg-

lich mitzuteilen.“ 

 

3. Im Abs. 4 des § 15 wird die Wortfolge „abweichen d von § 38“ 

durch die Wortfolge „abweichend von den §§ 38, 38a und 38b“ 

ersetzt. 

 

4. Im Abs. 6 des § 21 werden in der lit. c und in d er lit. g 

jeweils das Wort „Elternbeiträge“ durch die Wortfol ge „Ent-

gelte für die Kinderbetreuung“ und in der lit. c da rüber 

hinaus die Wortfolge „Beiträge des Landes“ durch di e Wortfolge 

„Förderungen des Landes“ ersetzt. 
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5. Der 5. Abschnitt hat zu lauten: 

„5. Abschnitt 

Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen 

§ 38 

Förderung durch das Land Tirol 

  (1) Das Land Tirol hat Erhalter von in Tirol betr iebenen 

Kinderbetreuungseinrichtungen nach Maßgabe der §§ 3 8a und 38b 

zu fördern. 

  (2) Darüber hinaus hat das Land Tirol eine spezie lle Förde-

rung für den Einsatz von Stützkräften in Kinderbetr euungs-

gruppen mit Einzelintegration zu gewähren. 

  (3) Förderungen nach Abs. 1 und 2 sind nicht für Kinderbe-

treuungseinrichtungen zu gewähren, die vom Bund ode r vom Land 

Tirol erhalten werden. 

  (4) Förderungen nach Abs. 1 und 2 sind nur unter der Voraus-

setzung zu gewähren, dass 

  a) die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Grup pengröße 

und den Mindestpersonaleinsatz eingehalten werden, 

  b) die Kinderbetreuungseinrichtung nicht in Gewin ner-

zielungsabsicht betrieben wird und 

  c) die Kinderbetreuungseinrichtung zumindest währ end des ge-

samten Kindergartenjahres geöffnet ist. 

 

§ 38a 

Förderung der Erhalter privater Kinderbetreuungsein richtungen 

  (1) Für die Erhalter von privaten Kinderbetreuung seinrich-

tungen besteht die Förderung nach § 38 Abs. 1 aus 

  a) einem für jede Kinderbetreuungsgruppe in Abhän gigkeit von 

der Wochenöffnungszeit zu gewährenden Beitrag zum P ersonalauf-

wand für den Einsatz von pädagogischen Fachkräften während des 

Kindergartenjahres im Ausmaß des Mindestpersonalein satzes nach 

§ 29, 

  b) Zuschlägen für bestimmte Mehrleistungen und 
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  c) einem Beitrag zum Personalaufwand für den Eins atz von 

Assistenzkräften mit Ausnahme von Stützkräften im A usmaß des 

Mindestpersonaleinsatzes nach § 29. 

  (2) Der Beitrag und die Zuschläge nach Abs. 1 lit . a und b 

bemessen sich nach dem jeweiligen Jahresentgelt ein es Ver-

tragsbediensteten der Entlohnungsstufe 6 der Entloh nungsgruppe 

ki nach dem Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz, LG Bl. Nr. 

68/2001, in der jeweils geltenden Fassung (Bemessun gsgrund-

lage). Ihre Höhe wird jeweils in einem Prozentsatz dieser Be-

messungsgrundlage ausgedrückt (Fördersatz). 

  (3) Für den Beitrag nach Abs. 1 lit. a gelten fol gende För-

dersätze: 

 

Wochen-
öffnungszeit  

 

erste Gruppe  
jede weitere  

Gruppe 

20h 
21h 
22h 
23h 
24h 

80 v.H. 
83 v.H. 
86 v.H. 
89 v.H. 
92 v.H. 

10 v.H. 
13 v.H. 
16 v.H. 
19 v.H. 
22 v.H. 

25h 95 v.H. 25 v.H. 
26h 
27h 
28h 
29h 
30h 

98 v.H. 
101 v.H. 
104 v.H. 
107 v.H. 
110 v.H. 

28 v.H. 
31 v.H. 
34 v.H. 
37 v.H. 
40 v.H. 

35h 125 v.H. 55 v.H. 

40h 140 v.H. 70 v.H. 

45h 155 v.H. 85 v.H. 

50h 170 v.H. 100 v.H. 

55h 185 v.H. 115 v.H. 

60h 200 v.H. 130 v.H. 

 

  Werden verschiedene Arten von Kinderbetreuungsgru ppen ge-

führt, so gebührt der Beitrag in der für die erste Gruppe vor-

gesehenen Höhe nicht nur einmalig, sondern für die jeweils 

erste Gruppe der jeweiligen Gruppenart (Kinderkripp en-, Kin-

dergarten- bzw. Hortgruppen). Abweichend davon gebü hrt für In-
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tegrationsgruppen und heilpädagogische Gruppen imme r der Bei-

trag in der für die erste Gruppe vorgesehenen Höhe.  

  (4) Zum Beitrag nach Abs. 1 lit. a gebühren Zusch läge 

(Abs. 1 lit. b) mit folgenden Fördersätzen: 

  a) ein Zuschlag von 5 v.H. für jede Kinderbetreuu ngsgruppe, 

die ein Mittagessen anbietet, 

  b) ein Zuschlag von 5 v.H. für jede Kinderbetreuu ngsgruppe 

nach § 21 Abs. 6, 

  c) ein Zuschlag von 10 v.H. für jede Kinderbetreu ungsgruppe, 

die mit einer Unterbrechung von nicht mehr als 25 W erktagen im 

Kinderbetreuungsjahr geführt wird, 

  d) ein Zuschlag von 20 v.H. für jede Kinderbetreu ungsgruppe, 

die ohne Jahresunterbrechung geführt wird. 

  (5) Tritt innerhalb des Kinderbetreuungsjahres ei ne Änderung 

der Voraussetzungen nach den Abs. 3 oder 4 ein, so ist der 

Beitrag bzw. der Zuschlag aliquot zu leisten. 

 

§ 38b 

Förderung der Gemeinden 

  (1) Für die Gemeinden als Erhalter von Kinderbetr euungsein-

richtungen besteht die Förderung nach § 38 Abs. 1 a us 

  a) einem Beitrag zum Personalaufwand für den Eins atz von 

pädagogischen Fachkräften und Assistenzkräften mit Ausnahme 

von Stützkräften im Ausmaß des Mindestpersonaleinsa tzes nach 

§ 29, der für deren Heranziehung 

  1. während der halbtägigen Wochenöffnungszeiten s owie 

  2. außerhalb dieser Zeiten 

entsteht, und 

  b) einem nach § 38a Abs. 4 lit. a und b in Verbin dung mit 

§ 38a Abs. 2 zu berechnenden Zuschlag für bestimmte  Mehrleis-

tungen. 

  (2) Der Personalaufwand nach Abs. 1 lit. a setzt sich aus 

den Bezügen, Zulagen, Nebengebühren, Geldaushilfen,  Reisege-
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bühren und Mehrleistungsvergütungen der eingesetzte n pädago-

gischen Fachkräfte und Assistenzkräfte mit Ausnahme  der Stütz-

kräfte zusammen. Dienstgeberbeiträge, Abfertigungen  und Zuwen-

dungen aus Anlass von Dienstjubiläen sind nicht zu berücksich-

tigen. 

  (3) Halbtägige Wochenöffnungszeiten sind die Woch enöffnungs-

zeiten während des Kindergartenjahres bis einschlie ßlich 25 

Stunden. 

  (4) Für die Berechnung des Beitrages nach Abs. 1 lit. a Z. 1 

ist zunächst die Summe des dort angeführten Persona laufwandes 

in jedem politischen Bezirk zu bilden. Von dieser S umme werden 

jeweils bezirksweise die von den Eltern nach § 39 A bs. 1 für 

die Kinderbetreuung während der halbtägigen Wochenö ffnungs-

zeiten geleisteten Entgelte in Abzug gebracht. Schl ießlich 

werden 50 v.H. des sich daraus ergebenden Ausgangsb etrages auf 

die einzelnen Gemeinden des jeweiligen politischen Bezirkes 

aufgeteilt. Hierbei sind für jede Gemeinde zu berüc ksichtigen: 

  a) die Finanzkraft nach § 15 Abs. 4 fünfter Satz des Tiroler 

Grundsicherungsgesetzes, LGBl. Nr. 20/2006, in der jeweils 

geltenden Fassung, 

  b) der Personalaufwand und 

  c) die von der Gemeinde nach § 39 Abs. 1 eingehob enen Ent-

gelte für die Kinderbetreuung während der halbtägig en Wochen-

öffnungszeiten. 

  (5) Für die Berechnung des Beitrages nach Abs. 1 lit. a Z. 2 

ist zunächst die Summe des dort angeführten Persona laufwandes 

in jedem politischen Bezirk zu bilden. Von dieser S umme werden 

jeweils bezirksweise die von den Eltern nach § 39 A bs. 1 für 

die Kinderbetreuung außerhalb der halbtägigen Woche nöffnungs-

zeiten geleisteten Entgelte in Abzug gebracht. Schl ießlich 

werden für den Förderungszeitraum bis zum 31. Dezem ber  2013 

65 v.H. des sich daraus ergebenden Ausgangsbetrages , für den 

Förderungszeitraum nach diesem Zeitpunkt jedoch 50 v.H. des 

Ausgangsbetrages auf die einzelnen Gemeinden des je weiligen 

politischen Bezirkes aufgeteilt. Hierbei sind für j ede 

Gemeinde zu berücksichtigen: 

  a) die Finanzkraft nach Abs. 4 lit. a,  
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  b) der Personalaufwand und  

  c) die von der Gemeinde nach § 39 Abs. 1 eingehob enen Ent-

gelte für die Kinderbetreuung außerhalb der halbtäg igen 

Wochenöffnungszeiten. 

 

§ 38c 

Förderrichtlinien 

  Die Abwicklung der Beitrags- und Förderleistungen  nach den 

§§ 38, 38a und 38b ist durch Richtlinien der Landes regierung 

näher zu regeln. Diese haben insbesondere nähere Be stimmungen 

über die Voraussetzungen, die Höhe und die Geltendm achung ein-

schließlich der Vorlage erforderlicher Unterlagen, das Ver-

fahren, die Auszahlungsmodalitäten sowie die Rückab wicklung 

und den Widerruf im Fall der Nichteinhaltung der ge setzlich 

oder in den Richtlinien bestimmten Voraussetzungen zu ent-

halten. Bei der Festsetzung der Höhe der speziellen  Förderung 

nach § 38 Abs. 2 ist die finanzielle Leistungskraft  des Er-

halters der Kinderbetreuungseinrichtung zu berücksi chtigen. 

 

§ 39 

Entgelt für die Kinderbetreuung, sonstige Entgelte 

  (1) Der Erhalter kann, ausgenommen im Rahmen der entgelt-

freien Kindergartenjahre nach § 40, zur Kostendecku ng von den 

Eltern ein angemessenes Entgelt für die Kinderbetre uung ver-

langen. 

  (2) In öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen  darf das 

Entgelt für die Kinderbetreuung höchstens kostendec kend sein. 

Es ist, jeweils getrennt für Wochenöffnungszeiten i m Sinn des 

§ 38b Abs. 1 lit. a Z. 1 und 2, tarifmäßig festzuse tzen und 

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und soz ialen Ver-

hältnisse der Eltern zu ermäßigen oder in besonders  berück-

sichtigungswürdigen Fällen gänzlich nachzusehen. 

  (3) Darüber hinaus kann der Erhalter von den Elte rn auch 

sonstige Entgelte, insbesondere für eine allfällige  Verpfle-

gung der Kinder und die Inanspruchnahme von Spezial angeboten, 



 120 

verlangen. In öffentlichen Kinderbetreuungseinricht ungen dür-

fen diese Entgelte höchstens kostendeckend sein. 

 

§ 40 

Entgeltfreie Kindergartenjahre 

  (1) Der Besuch einer Kindergartengruppe ist für K inder, die 

am 31. August vor dem Beginn des Kindergartenjahres  ihr vier-

tes Lebensjahr vollendet haben, im Ausmaß der Besuc hspflicht 

(§ 26 Abs. 2) entgeltfrei. Entgelte für die Betreuu ng außer-

halb der besuchspflichtigen Zeiten und außerhalb de s Kinder-

gartenjahres sowie Entgelte nach § 39 Abs. 3 sind j edoch zu-

lässig. 

  (2) Das Land Tirol hat einem Erhalter, der in sei ner Kinder-

betreuungseinrichtung eine Kindergartengruppe führt , in pau-

schalierter Form aufgrund der Entgeltfreiheit nach Abs. 1 ent-

gangene Entgelte der Eltern für die Kinderbetreuung  zu er-

setzen.“ 

 

6. Im Abs. 4 des § 44 wird im ersten und im dritten  Satz je-

weils die Wortfolge „in der Höhe von 40 v.H.“ durch  die Wort-

folge „in der Höhe von 35 v.H.“ ersetzt. 

 

7. Im Abs. 3 des § 46 wird in der lit. b das Wort „ Elternbei-

träge“ durch die Wortfolge „Entgelte und Elternbeit räge“ er-

setzt. 

 

8. Im Abs. 3 des § 46 wird am Ende der lit. d die W ortfolge 

„Personalkosten der Betreuungspersonen und Entgelte n für die 

Kinderbetreuung,“ angefügt. 

 

9. Im Abs. 3 des § 46 wird am Ende der lit. e die W ortfolge 

„,Personalkosten der Betreuungspersonen und Entgelt en für die 

Kinderbetreuung“ angefügt. 

 



 121 

10. § 51 hat zu lauten: 

„§ 51 

In- und Außerkrafttreten 

  (1) Dieses Gesetz tritt, soweit im Abs. 2 nichts anderes be-

stimmt ist, mit 1. September 2010 in Kraft. 

  (2) § 38b und § 44 Abs. 4 treten mit 1. Jänner 20 11 in 

Kraft. 

  (3) Das Tiroler Kindergarten- und Hortgesetz, LGB l. Nr. 

14/1973, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr . 28/2010, 

tritt, soweit im Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist , mit dem 

Ablauf des 31. August 2010 außer Kraft. 

  (4) § 45, § 45a sowie § 45b Abs. 5 und, soweit di eser die 

Beiträge des Landes betrifft, Abs. 6 des Tiroler Ki ndergarten- 

und Hortgesetzes ist im Hinblick auf Gemeinden als Erhalter 

von Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum Ablauf de s 

31. Dezember 2010 weiter anzuwenden. 

  (5) Das Gesetz über die fachlichen Anstellungserf ordernisse 

für Kindergärtnerinnen und für Erzieher an Horten u nd an 

Schülerheimen, LGBl. Nr. 58/1996, in der Fassung de s Gesetzes 

LGBl. Nr. 76/2007, tritt mit dem Ablauf des 31. Aug ust 2010 

außer Kraft.“ 

 

 

Begründung:  

 

In Verhandlungen mit dem Tiroler Gemeindeverband un d der Stadt 

Innsbruck wurde Einigkeit über eine vom Entwurf ein es Gesetzes 

über die Kinderbetreuung in Tirol (Tiroler Kinderbi ldungs- und 

Kinderbetreuungsgesetz) abweichende Form der Förder ung der 

Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinden durch d as Land er-

zielt. Die erforderlichen legistischen Anpassungen waren je-

doch aus zeitlichen Gründen nicht bis zum Beschluss  der dring-

lichen Regierungsvorlage in der Sitzung der Tiroler  Landesre-

gierung am 8. Juni 2010 möglich und erfolgen daher in Form ei-

nes Abänderungsantrages. Zudem werden geringfügige,  nicht mit 
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der Finanzierung zusammenhängende Änderungen vorges ehen, die 

den Vollzug vereinfachen sollen.  

 

Zu den Änderungen im einzelnen: 

 

Zu Z. 1:  

Die Frist im § 9 Abs. 5 bezüglich die Erstellung ei nes Ent-

wicklungskonzeptes soll mit einem Jahr statt mit se chs Monaten 

bemessen werden. Die ursprünglich vorgesehene Frist  von sechs 

Monaten ist nämlich unter Berücksichtigung der Tats ache, dass 

gemäß § 9 Abs. 7 lit. a vor der Beschlussfassung St ellungnah-

men einzuholen sind, als zu kurz anzusehen. 

 

Zu Z. 2:  

Auf die Genehmigungspflicht jeder einzelnen Übersch reitung der 

Gruppenhöchstzahl kann verzichtet werden, zumal die  nunmehr 

stattdessen vorgesehene Meldepflicht in Verbindung mit den Be-

fugnissen der Aufsichtsbehörde (siehe insbesondere die im § 42 

vorgesehene Möglichkeit der Erteilung von Mängelbeh ebungsauf-

trägen) ausreicht, um die Rechtmäßigkeit einer Über schreitung 

der Höchstzahlen hinreichend zu kontrollieren. Dies e Änderung 

stellt daher eine wesentliche Verwaltungsvereinfach ung ohne 

Qualitätsverlust dar. 

 

Zu den Z. 3 und 4:  

Hierbei handelt es sich um legistische Anpassungen an die 

neuen Förderbestimmungen. 

 

Zu Z. 5:  

Die im 5. Abschnitt enthaltenen Finanzierungsbestim mungen sol-

len aufgrund der neu eingefügten Regelung über die Förderung 

der Gemeinden als Erhalter von Kinderbetreuungseinr ichtungen 

zur Gänze neu gefasst werden. 

Die nunmehr unterschiedliche Finanzierung von priva ten Erhal-

tern und Gemeinden ist sachlich gerechtfertigt, da eine Teilung 



 123 

von Personalkosten zwischen dem Land und Erhaltern nur bei 

Gemeinden möglich ist, die ihren Anteil an den Pers onalkosten 

aus Steuermitteln (Finanzausgleich) begleichen. Dem gegenüber 

müssen sich private Erhalter ausschließlich aus Lan des-

förderungen, Elternbeiträgen und sonstigen Förderun gen (z.B. 

von Gemeinden) finanzieren. 

Systematik und Inhalt des 5. Abschnitts sind nunmeh r wie folgt: 

a.  Die für alle Kinderbetreuungseinrichtungen geltende n grund-

sätzlichen Förderbestimmungen sollen im neuen § 38 zusammen-

gefasst und den speziellen Regelungen vorangestellt  werden. 

b.  Im neuen § 38a sind die Förderbestimmungen für priv ate 

Erhalter enthalten. Diese entsprechen der Finanzier ungsbe-

stimmung in der dringlichen Regierungsvorlage für e in Tiro-

ler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz. Die  im Abs. 

1 lit. b angeführten, auch den Gemeinden zustehende n Förde-

rungen sind keine Personalkostenförderungen, sonder n Förde-

rungen für entsprechenden organisatorischen Mehrauf wand. 

c.  Im neuen § 38b sind die Förderbestimmungen für Geme inden 

enthalten. Der Landesanteil am im Abs. 2 definierte n Perso-

nalaufwand ist für halbtägige Wochenöffnungszeiten im Kin-

dergartenjahr einerseits und über diese Zeiten hina usgehende 

Wochenöffnungszeiten (das sind ganztägige und ganzj ährige 

Öffnungszeiten) andererseits unterschiedlich hoch, da (für 

einen Zeitraum bis zum 31. Dezember 2013) der Perso nalauf-

wand für ganztägige und ganzjährige Öffnungszeiten als An-

reiz höher gefördert werden soll. 

Dienstgeberbeiträge im Sinn des Abs. 2 sind auch Be iträge 

zur Sozialversicherung, zur betrieblichen Vorsorge,  zur 

Pensionskasse und zum Familienlastenausgleichsfonds . 

In den Abs. 4 und 5 wird die Art der Berechnung des  jeweili-

gen Landesanteiles am Personalaufwand vorgegeben. D ie kon-

krete Höhe der Ausschüttung an die einzelnen Gemein den hat 

deren Finanzkraft, deren Personalaufwand und deren eingeho-

benen Elternbeiträge zu berücksichtigen und ist in Richtli-

nien näher zu regeln (siehe den neuen § 38c). 

Ein vorherigen Abzug der vom Land Tirol nach § 40 A bs. 2 er-

setzten Entgelte („Gratiskindergarten“) ist nicht v orgese-
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hen, weil die Finanzierung dieser Maßnahme in der F orm von 

Pauschalbeträgen des Bundes entsprechend der Verein barung 

gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtäg ig kos-

tenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in in stitutio-

nellen Kinderbetreuungseinrichtungen zuletzt 2013 v orgesehen 

ist und danach eine Regelung im Rahmen des Finanzau sgleichs 

erfolgen soll. 

Da die Förderung der Gemeinden nunmehr auf Basis de s realen 

Personalaufwandes erfolgen soll und dieser Aufwand für ein 

Budget- bzw. Kalenderjahr erfasst und gebucht wird,  ist es 

im Sinn einer Verwaltungsvereinfachung darüber hina us zweck-

mäßig, auch die Förderung des Landes vom „Beschäfti gungs- 

oder Kinderbetreuungsjahr“ auf das Budget- bzw. Kal enderjahr 

umzustellen. Die den Gemeinden für die Monate Septe mber bis 

Dezember 2010 zustehenden Förderungen sind daher al iquot 

nach den Förderbestimmungen des Tiroler Kindergarte n- und 

Hortgesetzes auszuzahlen. Hierfür sind entsprechend e Über-

gangsbestimmungen zu schaffen (siehe zu Z. 10). 

d.  In den §§ 38c, 39 und 40 erfolgen punktuell legisti sche 

Anpassungen, die im Hinblick auf die Umgestaltung d er 

Förderbestimmungen notwendig sind. 

 

 

Zu Z. 6:   

Entsprechend dem Verhandlungsergebnis soll der Geme indeanteil 

an der Tagesbetreuung neu mit 35 % festgelegt werde n. 

 

Zu den Z. 7, 8 und 9:   

Die Datenschutzbestimmung ist um die für die Vollzi ehung des 

neuen Finanzierungssystems für Gemeinden notwendige n Daten zu 

ergänzen. 

 

Zu Z. 10:  

Die Bestimmungen über das In- und Außerkrafttreten sehen nun-

mehr vor, dass die neue Finanzierungsregelung für d ie Gemein-
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den im § 38b mit 1. Jänner 2011 wirksam wird (Abs. 2) und bis 

zu diesem Zeitpunkt die bisherigen Förderbestimmung en im Tiro-

ler Kindergarten- und Hortgesetz weiter in Kraft bl eiben 

(Abs. 4). 

 


